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I. Urkunden in griechischer Sprache.

Abhandlunge« d. K. Oes. d. Wiss. zu OSttineen. Phil. -bist. Kl. N. F. Band 16,3.





Vorbemerkungen.

Die ÖffentKche Bibliothek der Universität in Basel besitzt eine kleine

»ammlong von Papyri, über die ihr Bericht vom Jahre 1910 mitteilt : „Dem

iuseumsverein verdanken wir die Erwerbung einer Anzahl Papyrusfragmente,

lie in Ägypten durch Herrn Dr. H. Thiersch für unsere Bibliothek angekauft

mrden." Die erheblicheren Teile worden 1907 von Herrn E. Schröder in

jeipzig zubereitet und unter Glas gebracht. Die Leitung der Bibliothek hat

air dann die freundliche Erlaubnis erteilt, die Stücke zu bearbeiten und mir

logar nach meinem Fortgang von Basel eine Reihe von ausgewählten Tafeln mit

liner nicht genug zu rühmenden Grüte und Geduld anvertraut. Hierfür habe ich

vornehmlich dem verehrten Vorsteher der Bibliothek, Herrn Oberbibliothekar

Dr. Carl Christoph Bernoulli den wärmsten Dank abzustatten.

Alles dies gilt auch noch von einem eigenartigen Besitztum der Baseler

Bibliothek, der merkwürdigen Tafel No. 1 mit drei doppelseitig beschriebenen

Bruchstücken, die der Theologe Grynaeus im Jahre 1591 geschenkt hat, und

iie bisher der Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber der Papyrologie entgangen

jind. Bernoulli entdeckte sie erst wieder, und auf dem Baseler Philologentag

1909 lernten sie einige Gelehrte unter seiner Führung kennen.

In der Herausgabe antiker Texte bisher unerfahren, habe ich einen wesent-

lichen Teil meiner Aufgaben darin erblicken müssen, möglichst viele gute Kenner

für die Stücke zu interessieren. Das ist zu einem Teil geglückt, nicht völlig.

Den koptischen Papyrus, der nun hier zum Schluß veröffentlicht wird, hat

W. Spiegelberg in Straßburg schon 1912 entziffert, zu einer Zeit, da wir auf

eine baldige Ausgabe in einer Festschrift hofften; er hat sich seither öfter in

Abhandlungen auf den Papyrus zu beziehen Gelegenheit gehabt, da darin eine

größere Anzahl von koptischen Ausdrücken für die berühmte ägyptische Wasser-

schöpfmaschine und deren Zubehör enthalten ist. Ebenso bearbeitete Fr. Prei-

sigke, d. z. in Heidelberg, schon vor Jahren, noch in Straßburg, den byzanti-

nischen Brief (unten Nr. 19), allerdings nicht ohne — trotz seiner bekannten

Meisterschaft im Lesen — weitere Bemühungen nahezulegen. In der Tat nahm

sich der Urkunde 0. Eger in Basel an, der zugleich eine Reihe recht wenig
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dankbarer Bruchstücke untersuchte. Die Schwierigkeiten dieser Aufgaben und

anderweitige Arbeiten haben aber eine Egers eigenen Anforderungen ent-

sprechende Fertigstellung bis 1914 verhindert, und darauf rief ihn der Krieg

ins Feld. Seine mir im Jahre 1913 gemachten Mitteilungen darf ich mit seiner

freundlichen Zustimmung auswablsweise verwerten. Einige literarische Fragmente

wollte ein philologischer Kollege edieren, der aber zu keinem Ergebnis gelangte.

Die alte Tafel (No. 1) legte ich einer Reihe der hervorragendsten Papyro-

logen vor. Ich freue mich, nunmehr einige Mitteilungen von W. Schubart zu

Fragment A und von H. Bresslau zu Fragment B und C bringen zu können.

Da selbst die besten Ausgaben der wichtigsten Texte mit Unvollkommen-

heiten rechnen müssen, so darf wohl, trotzdem noch immer vieles zu wünschen

wäre, diese anspruchslose Ausgabe verhältnismäßig nicht sehr ergiebiger Urkunden

und Fragmente endlich abgeschlossen werden, schon um die Nachsicht der Baseler

Bibliotheksverwaltung nicht noch länger zu mißbrauchen. Was vorgelegt werden

kann, ist, außer den beiden von Preisigke und Spiegelberg edierten

Nummern, hauptsächlich der von mir übernommene bessere Bestand der Samm-

lung an Rechtsurkunden und Briefen. Das für die Rechtsgeschichte wichtigste

Stück, der Hypothekenvertrag Inv. No. 7, unten No. 7, ist bereits 1909 erstmals

veröffentlicht. Ich bin aber jetzt in der glücklichen Lage, sowohl hierzu als zu

den übrigen von mir bearbeiteten Papyri die Ergebnisse einer von U. Wilcken
angestellten Durchsicht benutzen zu können. Diese ist fast allen Urkunden sehr

fühlbar zugute gekommen, wie die Anmerkungen zeigen, und noch mehr als sie

zeigen, indem Wilcken manche vulgäre Schreibart des Papyrus feststellte und

Transskriptionszeichen nachbesserte. Ich habe mich also einem bei fast allen

heutigen Papyruseditoren gewohnten Danke in besonders großer Verpflichtung

anzuschließen ! Trotz naheliegender Bedenken war aber auch einiges aufzunehmen,

was nicht eigentlich für die Veröffentlichung fertig erscheint und doch die Pa-

pyrologen vielleicht irgendwie interessiert. Dahin mußte selbstverständlich die

Tafel 1 gehören, für die sich nun hoffentlich weitere Liebhaber anstrengen werden,

und die bedauerlich schlecht erhaltene No. 6. Das andere ist in den Anhang

verwiesen.

Mannigfache hingebungsvolle Hilfe bei den durch die Entfernung von

Basel verursachten Schwierigkeiten verdanke ich meinem jungen Freunde Privat-

dozent Dr. Hermann Henrici in Basel. Gar manche weitere Danksagung hat

an späteren Stellen noch zu erfolgen, insbesondere an Fr. Preisigke.
Woher Grynaeus seine Papyri nahm, läßt sich nicht ausmachen. Der

von spätestens 1662 stammende Vermerk, daß es „türkische Papyri" seien

(s. S. 7 u. 9), unterstützt die naheliegende Annahme, daß jemand sie von einer

Orientreise mitgebracht hat. Die neuere Erwerbung besteht aus ägyptischen

Papyri; vom Fundort wird leider nichts berichtet. Für Nr. 7. 9—13 ergibt der

Inhalt die sichere Beheimatung in Dimeh; No. 9 und 12 haben ganz gleich-

artige Geschwister in Berliner Papyri aus Herakleia und Soknopaiu Nesos. Dem
Faijüm gehören auch No. 3. 4. 8 an. Leider lassen sich aber nicht ohne weiteres
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auch die andern den Faijümfunden zurechnen, wodurch z. B. die Auslegung von

No. 3 gefördert würde. Für No. 4 wäre es von Vorteil, zu wissen, ob das vor-

liegende Exemplar einer in Arsinoe aufgenommenen Bankurkunde in der Haupt-

stadt oder in Dimeh gefunden wurde. Die koptische Urkunde ist im Gau von
Hermopolis errichtet.

Wahrscheinlich ist die Sammlung als eine Reihe von specimina für den

Anschauungsunterricht ausgewählt worden. Doch fehlt ihr keineswegs der wissen-

schaftliche "Wert. Möge sie denn an ihrer altberühmten Hüterstätte und in der

durch Gemeinsinn und Liebe zur Wissenschaft gleich ausgezeichneten Rheinstadt

dauernde Teilnahme an der Papyruskunde erwecken, die Gönner loben, die das

Geschenk gemacht haben und — neue Förderer zu weiterer Schenkfreudigkeit

bewegen

!

Ein Doppelsieg;cl.

(Lichtdrucktafel I.)

Als Fr. Preisigke, der mir überhaupt bei der ersten Behandlung der

Baseler Stücke gütig half, seinerzeit die unter dem Siegel befindlichen kleinen

Papyrusreste vorsichtig zerteilte, fand sich zu unserer nicht geringen Enttäuschung

nicht der erhoffte griechische Text vor und nur weniges an orientalischen Schrift-

zeichen. Die letzteren und das Siegel haben aber Wert gewonnen, nachdem sich

auch hierum eine Reihe von Gelehrten mit Erfolg bemüht haben.

Auf einem kleinen sonst leeren Papyrusstreifen sind Reste der Verschnürung

vorhanden und auf dieser ein Doppelsiegel, d. h. auf der Siegelmasse, die das

gewohnte bräunlich-graue Aussehen der Nilschlammsiegel hat, stehen zwei
Siegelstempel, die zusammen die Befestigung abgeben. Statt daß also ein

Stempel ganz senkrecht auf das Papier gedrückt ist, sind zwei Stempel (Siegel-

ringe?) schräg gegeneinander gedrückt, so daß die Masse stark in die Höhe ge-

drängt ist und obenauf zwischen den beiden Medaillons ein unregelmäßig ver-

laufender schmaler Siegelwulst verbleibt. Die Gemmen sind der Längsseite nach

gegeneinander genommen; wenn man die Figur b von unten betrachtet, ist das

(linksläufige) arabische Siegel a von unten nach oben zu lesen.

Derartige Doppelsiegel dürften nicht allzu zahlreich sein. Auf der Tafel I

der Elephantine-Papyri ist aber sogar ein Stück abgebildet, wo vier Siegel-

abdrücke auf demselben Klumpen ersichtlich sind.

Über die Figur b erteilte mir Prof. Dr. Kurt Müller in Göttingen nach-

stehende Auskunft:

„Neben einem runden, mehrfach gegliederten Aufbau, der eine Statuette

trägt, steht ein Jüngling nach links; sein Kopf ist nicht mit abgedrückt. Er

hält in der Rechten einen Zweig, in der zurückbewegten Linken sein Gewand,

das hinter ihm im Bogen herabhängt und auf der anderen Seite hinter dem

Aufbau verschwindet. Über dem rechten Unterarm, der sich leicht an den Auf-
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bau zu lehnen scheint, ist am Original ein kleiner Bausch deutlich sichtbar;

gemeint ist also jedenfalls, daß das Gewand hier durch den Druck des Unter-

armes gegen den Aufbau gehalten wird. Über der linken Hand eine unklare

Spur. Unten Abschnitt.

Die Darstellung kehrt mehrfach auf Gemmen wieder : Wieseler, Narkissos

(Göttingen 1856) Taf. Nr. 5—7 ; Furtwängler, Gemmen Taf. 42, 14 (= Wieseler

Nr. 6). Eine davon (Wieseler Nr. 5) zeigt vor dem Jüngling eine gefaßte Quelle,

darüber Eros. Der Jüngling ist also Narkissos. 'Gedacht ist, daß der schöne

Jüngling sein Gewand ablegt, um sich seinem Spiegelbild entgegenzustürzen.

Der Zweig bezieht sich wohl auf ihn als dem Tode Geweihten' (Furtwängler).

Auf der Originalkomposition hielt Narkissos das Gewand gewiß mit beiden

Händen; schon die bei Furtwängler abgebildete Gemme ist darin nicht ganz

klar. — Diesen Stein ordnet Furtwängler unter die 'griechisch-römischen' ein,

und auch der auf unserem Siegel abgedrückte dürfte in der früheren Kaiserzeit

geschnitten sein. — Die Spuren, die neben dem Abdruck der Gemme erscheinen,

zeigen, daß diese gefaßt war; sie rühren indessen nur zum kleinen Teil von der

Fassung her und gestatten nicht, deren Gestalt näher zu bestimmen."

K. Müller.

Das Siegel a und die Beschriftung der von dem Papyrus abgelösten

kleinen Reste, über deren inneren Zusammenhang mit dem ersteren Zweifel ob-

walten konnten, erhielten durch Enno Littmann im Verein mit anderen Ge-

lehrten eine erfreuliche Aufklärung:

„Nach Besprechungen mit den Herren Prof. C. H. Becker, Geh.-Rat

Prof. Moritz, Prof. Nützel und Herrn Ib scher hat sich uns Folgendes

ergeben

:

Das Siegel ist unzweifelhaft echt. Alte Siegel mit hellenistischen Figuren

sind öfters von den Arabern benutzt. Doppelsiegel, wie das vorliegende, sind

verhältnismäßig selten. Die arabische Legende ist stark zerstört. Sie hat mit

größter Wahrscheinlichkeit einen frommen Spruch, wie „ich vertraue auf Gott"

enthalten. Das Wort aJJIj „auf Gott" ist das Einzige, was mit Sicherheit zu

lesen ist. Die Schrift ist altes gutes Küfi aus der Omaijaden-Zeit.

Die Papyrusbruchstücke gehören sehr wahrscheinlich mit dem Siegel zu-

sammen. Herr Ibscher hat festgestellt, daß Faserung und Farbe des Papyrus,

an dem das Siegel befestigt ist, mit denen der Bruchstücke übereinstimmen. Die

Schriftreste sind deutlich als Unterschrift eines Briefes zu erkennen. Nachdem
der Monatsname jms (Safar) gelesen war, stand es fest, daß es sich um ein Datum
handelt. Dann erkannte Prof. Moritz, daß die Buchstaben . . . ajI q., zu der

Unterschriftsformel

„Und Friede über den, der der rechten Leitung folgt" zu ergänzen sind. Prof.

Becker erkannte die Worte [i^JJoi «a« „Jahr ein ". Diese sind ziemlich

sicher zu „Jahr ein[undneunzig]" zu ergänzen. Gerade aus dem Jahre sind viele

arabische Papyri datiert.
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Es handelt sich demnach um Siegel und Unterschrift eines arabischen

Briefes vom Monate Safar des Jahres 91 d. H. = Dezember/Januar 709/710 n. Chr."

E. Littmann.

No. 1. Die Papyri des Grynaens.

(Lichtdrucktafel I.)

Auf einer vermutlich im 19. Jahrhundert hergestellten Glastafel sind in

einer sehr primitiven Weise die drei Fragmente A—C mit Leim (!) zwischen die

Glasscheiben geklebt. Da bis auf weiteres die Aussicht auf sachlichen Gewinn

weit hinter dem Kuriositätswert der alten Erwerbung zurücksteht und die An-

leimung Verbesserungen erschwert, mochte ich die Gestalt der Tafel nicht zer-

stören. Der Lichtdruck zeigt daher die Bruchstücke, wie sie auf uns gekommen
sind, wenig geglättet und mitsamt den Leimflecken auf der Rückseite. Dazu ist

nun freilich zweierlei zu beachten. Wie Schubart entdeckte und Ibscher ihm

bestätigte, als das Lichtbild schon fertiggestellt war, ist in A der schmälere

rechte Teil zu tief angeklebt und müßte um eine Zeile höher gerückt werden.

Außerdem ist in Fragment C Vorderseite der linke Teil verkehrt, steht also

auf dem Kopfe, was zuerst Wilcken bemerkte.

Die Tafel trägt den Vermerk:

BINA FOLIA PAPYRI TVßCICAE
A. D. 10. lAC. GRYNAEO THEOLOGO

XXTL VLLBR. MCXCI DONATA
UNA CVM 10. WICKLEVI ANGL.

THEOLOGI IMAGINE
Die Stücke, wovon in dieser Notiz B und die zwei Teile von C als Reste

desselben Papyrus aufgefaßt wurden, sollen also am 22. September 1591 von

Johann Jakob Grynaeus (1540—1617) der Bibliothek geschenkt worden sein. Ein

entfernter Verwandter des berühmten Gräzisten und Theologen Simon Grynaeus

(1493—1541), der die Bücher 41—45 des Livius auffand, war Joh. Jak. seit 1575

Professor des alten Testaments in Basel, übrigens 1583—86 im Auftrage des

Pfalzgrafen Johann Kasimir mit der Erneuerung der Universität Heidelberg auf

reformierter Grundlage beschäftigt. Das Porträt Wicklevs ist nicht mehr vor-

handen ; ebensowenig ist bis jetzt ersichtlich, wie Grynaeus die Papyri erwarb ^).

1) Hermann Henrici hat nicht die große Mühe gescheut, alles halbwegs zugängliche Material

durchzugehen, doch ohne Erfolg. Die von ihm benutzten Schriften seien aber angeführt und auf

sie sei betreffs des Joh. Jak. Grynaeus verwiesen. Es sind außer den allgemeinen biographischen

Werken: Der handschriftliche Bibliothekindex von Conrad Pfister a. 1624. die Werke von Peter

Merian, Rud. Thommen, Andr. Heusler zur Museums-, Universitäts- und Bibliotheksgeschichte ; die

Nachrufe und Biographien für J. J. Grynaeus von Joh. Jac. Genath 1617; Wolgang Mayer 1617;

Jo. Jezler 1618; Jo. Jac. et Hieron. ä Brunn 1618 (diese vier im Sammelband Kirchen-Archiv G.

V3 auf der Universitätsbibliothek Basel); Hans Jacob Leu Allg. Helvet. Lexikon IX 1754 S. 293

—

296 (wo die „schöne Bibliothec" besonders erwähnt wird)
;
(Joh. Werner Herzog) Athenae Rauricae
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Dagegen darf gerade noch während der Drucklegung dieser Zeilen beigefügt

werden, daß es soeben Henrici nach einem gütigen Hinweis von Oberbiblio-

thekar Carl Christoph Bernoulli und mit Hilfe des Herrn Prof. P. G a n z

,

Konservators der Baseler Kunstsammlung, gelungen ist, in alten Inventaren

unsere Stücke erwähnt zu finden; das Bildnis hatte der Pfalzgraf selbst dem

Grynaeus geschenkt ^).

sive Catalogus professor. acad. Basil. 1778 S. 29flf. ; Hans Jacob Holzhalb, Supplement zum AUg.

Helvet. Lexikon H 1787 S. 637—646 (mit dem ausführlichsten Verzeichnis seiner Schriften); die

übrige ältere Literatur über Grynaeus bei Gottlieb Emanuel von Haller, Bibliothek der Schweizer-

Geschichte U 1785 Nr. 864. Dann F. Weiß in: Basler Biographien hsg. von Freunden vaterländ.

Geschichte I 1900 S. 159ff.
•,
zwei gedruckte Briefsammlungen: J. J. Grynaei Epistolarum ... Libri

duo, coli. Abrah. Scultetus, Offenbach 1612 und Epistolae familiäres LXVI ad Christoph. Andr.

Julium . . . una cum vita Grynaei . .. edidit Sigism. Jac. Apinus (Frankf. 1715 u. Nürnb.-Altorf 1720);

endlich die ungedruckten Briefe von und zumal an Gryn., soweit sie sich in der Baseler Bibliothek

in den Sammelbänden des Job. Werner Huber gest. 1755 (nach dem gleichzeitigen Katalog von Jo-

hannes Schweighauser) und der Zwinger (nach dem noch unvollständigen modernen Katalog) auffinden

ließen. Die zweite Sammlung ist durch die Baseler Gelehrtendynastie der Zwinger vom 16. bis

18. Jahrhundert zusammengebracht worden. Beide Sammlungen, besonders die vielbändige Hubersche,

sind überaus umfangreich und bieten, zusammen mit der Sammlung der Amerbache, für die Baseler

Gelehrtengeschichte und darüber hinaus ein ungemein wertvolles, großenteils noch gar nicht ver-

arbeitetes Material.

Die meisten Briefe des Gryn. dürften sich im Generallandesarchiv in Karlsruhe und dann

vielleicht noch in Heidelberg befinden.

Henrici bemerkt noch, daß von der berühmt gewesenen Bibliothek des Gelehrten dessen

Brief vom 29. Jan. 1584 bei Apinus No. XXXIII S. 89—93 handelt, wo er sich verschiedener

seltener antiker Werke rühmt, ohne aber Papyri zu erwähnen, und daß, wie aus zwei Briefen von

Frid. Sylburgius in Heidelberg vom 1. Juli 1585 und 24, Juli 1594 (in der Huberschen Sammlung

Basel Bibl. G I 33) hervorgeht, er und Grynaeus sich gegenseitig mit Büchern und besonders mit

Manuskripten versorgten. „Es ließe sich denken, daß Gryn. wie manches andere so auch die Papyri

durch Sylburgius erhalten hat." Neben den theologischen Vorlesungen hielt Gryn. geschichtliche,

„von denen er immer wieder mit großer Freude und Genugtuung berichtet, sein Hörsaal sei bis auf

den letzten Platz besetzt; kein anderer Dozent könne sich eines so zahlreichen Auditoriums rühmen,

wie er« (Apinus Brief XI u. a. ; Weiß S. 170).

„Von besonderer Bedeutung ist Grynaeus schließlich für die Entwicklung des kirchlichen

Lebens in Basel geworden. Als vierter Antistes der seit 1529 reformierten Kirche hat er, in be-

wußtem, schroffsten Gegensatz zu seinem übermäßig zum Luthertum neigenden Vorgänger Simon

Sulzer die Baseler Kirche wieder auf den Boden ihres ursprünglichen, eigenartigen und unver-

fälschten Glaubensbekenntnisses zurückgeführt (das „Bekanthnuss vnsers heyligen Christenlicheu

gloubens, wie es die kylch zu Basel haldt" ist 1534 erstmals gedruckt). Vgl. „Das geistliche und

herrliche Kleinot der Kirchen Gottes in Statt vnd Landschafft Basel : nemlichen die Gonfession . .

.

das Agendtbuch (mit Vorwort von J. J. Grynaeus) Basel 1590 u. ff. Weiter K. R. Hagenbach, Kritische

Geschichte der ersten Basler Konfession, Kirchliche Denkwürdigkeiten zur Geschichte Basels seit

der Reformation I, Basel 1827, S. 137 ff.; K. R. Hagenbach, die theologische Schule Basels und ihre

Lehrer, Basel 1800, S. lOft. ; Eberhard Vischer, die Lehrstühle und der Unterricht an der .theolog.

Fakultät Basels seit der Reformation, Festschrift zur Feier des 450jährigen Bestehens der Uni-

versität Basel, Basel I'JIO, S. 135 ff."

1 ) Die neuen Mitteilungen von Henrici, obwohl in der Hauptsache weiter negativ, klären

den Sachverhalt immerhin besser auf: „Die heutige Öffentliche Kunstsammlung, das Historische
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Der Inhalt der Stücke gibt Rätsel auf. Ihr Zustand ist leider so schlecht,

daß das Ergebnis mancher Bemühung bisher nur die Seltsamkeit vermehrt.

Fragment A. Christlicher Text.

Während zunächst unklar war, welcher Schrift und Sprache A überhaupt

angehöre, fand Schubart schnell heraus, daß es griechische Unziale, aber links-

läufig geschrieben, also Spiegelschrift ist. Deißmann bemerkte nach Ein-

sicht dazu, daß die Unziale aus dem 4. oder 5. Jahrhundert stammt; ein Bibel-

fragment liege wohl nicht vor. Nach einer mir von Reitzenstein gegebenen

Erläuterung ist eine Identifizierung auf Grund der Indizes zu Bibel und Kirchen-

vätern nicht möglich, während sonst nur ein Zufall zu Hilfe kommen könnte.

Als die Anfertigung des Lichtbildes eine Platte ergeben hatte, die einen

gerade hier erwünschten Negativabdruck herstellen ließ, bat ich Schubart um

Museum und die Universitätsbibliothek in Basel haben sämtlich, zum grüßten Teil in ihren wert-

vollsten Beständen, ihren Grundstock in der berühmten Sammlung der Amerbache, dem sog. Araer-

bachschen Kunstkabinett, das seine Bedeutung und seinen Umfang der unermüdlichen dreißigjährigen

Sammlertätigkeit des Basilius Amerbach (gest. 1591, Sohn des bekannteren Bonifazius Amerbach)

verdankt. Basilius Amerbach hat über seine Sammlung mehrere Inventare errichtet, das erste vor

1578, das letzte 1586 ; auch später, nach seinem Tod, sind noch wiederholt Inventare aufgenommen

worden (hsg. von Paul Ganz und E. Major, Die Entstehung des Amerbachschen Kunstkabinets und

die Amerbachschen Inventare. Festg. d. oft'. Kunstslg. z. 29. Phil. Vers. 1907). Über das Wicklev-

bild vermerkt Amerbach unter dem 2. Sept. 1587 (Ganz-Major S. 28) : „Dn. Doct. Jo. Jacobus

Grynaeus mihi donavit effigiem Dn. Jo. Wicleuj Theologi Angli, quam ipse Dn. Grynaeus dono

acceperat ab illustriss. principe Dn. Casimiro, Com. Palatino ad Rhenuni." Gemeint ist der oben

schon als Verehrer des Grynaeus genannte (vgl. Basler Biographien I 174) Johann Casimir der

Jüngere. Das Bild erscheint dann noch im Inventar, das beim Ankauf des Kunstkabinets durcli

den Rat der Stadt Basel am 30. und 31. Juli 1662 aufgenommen wurde: Ganz-Major S. 64 „No. .ös.

Johannis Wicklef Bildnüs auif Pergament", ist aber heute nirgends aufzulinden, nach Auskunft des

Herrn Staatsarchivars Dr. Wackernagel auch nicht unter den Beständen des Staatsarchivs, wohin

bei der Neuaufstellung der Baseler Universitätsbibliothek einzelne Gelehrtenporträts der Amerbach-

schen Sammlung abgegeben worden waren.''

Im Inventar Amerbachs von 1586 vermerkt er unter dem Inhalt eines ,,nusbaumen" Tisches

:

..Ein stuck ex papyro veterum (Ganz-Major S. 52); im Inventar des Rates von 1662, das nicht voll-

ständig ediert ist, aber Henrici im Original einsah, steht : ,,Iu dem Tisch . . . Item zwey Bletlin

Türkhisch Papier". Seither waren die Papyri vergessen, bis sie Bernoulli im Museum wieder

auffand. — Im Zusammenhang mit dem (hiernach jedenfalls ungenauen) Vermerk auf unserer Glas-

tafel, wonach das Porträt und beide Papyri gleichzeitig 15"J1 geschenkt sein sollen, mag man am

ehesten annehmen, daß Grynaeus dem Amerbach 1586 oder vorher den einen Papyrus, 1587 da.s

Bild und 1591, im Todesjahr des Basilius Amerbach, den zweiten Papyrus schenkte. Er hat übrigens,

worauf Henrici auch noch verweist, dem Amerbach in Äugst und Brugg, den römischen Ruinen

von Augusta Rauracorum und Vindonissa gefundene Altertümer geschenkt (Inventar von 1586, Ganz-

Major S. 47). Man hätte also jetzt die Wahl betreflfs der Erwerbsquelle des Grynaeus außer an

Sylburg an den Pfalzgrafen und an die Antikenfunde zu denken. Doch dürfte aus allem zu er-

sehen sein, daß das Kuriositätsinteresse jener Gelehrten stark genug war, zu sammeln, woher sie

konnten.
o

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist Kl. N. F. Band 16, j.
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wiederholte Prüfung des Blattes. Er hat sich freundlich nochmals bemüht und

nun sowohl das oben erwähnte Verhältnis der beiden Teile des Fragments ent-

deckt als auch seine frühere Lesung weiter gefördert. Dadurch ist der Charakter

als christlicher Text vollends gesichert worden; im übrigen will Schubarts Um-

schriftversuch nur späteren Bearbeitern eine Stütze geben.

Fänden sich solche, so möchte sich vielleicht auch ergeben, ob die Spiegel-

schrift absichtlich gewählt ist — in diesem Fall wäre der Text vielleicht nicht

nur von rechts nach links, sondern auch von unten nach oben zu lesen — oder

ob die Besonderheit nicht einfach durch einen versehentlichen Abklatsch der

feuchten Schrift eines andern Papyrus entstanden ist. Die Buchstaben sind in

der Tat blaß und größtenteils etwas verschwommen. Das Gleiche gilt in noch

höherem Grrade vom Verso, dessen schwache Spuren ebenfalls Linksläufigkeit,

so Z. 5 von unten am Ende ein verkehrt geschriebenes otv zu enthalten scheinen.

Vielleicht hat das Blatt einfach zwischen andern gelegen, etwa in einer Kar-

tonnage. Der Abklatsch selbst schließt übrigens die absichtliche Anfertigung

nicht aus, da ein Nichtgeübter eine Spiegelschrift so am bequemsten zuwegebringt.

2 [.]€PAC[.]!CTG)CACO
[

3 KA0 . . . NAOrONKAI
[

4 AAHTpiA^T[

5 . . P . . . ANArNWCINHNTj [

6 GYpTCp [. .
.]
jNAeKAIHTQY [

7 KOTHCWOeAGIACniCTOY
[

8 THNTpnAPANAnAYAANTGO
[

9 KAIKAeOPX[.]XHKAINHC[

10 TTAPeXETAIKAlOYA . . . .
[

11 PANTWNANArKAiuNYn
[

12 AHNT [

13 0irN .... reNececocHTG
[

14
• _;__! ___[

15 HNKAieKACTON
[

16 [

17 [

2 ePAC oder GPA0 (wsqccs'O — «J'crws, Sg 6? | 3 Nicht Ttad-agbvl
| 4 AAYTOY

zur Not möglich.
|

5 Ende T| oder TT- I
6 GYO oder Cf£ oder 6YC, T oder f oder TT-

|

7 Schwerlich xa, also svs-/.cc nicht wahrscheinlich.
|

8 TO oder TG; FAP statt TTAP schwerlich

(sonst etwa i'xf'xrTjiro yäg icvünavXav rä[v Tiövav).
\
9 KA0 oder KAC- statt X auch K möglich,

statt des 2. X zur Not Z (nicht MO; ßs scheint ein Substantiv zu sein wie v7js[T£ta am Ende, aber

i,iu9oQY.L^Hv führt nicht weiter und yi.a%^oqyi^ kann ich nicht lesen. | 13 Eher TN sils TH-
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18 N^APTYP . . .
[

19 THAeniNeYCH
[

2e_ ACHÜPOCTOY
[

21 NYEIN
[

18 Sehr undeutlich. | 19 Auch TTINOYCH möglich (rfj 8e Ttivoverj), iittvsvsiv paßt

nicht.
I

20 Tov[g oder tov{rov usw.

W. Schubart.

Fragment B und C.

H. Bresslau, dem ich leider nur Photographien zur Verfügung stellen

konnte, hatte die Güte, mir einiges über den Eindruck, den sie ihm machten,

mitzuteilen, was ich hier wiedergeben darf. Über einige Punkte hatte er mit

M. Tan gl beraten.

Die Schrift ist, soweit erkennbar, lateinisch. Für ihr Alter ist besonders

die Gestalt des q in B Recto Z. 1 u. 3 bemerkenswert; der Schattenstrich geht

schräg nach rechts unten. Es ist ungefähr dieselbe Gestalt, die schon im be-

kannten P. Brit. Mus. 229 von 166 n. Chr. (Arndt, Schrifttafeln 2. Aufl. Tafel 32;

Girard, Textes de droit romain S. 849 mit Verzeichnis sonstiger Editionen ; Bruns-

Gradenwitz, Fontes Simulacra Tafel XXXVI) Z. 3 in quem auftaucht. Natürlich

ist unser Pap. aber viel jünger. Noch später sieht q meist wie das heutige q

aus; z. B. im Crawfordpapyrus, Facs. Palaeogr. Society Serie II 50—52 (plate

50. 51 = Arndt, Schriftt. 2. Aufl. Taf. 28), 6./7. Jahrh.

Die Schrift hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von Bresslau, Archiv f.

Pap.-F. 3, 168 mit Facsimile herausgegebenen Pap. lat. Argent. 1, einem Empfeh-

lungsbrief aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Man vergleiche B Recto 1 en mit

dem Brief Z. 6 Theofanew, ferner das s unseres Pap. (B Verso) mit itineris Z. 10

a. Anf. des Briefs. Sehr viel ist darauf nicht zu geben, denn es handelt sich um
solche Buchstaben, die ihre Gestalt im ganzen am wenigsten im Laufe der Zeit

verändert haben.

Auf Wunsch Bresslau's habe ich noch Wilcken befragt, der leider zu

größerer Bemühung weder bei früherer Gelegenheit noch jetzt kürzlich die Zeit

hatte, betreff's der Altersbestimmung sich aber freundlichst äußerte. Nach den

übereinstimmenden Gutachten beider Gelehrter ist nun zu sagen : Die Schrift ist

viel jünger als die des Papyrus von 166 und steht jedenfalls den Ravennater

Urkunden des VI. Jahrhunderts viel näher, als denen des II. Während aber Bresslau

noch an das IV. Jahrh. zu denken geneigt wäre, hält Wilcken den Brief aus dem

IV. Jahrh. nach einzelnen Formen wie im Ganzen doch für altertümlicher, und

würde daher das V. vorziehen. Dies alles ist natürlich nur mit allem Vorbehalt,

der so dürftigen Überbleibseln gegenüber am Platze ist, geäußert worden.

Was die Lesung betrifft, so verdanke ich Bresslau das Folgende : Am
besten lesbar ist ß Recto 1. Zeile. Hier scheint zu stehen

:

] ben te in medio . . eqtam ... ria

2*
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Doch auch davon ist vieles zweifelhaft, mindestens solange das Original

nicht nachgeprüft ist.

hen oder beri7; media oder melio'^ oder gehört der lange Strich als Unterlänge zur oberen

Zeile, wie mehrere andere Striche, von denen der gewundene wohl der untere Teil eines g ist?

Das auf io folgende Zeichen ist schwer zu deuten. Allenfalls könnte II so geschrieben sein ; dann

wäre irgend eine Kürzung anzunehmen. Nach eq fehlt anscheinend jede Spur eines r<; in Z. 3

scheint über dem q ein ganz kleines Häkchen übergeschrieben zu sein, das ein ?t vorstellen könnte,

stand es auch in Z. 1 ?

Z. 2 die letzten Buchstaben sicher los. Vorher am'; Mit viel Phantasie wäre camelos zu

lesen. B Verso Z. 1 a. A. II in anderer Gestalt, vielleicht von anderer Hand. Im folgenden sind

einzelne Buchstaben zu erkennen: Z. l m d vi n, Z. 2 s, x, Z. 3 h, n, etwas Zusammenhängendes aber

weder hier noch in C zu lesen.

Verträge.

Nr. 2. Transportvertrag über requirierte (?) Kamele.

35. Sept. 190 n. Chr. - (Tafel II.)

Inv. No. 14. 21 V2 cm hoch, 23 cm breit. Vollständig. Linke Hälfte besonders

stark durchlöchert.

Inhalt der Einleitung

:

1 Präfectus Claudius Lucillianus. | 2 Requisition? | 3 J| svexri^ovav. \ 4 diploma. |

5 EntgeltlichkeitV | 6 Kamelmarke. | 7 Haftung der Kamelführer. | 8 Unterschrift mit dem
l)Ioßen Namen.

Kurz zusammengefaßt ist der Inhalt des Vertrags folgender : Zwei Kamel-

treiber aus Soknopaiu Nesos, Vater und Sohn, und zwei andere Personen bestätigen

einer Kommission von evöxrmoveg eines nicht genannten Ortes, daß sie von ihnen

drei durch den Präfekten [beorderte?] Kamele erhalten haben, um sie in einem

Grau, dessen Namen nicht erhalten ist, abzuliefern. Zum Unterhalt der Kamele
bekamen sie 400 Drachmen mit. Falls eines der Kamele unterwegs fallen sollte,

werden die Verfrachter zu ihrer Entlastung die Kamelmarke (ausschneiden und)

den Absendern bringen.

Die Urkunde enthält trotz der etwas mangelhaften Erhaltung und der

lückenhaften Abfassung nach verschiedenen Richtungen hin Wertvolles.

1. Der in Z. 7/8 begegnende Präfectus Aegypti Claudius Lucillianus ist

der römischen Prosopographie und der Papyrologie neu. Mit dem Datum vom
2.5. Sept. 190 schiebt er sich wohl am ehesten nach Tineius Demetrius, ungefähr

190 (BGU. 432 col. 2 Z. 6, Teb. IL 336, 4) ein und vor den Antonius Moschianus
Ulpianus, der nach dem 31. Jahr des Commodus, also nach dem 29. August 191

zu setzen ist, — falls er wirklich Präfekt war (P. Teb. 328, 1). Etwa 192 folgt

Larcius Memor (P. Ryl. IL 77, 36).

2. Die zu transportierenden Kamele werden Z. 7 bezeichnet als von dem
Präfekten cc7to[, man weiß also nicht, ob requiriert oder zurückgeschickt. Das
letztere würde etwa zu der Ergänzung ä7Co[ßkrj9'evrag führen, nach BGrU. 266, 21

(s. unten Anm. zu Z. 7). Doch ist wohl nur das erstere annehmbar, da der

Transport in einen eigens genannten Grau geht, demnach in einen andern Gau,
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als in dem die Absender wohnen, und man sich daher recht gut denken kann,

daß sie, in irgend einem Verhältnis zu den Grestellungspflichtigen stehend, den

Transport wegschicken, kaum aber, daß sie einen Rücktransport auf einer

Zwischenstation leiten und dabei einfach ohne weitere Angaben als vertrag-

schließende Auftraggeber auftreten. Allerdings ist hierin für uns ein Grund zur

Unsicherheit gegeben.

3. Die Absender sind drei benannte Personen „und die übrigen" e^ sv6xu~

fiovcov. Das können nicht sämtliche sv6xi]^oveg des Ortes sein, sonst würde die

Adresse lauten: rotg Xoitcols evöxrj^oGLv, vgl. z. B. Lond. II, S. 111, No. 478 Z. 2;

S. 188, No. 438, Z. 3; S. 117 No. 255 Z. 7. Vielmehr ist eine Kommission aus

ihnen zu irgend einem Zwecke zusammengesetzt, vergleichbar den sechs in ge-

meinschaftlicher Liturgie dienenden ysovxoi BGrlJ. 18 = Wi. Chrest. 398 a. 169.

Diese „Wohlhabenden" sind, wie Wilcken Gdz. 343 N. 2 bemerkte, nicht schlecht-

weg gleichzusetzen mit den svtcoqol. Denn letzteres Wort ist technisch für den

Zensus zu einer Liturgie — vgl. näheres über den TCÖQog bei Wilcken, Gdz. 342
;

P. M. Meyer, P. Giss. I^^ S. 8 — , entsprechend dem lateinischen sufficiens,

wie das zugehörige Erfordernis der Eignung zur Liturgie griechisch STitTrjdsLog,

lateinisch idoneus heißt (z. B. Dig. 50, 4, 6 pr.). Die evGi^^ovEg dürften vielmehr

in der Grundbedeutung ohne besondere juristische Zuspitzung und mehr mit Be-

tonung der sozialen Vorzugsstellung die reichen Grundbesitzer eines Ortes oder

Bezirkes sein, bei denen übrigens die Euporie offenbar ohne weiteres voraus-

gesetzt ist. Vgl. BGU. 194 = Wi. Chrest. 84, Z. 6; P. Giss. 58; P. Brem. 73 =
Wi. Chrest. 238; BGU. 381; 43; und die %Qäxi6roi ^^6%., die nach BGU. 926

(a. 188) gebührend empfangen werden sollen. Danach ist es verständlich, daß

schon a. 85 die eigenmächtige Verhaftung eines Ev6ir\\iov besonders scharf an-

gerechnet wird (Flor. 61 = Mitt. Chr. 80, Z. 30. 61) und der Ausdruck im 3. Jahr-

hundert als Höflichkeitstitel zumal für Großgrundbesitzer angewendet wird

(Flor, I. 16 eine matrona stolata; daselbst p. 121 zu 5,12; Flor. II).

Warum unsere evexy^fiovsg mit dem Transport befaßt sind, ist unklar. Man

kann wohl nur vermuten, daß die Kommission in Ausführung der Requisition

zwischen den Tiereigentümern und den Behörden, an die die Ablieferung erfolgt,

zu vermitteln hat und natürlich mit der Aufsichtspflicht auch die Mitverant-

wortung trägt. Dadurch ergäbe sich ein schön passendes Gegenstück zu Lips.

85, vgl. 86, wo sechs Leute ccTtb otafiuQx&v xal öixoXoyav von Magdola Mire von dem

Qaßdov%og die Esel für jede Stellungspflichtige Gemeinde zurückerhalten und ihm

seine Entlastung quittieren, so wie sie hier den Kamelbegleitern die Verantwortung

grundsätzlich auflegen. Daraus dürfte der Vorgang ersichtlich sein, wie er wohl

in der Regel beobachtet wurde, wenn der Präfekt Requisitionen angeordnet hat.

Der Auftrag geht durch die Gauvorsteher (Flor. II 278) und Lokalbehörden und

wird von diesen weiter repartiert. Unsere £t»ö%)j7'oi^f^-Kommission wird sich also

auch den svöxrj^ovsg xul TtccQakfj^jtTai, öwayoQaöTixfjg XQi&rjg 'HQuxXeCdov (isgCdog

(BGU. 381, 2./3. Jh.) an die Seite stellen lassen. Dazu vgl. Wilcken, Gdz. 359.

4. Für die Art der Requisition folgt aus der Anführung des Befehls des

2 •



14 E. RABEL, Nr. 3.

Präfekten nur , daß es sich nicht um die regelmäßigen Beitragsleistungen be-

stimmter Tiereigner zum Korntransport oder zur Post handelt, und auch nicht

um eine Sonderrequisition durch untergeordnete Organe auf Grund allgemein

erteilter Befugnis wie z. B, für den außerordentlichen cursus publicus (Seeck,

Realenz. PW. IV 1852) nachmals in byzantinischer Zeit, für die wir viel besser

unterrichtet sind. Der Zweck läßt sich nicht erraten. Denn das statthalterliche

diploma ist Erfordernis nicht bloß für die Inanspruchnahme von Transportmitteln

für Truppenzwecke (vgl. Wilcken, Gdz. 375; spezielle Belege für die smisJ.sv6ig

tov xQav. k%^.Qxov Lond. II n. 328 S. 75, Z. 9—14 (a. 162/3); BGU. 266, a. 216/7)

sondern nach dem Edikt des L. Amilius Rectus v. J. 42 (Lond. III No. 1171c

S. 107 = Wi. Chr. 439) strengste Voraussetzung auch für das Einfordern von

Angarie, munus, donum und victus durch Beamte (für ihre Person?) und offenbar

allgemeiner als Prinzip. Ein spezieller Befehl des Präfekten erging auch für

die Zwangsmiete von Kamelen zum Transport einer Porphyrsäule BGU. 762,

Z. 16 und Lond. II S. 75, Z. 18-21 (a. 162/3).

5. Das Edikt v. J. 42 stellt den Grundsatz der Entgeltlichkeit für die

Entnahme von Lebensunterhalt auf. Bei Sonderrequisitionen von Tieren er-

folgt Bezahlung der Kamele im Fall der Militärrequisition P. Mel. Nicole S. 57 ff.

= Flor. II 278 ; ebenso ist der Hekatontarch in P. Gen. 35, um 154/161 vom
Präfekten zur övvcjvrj xajj7]kc3v ausgesandt und bezahlt bar (Z. 7/9, vielleicht diä

Evöä zu ergänzen, Wenger, Stellvertretung 241) ; in Lond. II S. 75, Z. 18 und
BGU. 762 sind die Kamele gemietet {^i,ad^oq:oQd). Andererseits ist in BGU. 266;

Lond. II, S. 75 Z. 9 von Bezahlung nichts gesagt; sie mußte aber in der Ob-

jektssteuererklärung wohl auch nicht erwähnt sein. In byzantinischer Zeit scheint

aus dem Schweigen in Lips. 85. 86 (a. 373) direkt hervorzugehen, daß für die

Verwendung der Esel bei den Transporten in die Bergwerke kein Entgelt ge-

bührte (so K. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke, Leipz.Hist. Abb. XI, 1910, 144).

Indessen ist die Natur dieser letzteren Requisition unklar, ein diploma des Prä-

fekten nicht erwähnt und am ehesten mit dem Hsg. Mitteis an die Liturgie der

Eselbesitzer für den staatlichen Getreidetransport zu denken ; und alles dies er-

gibt nichts für das Ende des 2. Jahrhunderts. Dies ist gerade die Zeit, aus der

das System der Zwangskäufe zur Verpflegung des Heeres belegt ist (Wilcken,

Gdz. 300). In dieser wie in anderen Beziehungen der staatlichen Belastungen

des Tiereigentums ist heute noch größte Vorsicht nötig.

6. Höchst bemerkenswert ist die Vertragsklausel Z. 10—12. Die Kamel-
begleiter versprechen den Absendern: „Wenn eines der Kamele unterwegs fällt,

so werden wir euch die Marke bringen und dann wird kein Anspruch gegen uns

bestehen".

Die Marke, hier 6(pQayig genannt, ist der Viehstempel, den eine uralte

Sitte wie anderwärts auch in Ägypten kennt. Im neuen Reich (ca. 1200—1100
v. Chr.) ist der Vieh- und Sklavenstempel belegt^). Meist enthielt damals die

1) Brugsch, Zschr. f. äg. Sprache I (1876) 35flf.; Erman, Ägypten und ^gypt. Leben I 186;
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Marke den ganzen Namen des Eigentümers, z. B. „das Viehhaus des Tempels"
;

die Gefangenen wurden mit den königlichen Namenszeichen gestempelt. In un-
seren Papyri der Kaiserzeit ist das verkaufte oder beim Zoll eingeführte Tier
sehr häufig als zExccgaf^avog bezeichnet, ausnahmsweise im Gegenteil als unge-
stempelt, äxägccxros PERain. 166, 2. Jh. bei Wess., Denk. 47, 1902, 35, doch eben
noch ein TtibXogl Nicht selten erfahren wir den Inhalt der Marke. Sie besteht
aus einem oder mehreren Buchstaben ^), von denen man wohl wenigstens einige-

mal annehmen darf, daß sie immer noch den Namen des (oder eines früheren)

Eigentümers des Tieres darstellen, z.B. P. Lond. III 1132b, S. 141 f. (a. 142)

Brandstempel K nach dem Verkäufer KccGtg ; auch BGU. 468, 10 (a. 150) z/I wohl
nach dem Verkäufer ^lodcogog, nicht nach seinem Dorfe z/ioi/vöidg, denn in Lond.

III 909 a S. 170 (a. 136) ist das Kamel aus demselben Dorfe Dionysias mit TA
gezeichnet. Die Marke ist ja auch überall in alten Zeiten das Persönlichkeitszeichen

des Besitzers^). Mindestens in der Regel ist die Viehmarke eingebrannt (;^a-

QU66SIV, ausdrücklich :xvqI «sxccQayiieuov BGU. 453,20). Es fragt sich aber, ob

auch die 6(pQayCg auf die gleiche technische Weise angebracht ist. Sonst ist

ecpQayiyiv ja in den Anwendungen auf die mannigfaltigsten Gegenstände obsi-

gnare. Versiegeln mit SiegelstofF, Wachs oder asiatischem Ton, ausdrücklich

Oxy. 929, 13: iöcpQccyiö&r] yfj ^svnfj, und wir erinnern uns sogleich der Versieglung

der Opfertiere {6(pQayL6}i6g), nach Untersuchung ihrer Reinheit, mit Siegelerde, die

Herodot II 38 beschreibt und die in den Papyri bestätigt wird. (Vgl. zuletzt Wilcken,

Gdz. 126 und zu Chr. No. 87. 88). Man könnte also zweifeln, ob das gelegentlich

auftretende ßcpQuyC^SLv von Tieren einfach denselben Brandstempel meint, wie

das xj^QocGöSLu. Wenn zu BGU. 87, 12 xa^y'ßovg i6(pQa{yi6nivag) e\i\g xbv de^iov

firjQÖv (Marke iVfl) Mitteis, Chrest. No. 260 und zu Teb. 419, 3— 5 Tiefitpov rrjv bvov

ÖTtcjg 6q)Qayi6&Pi Grenfell-Hunt diese Gleichung zu unterstellen scheinen, so dürften

sie sich freilich auf die praktische Schwierigkeit berufen , wie denn für längere

Dauer — das Opferkalb dient ja nicht mehr — ein Buchstabenmonogramm an-

ders als durch Einbrennen hergestellt werden soll. Aber die deutschen Tier-

marken wurden u. a. beispielsweise durch eine um den Hals oder das Hörn des

Tieres gehängte Plombe bewerkstelligt. Dies zur Prüfung für Berufenere da-

hingestellt, scheint die Lösung aber auf einem anderen Umstand zu beruhen.

Wir treffen das EJiißdXksiv öfpQayatöu in BGU. 15 II 22 und das 6cpQayit,siv in

Teb. 419 als amtliches Siegeln von Eseln. Mit dem Objekt des ETiißdXlEiv ist

auf das Gerät hingewiesen, das aufgedrückt wird, wie in Herod. 1. c. auf den

II 589. Stempel von Kühen in demotischen Papyri weist Spiegelberg, Pap. Reinach S. 211. 213

(Perserzeit) und Dem. Pap. llauswaldt S. 65 (Saitenzeit und ptol.) nach.

1) Z. B. NH BGU, 87, 12, a. 144; iNT BGU. 427, a. 159; JI BGU. 468, a. 150; 2^ BGU.
469, a. 159,60; TA Lond. III p. 170, a. 136; vgl. auch Wessely Denk. 47,35. In anderen Urkunden

wird eine Stempelung öcQccpiv.o-'s xagäyiiaaiv erwähnt, z. B. Grenf. II 50 (a), a. 142; BGU. 453 (a. 154)

Z. 8. 21; Gen." 29, 7, a. 137 ccgaßinü) ;i;o;paxT//pi.

2) Zur germanischen Marke Lit. bei Gierke, Deutsches Privatrecht 1,726; Herb. Meyer in

Reallex. d. Germ. Altertumskunde von Hoops, 3, 192.
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abgedrückten Finger (^fjv 6r)fiavrQidav iniTcXaeag enißällsi xov daxxvkiov) , vgl.

Plutarch 24, 4, 10. Wir haben es wohl auf das Einbrennen (oder sonstige An-

bringen) eines amtlichen Stempels zu beziehen und wenn von xa/n»;Aoi

6(pQuyL6T0L — so BGU. 869, 11 f. — u. dgl. der Rede ist, vorläufig am ehesten

amtlich gestempelte Kamele anzunehmen. Eben dies alles erinnert an die Schil-

derung aus der Finanzverwaltung des Neuen Reichs: „In Begleitung eines Offi-

ziers und seiner Soldaten reisen die Beamten des Silberhauses umher, um die

Leibeigenen der Tempel und Nekropolen und die Leibeigenen der Güter in ihre

Listen einzutragen und ihnen den Stempel der Verwaltung einzubrennen" (Erman,

Ägypten I 186).

Die G-austrategen , an die sich die Verordnung BGU. 15 II richtet, haben

die je drei Esel der Eseltreiber zu siegeln, damit die vorgeschriebene Dreizahl

(xQiovLa) beaufsichtigt werden kann ; vgl. Rostowzew Arch. 3, 219, und in unserem

Fall ist sicherlich ebenfalls eine amtliche ecpQayig = Stempelabdruck, vorauszu-

setzen. Denn sonst wäre es nicht verständlich, daß sie nicht näher bezeichnet

wird und ferner, wie hier der Schwindel verhütet werden soll, gegen den sich

die ganze Klausel wendet; ein privates Zeichen könnte auf einem andern wert-

losen Tier nachgeahmt und dann ausgeschnitten werden. Von dieser Voraus-

setzung aus erklären sich Bas. 2 und Teb. 419 gegenseitig: Heron soll den Esel

schicken, damit er gesiegelt werde, da xQLßovvog schon deshalb angekommen ist.

Die Hsg. schrieben zur Übersetzung „the tribune" ein Fragezeichen , weil der

Artikel erwartet werde, also vielleicht Tgißovvog zu lesen sei. Das öipQayi^sLv

macht es aber jetzt doch recht sicher, daß wirklich ein Chiliarch kam, um die

Requisitionstiere für militärischen Gebrauch zu stempeln. Und umgekekrt

dürfen wir in Bas. 2 behördliche und sehr wahrscheinlich militärische Abstem-

pelung voraussetzen.

7. Die Überbringer ') wollen beim Tode eines Tieres nicht weiter haften,

sobald sie die Marke bringen. Dies fällt aus den Gedankengängen der Ver-

schuldenshaftung, die wir im römischen Recht zu erblicken gewohnt sind, voll-

ständig heraus, reiht sich dagegen in rechtsgeschichtlich sehr beachtenswerter

Weise an gewisse Erscheinungen aus dem Osten an, die gerade vor kurzem F.

Schulz (Zschr. f. vergl. Rechtsw. Bd. 25 u. 27) zusammengestellt hat, im wei-

teren Belange aber auch an germanische. Eine besonders hübsche Parallele liefert

ein indischer Rechtssatz. Manu VIII 234 beschäftigt sich mit der Haftung des

bezahlten Hirten aus dem Arbeitsvertrage wegen des natürlichen Todes eines

Tieres, also einem genau dem unsrigen entsprechenden Falle. Um nicht zu

haften , muß er nach der Übersetzung von Jolly , Zschr. f. vgl. Rechtsw. 3

(1882) 273 „dem Herrn die Ohren, die Haut, den Schwanz, die Harnblase, die

Sehnen und das in der Galle der Kühe enthaltene gelbe Pigment überbringen

und ihm überhaupt Beweisstücke vorzeigen". Aber die Analogie geht noch

1) Irgend verwandte Transportverträge sind m. E. bisher nicht bekannt. Vgl. Costa, Mem.
Acc. Bologna, sc. mor., 27 nov. 1911, 9 f.
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weiter, als diese Übersetzung des Schlusses anzeigt, eben wenn man wie Jolly

schon damals tat, die Lesart ankäme ca darcayet zugrunde legt. Bühler (Sa-

cred books XXV, 1, 296) übersetzte: „and let him point out their particular

marks". Das ließ vermuten, daß es sich auch hier geradezu um die Viehmarke
handelt, und dies wird mir nun von Hermann Oldenberg durchaus bestätigt;

anka ist die Tiermarke. Auf Grund von Jollys Ausgabe des Manu teilt mir
Oldenberg freundlichst mit:

„Manu VIII, 234 gibt Jollys Ausgabe von 1887: anJcäms ca darsayet „und
er soll die Marken zeigen". Nach seinem Variantenverzeichnis ist dies die

Lesart von Medhätithi, Grovindaräja, Kullüka; zu diesen kommt noch das nepa-

lesische Ms. des Närada; vgl. darüber Sacred Books XXXIII, 142. Die andre

Lesart angäni darsayet findet sich bei Räghavänanda, Nandana, dem anonymen
kashmirischen Kommentator, und in der Manu-Vulgata.

Zum Markieren des Viehs verweise ich noch auf Atharvaveda VI, 141

;

XII, 4, 6 ; Grobhila Grhyasütra III , 6, 5 ; Sänkbäyana Grhyasütra III, 10 (mit

Kommentar), von mir übersetzt in den Sacred Books XXIX. XXX. : Der technische

Ausdruck ist bald anka, bald lalsman oder laksana. Die Stellen werden von
Zimmer, Altindisches Leben 234 besprochen. Es ist die Rede von Durchbohren

der Ohren (oder Beschneiden der Ohren); von Zeichen in Grestalt von Sicheln

u. dgl., die mit glühendem Eisen auf Schenkel oder Ohr der Kühe angebracht

werden".

Also auch der indische Tierhüter muß sich durch Vorzeigen der Tiermarke

befreien. Mangels der schematisch festgesetzten Beweise (Schulz 25, 476) wird

ihm oifenbar nicht geglaubt.

Derselbe Gedanke, nur ohne daß von der Marke die Rede ist, liegt dem
älteren Bestände im Gesetzbuch des grusinischen Königs Wachtang VI. zugrunde,

§ 211 : Der Verwahrer fremden Viehs befreit sich, wenn das Vieh an Krankheit

umsteht, indem er dem Eigentümer Haut und Fleisch vorlegt (Schulz 27, 185).

In beiden Bestimmungen wie in unserem Papyrus dürfte der Entlastungsbeweis

sich gegen die Vermutung der Unter schlag ung richten; aber es ist vielleicht

ein Unterschied zu machen: das Zurückbringen der bloßen Marke erweist ledig-

lich, daß die Kamelführer sich das Tier nicht angeeignet haben , das Vorzeigen

der wesentlichen Teile der Tierleiche soll dagegen wohl zugleich erhärten, daß

wirklich Krankheit vorlag, für die der Tierhüter nicht haftet , und nicht einer

der Fälle, in denen er wegen Unachtsamkeit einsteht, wie Anfall von Räu-

bern und wilden Tieren (mit näheren Unterscheidungen). Diese beiden in den

kasuistischen Haftungssätzen der einzelnen Rechtsgebiete versteckten Haftungs-

gründe dürften überall auseinanderzuhalten sein, wenngleich sie bisweilen zu-

sammenfließen. Auch die Beobachtung der genügenden Aufsicht wird nämlich

öfters durch das Vorzeigen der Überbleibsel dargetan. So soll der Tierhüter

nach dem jüdischen Bundesbuch Ex. 22, 12, wenn das Tier „zerrissen" wird, „es

als Zeugen herbeibringen" ; dann zahlt er nicht ; darin kommt sicherlich ein

Gegensatz zu den Versen 9— 10 zum Ausdruck, wonach der Reinigungseid. daß

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Oöttingen. Phil. -bist. KI. N. F. Band 16,3. 3
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„er nicht nach dem Gute seines Nächsten die Hand ausgestreckt hat", statthat,

wenn das Tier gestorben ist oder ein Glied bricht oder gefangen genommen wird,

„ohne daß einer es sieht", also gegen den reinen Verdacht der Unterschlagung.

Schulz 27,155 führt also gewiß richtig V. 12 auf die Pflicht des Hirten zur

Verteidigung gegen Raubtiere zurück. Nur wissen wir nicht, ob erstens alle

Raubtiere gemeint sind oder nur die geringeren, denen man doch einen Knochen

abjagen kann*), und ob nicht zweitens auch da der Unterschlagungsverdacht

mit ausgeschlossen sein soll. Anders vielleicht in letzterer Hinsicht das west-

gotische Recht; hier wird nach v. Amira, Nordgerman. Obligationenrecht I 453,

642 gemäß älterem Satze für den Wolf nicht gehaftet, wenn man Überbleibsel

erlangt, und nach jüngerem ebenso für das sich verfallende Tier, weil sonst Un-

achtsamkeit angenommen wird , also nur diese. In der Tat stellt auch die lex

Visigothorum V 5, 1 dem unbezahlten Tierhüter den Reinigungseid frei, quod

non per suam culpam neque per negligentiam mortua consumpta sunt, wozu Lex

Bajuvariorum 14,1.3 [15,1] fügt: et reddat corium. Bei Grimm, Rechtsalter-

tümer * II 132 f. -) sind noch mehr derartige deutschrechtliche Entlastungsbe-

weise durch „Vorzeigen von Kopf und Haut" zusammengestellt.

Zugrunde liegt überall die besonders aus dem alten deutschen Rechte be-

kannte archaische Idee der Haftung für äußeren Tatbestand, in dem das schuld-

hafte Handeln typisch festgesetzt ist , ohne Rücksicht auf ein konkretes Ver-

schulden ;
auch die Befreiung vor der Erfolgshaftung geschieht durch einen im

voraus bestimmten Beweis der Unschuld. Diese Gedanken scheinen in unserer

Urkunde durch ; es wäre sehr interessant zu wissen, wie sich römische Gerichte

dazu stellen mochten! Auch unsere koptische Basler Urkunde läßt sich anreihen:

der Mieter von Geräten verspricht die Vertragsstrafe für den Fall , daß er die

Geräte nicht zurückbringt oder daß sie ihm weggenommen sind, mindestens das

letztere ohne Unterscheidung, ob er am Abhandenkommen schuld trägt, haftet

also glatt für Diebstahl. Die alten, auch von den klassischen römischen Juristen

1) Ein solcher Unterscliied würde nach altindischen Quellen bestehen, wenn es erlaubt

wäre, gegenüberzustellen, daß für „Reptile, Räuber und Tiger" (Brbaspati 16,20) offenbar nicht

gehaftet wird, wenn der Hüter „nach Kräften" (die Tiere) schützt und entweder das Gerüfte erhebt

(ebenso bei Wölfen und Räubern Sachsenspiegel II 54, 4) oder (ungenau Schulz 25, 476) zum Herrn
gelaufen kommt, um Nachricht zu geben, und daß gegen den Wolf der Hirte für Hilfe einsteht,

falls die Tiere eingeschlossen sind (Manu VIII 235 mit 236). Doch erweckt die kasuistische For-

mulierung dieser Quellen Zweifel. In Altschweden ist jedenfalls der Wolf niederer Zufall, dagegen
Bär wie Stechen und Sterben höherer (v. Amira 1, 453. 455); freilich gilt hier der Dieb grundsätzlich

gleich dem Wolf, während Exod. 22, 1 1 für den Dieb einfach einstehen läßt , doch ist auch in

Altschweden gerade beim Wolf die Entlastung durch die Überbleibsel bezeugt. Zwingend sind

diese Parallelen aber natürlich nicht ; umsoweniger, da z. B. nach norweg. Gulathingsbuch es gleich-

gilt, wenn der Bär das Vieh davon trägt und der Wolf es beißt (v. Amira II 547). Im übrigen
sind die jüdischen Bestimmungen auch durch die scharfsinnigen Erklärungen von Schulz (über
das Gleichnis vom guten Hirten s. jetzt aber auch San Nicolö, Aegypt. Vereinswesen 1,192 f.)

nicht restlos erklärt, solange die Geschichte des Reinigungseides nicht untersucht ist.

2) Darauf verwies mich Plauitz freundlichst.
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loch nicht ganz völlig überwundenen Anschauungen ^), bleiben eben in solchen

V^ertragsklauseln, wonach der Sachinhaber für den Bestand der Sache oder für

Gestimmte Grefahren einstehen soll, am häufigsten aufrecht ; das suscipere casto-

iiam wird gerade noch im justinianischen'Recht im offenbaren Einklang mit der

byzantinischen Praxis als garantieweise Übernahme der Grefahr schlechtweg ge-

faßt ,
vollends betreffs des Diebstahls (vgl. Inst. 3 , 23 , 3 a ; P. Cairo Masp. I

37001 Z. 22. 26. 31 ; u. a.), weil man da häufig dem Verwahrer und Hüter selber

aicht traut (wegen Cairo 67001 s. Partsch GGA. 1911, 309).

8. Schließlich ist eine Merkwürdigkeit in der Unterschrift zu erwähnen.

Während der vxoyQcxcpevg Sarapion für den älteren Kameltreiber die volle Unter-

schrift leisten muß , kann der Sohn schon glücklich seinen Namen schreiben, den

er nun in zittrigen Buchstaben , Z. 19 hinkritzelt. Die Bemerkung des Sub-

scriptors, daß die Partei den Namen unterschreibe, findet sich auch in P. Lond.

HI 1132 (b) S. 142 Z. 11/12 (a. 142), wo jedoch die Partei auch noch den Rest

einer abgekürzten vnoyQaq)ri zustandebringt ^JieTigaxa rag tiqöxsixcci,'' ^ dabei erklärt

der Schreibgehilfe denn auch ausdrücklich, daß er (nur) rö eäaa, den „Körper"

der Unterschrift schreibe. In BGU. 891 Recto Z. 31 nennt das der Subscriptor

tä jiXstßta ygdcpEiv. Diese Fälle liegen grundsätzlich ebenso, wie die häufigeren

Urkunden, wo die Unterschrift in einen Körper (öä^a) und in die eigentliche

eigenhändige Unterschrift ^) zerfällt , z. B. mehrere erhaltene Bankdiagraphai (s.

Preisigke P. Straßb. S. 69). In P. Bas. 2 ist nun geradezu der Name von der

gesamten Unterschrift getrennt, was in griechisch-ägyptischen Papyri der Kaiser-

zeit meines Wissens noch nie vorgekommen ist. Auch Mitteis Gdz. 56 N. 3 be-

merkt: „Bloße Namensunterschrift kommt unter den Privaturkunden bloß bei

den Pachtangeboten in Form der vjio^v^ßara vor" (nämlich als Namensan-

gabe mit folgender Personalbeschreibung, z. B. BGU. 661; 918; Amh. 91; CPR.

31; 32; 38), und erklärt das S. 58 N. 1 damit, daß erst beim Pacht ab s chluß

der Pächter eigenhändig dazusetzt: „sixiöd^coädfiriv cog Ttgöxenai^. Natürlich liegt

aber die Erklärung unseres Stücks anderswo, u. z. auf demselben Gebiete, wie

die vorhin angeführten Gewohnheiten. Kann eine Partei gar nicht schreiben, was

ständig eigens festgestellt wird — wie heute z. B. in Testamentsbeurkundüngen

gemäß BGB. § 2242 Abs. 2 — , so darf der Schreibhelfer alles für sie schreiben.

Um so leichter ist es, die Partei bloß den allerwichtigsten Teil anfertigen zu

lassen, wie in P. Lond. cit. Auch der Grund hierzu pflegt ausdrücklich konsta-

tiert zu werden, z.B. P. Straßb. 19,19 iygatlfa v{7Csq) avtov diä tö ßgaöelcos]

avtbv ygäfpav, weil er zu langsam schreibt , mit darauf folgender abgekürzter

1) Vgl. über das römische Recht und die Papyri die Zitate in meinen Grundziigen des

röm. Privatr., Köhlers Enzyklop. ^ 1,479. 480 N. 7 und betreffs der Quellen namentlich die dort

angeführten Schriften von F. Schulz.

2) Nur hierauf bezieht sich, soviel ich sehen kann, die Bemerkung von Majer-Leonhard,

'AyQäfifiaroi (Francof. 1913) S. 2 u. S. 67, es gebe zahlreichere Urkunden, in denen jemand nihil

nisi nomen subscribit. Diese Bemerkung ist genau genommen natürlich falsch.
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eigenhändiger Subscriptio, die wirklich „Buchstaben für Buchstaben in der Form

der Steininschriften" malt (Preisigke dazu S. 65). Unsere Urkunde bietet jetzt

|

die extremste Kürze der Unterschrift; Peis kann nur seinen Namen setzen.

i

Es ist aber immer nur dieselbe durchgehende Gewohnheit. Und es ist einei

sachlich völlig gleichzuwertende, an die Justinian Nov. 73 c. 8 pr., vgl. Epanagoge

13,16, offenbar anknüpft, indem er verordnet: wenn der Kontrahent oXiyoyQdn-

fiatog ist, so solle der Subscriptor den Rest hinzuschreiben und wenn er ayp«jii-i

ft«Tog, gänzlich Analphabet ist, das ganze. So nämlich läßt sich jetzt diese Vor-

schrift leicht verstehen, vgl. meine Bemerkungen Z. d. Sav. Stift. R.A. 31,478

gegen Ferrari. Gegenüber der berührten Praxis der Papyri aus römischer Zeit

besteht nur der Unterschied, daß der eigenhändige Teil vor der Ergänzung ge-

dacht wird. Von- dieser Gestalt haben wir schöne Parallelen zu unserem Fall

in P. Lips. 90, 8 (byz.) und Monac. 7, 85 ff. (a. 583) , wo die Partei nicht einmal

den Namen zeichnen kann und dafür drei Kreuze setzt; darauf folgt das 6ä^a

seiner vnoyQacpri von der Hand des Schreibgehilfen und des letzteren Unterschrift

:

eygccrlfcc vtcsq avtov yQccixuata ^sv firj sldötog, ßalövtog de rfj löia avtov xsiqI Tovg

tQslg xi^Covg 6tavQovg^). Daß der im justinianischen Rechte als Aushilfsperson

{XELQ6%Qri6rog) verwendete Tabularius (vgl. speziell zu Nov. 73 c. 8 v. Zachariae,

Z. d. Sav.-St. 13, 26 f.) dem vitoygacpEvg der Papyri entspricht, ist sicher (Stein-

wenter, Beiträge z. öff. Urk.-Wesen 80 N. 3; vgl. P. M. Meyer, Griech. Texte

70 N. 5).

1 nax[v]<3i,g naßov[rog xal 6] tovtov vibg Ilsis ix firjZQog 2J(x)triQ6[£]ag aiib

2 xfD^rjg 2]oxvo7c[aiov ]S]rJ6ov oC ß xafirjXdrai, xal Zlieöig 'ilQi[(o]vog

3 ccjib x(hfii]g l4QC([ßc3v] xal IIcoXCcov Md[Q](avo[g] ccTib exolxCov Ueq-

4 X8y]6tog dnb yo[fiov 'AQ]6ivoEitoiy AlkovQ&xi 77t[o]A>1« xal AdfiJtca-

5 vL NeUov xal NEfi[£6Cc) "0]7fXoivog xal rotg Xomotg e| Ev6%riii6vGiv

^ %alQEiv. 'OiioXo\yoviiE\v n.aQELk'ri(p\E\vaL JiaQ v^äv xafirj-

7 Xovg äjco[ VTib to]v XQaxiötov £7cdQXo[v] KkavÖCov Aovxv-

8 Xiavov dglQEvag XQElg ovi? x]al djtoxaxa6xr]6c3fiEv xal Ttaga-

9 öä6GiiL\Ev Ev x6) \xr^ vo^ä xal dniGxoiiEv Ttag v-

(dQdxliccg) V

10 /i,ö[i/] Evxa[vd'a öid. xE^Qbg] xäg xgoipdg xäv xa^t]Xcov. "Edv 8e

11 7ixa[L0]r] XI i^ [a]vx&[v xaxd xr}]v odbv, oldo^ev vii[e^iv xtjv öcpQl«]-

4 ccnb vo[(iov Wilcken.
| 5 Nsfi[s6ia) "O] Wilcken. | 11 7tra[ic]i] erkannte zuerst R.

Herzog. Zu ri bemerkt Wilcken, es sei wohl rt<s> gemeint.

1) Über den italienisch - byzantinischen Gebrauch s. Ferrari, I doc. greci medioevali, 39 f-

cf. 143.
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12 yetdtt xal ovösv ^ri[rr}d-'i]6]Etcct 7tQb[s] iiuag. L A« jMccqxov

13 AvQlrflXiov Ko^ßödov l4[vrcovi]vov Kai[6a]Qog toü koqiov 06?9' xrj

14 (2. Hd.). [....]...[... rjßg [-ujiTTf^) [töv Tpoqp]öv dQCix{^äg) re\t]Qaxq[6Ccc]g.

15 (3. Hd.) na[icotöLg Ilccßovrog xal Tljelg vibg [TiJaQekccßaiiav TOv[g x\a-

16 fiT^Xovg xal ^aQud(b[(3]cj^sv avtov[g cjg] ngoxairai. Uagani-

17 cov "Hgavog dyguipa vtceq fisv rov IlaxolGig fiii aidörog yga^-

18 (lata, Toi) Ilsls rb övoiia vnoyQcccpovrog

19 (4. Hd.) nEIZ
20 (5. Hd.) Ziöosig '^QiG)vog xal J7[co]A[t]for Älägcovog 6vv7taQeldßa{{vay)fisv To[t>Jg

21 ['Kccfiyjko]yg jtccl tag iQoq^äg avrcov xal änoxara6t7]6(ofiEv xal xagadcjöco-

[<]V

22 [fiav ag ^Q6x£iT]ai
[ J.. sygatf'a v[:i]aQ JJi66Lr[og] 'ilQi[c)]vo[g] (xal) vitag

Toi) I]oXiooy[o]g

28 [MttQ(ovog ccygaiifidTcojv.

12 fj^äg statt des von mir gelesenen vfiäg Wilcken.
|

14 Die Zeile ist nachträglich

hineingeschrieben und teilweise nur in schwachen Spuren erhalten. Der Platz für diese Zeile

endete vorzeitig, da Z. 15 nach nagslaß mit aii8v v.xl. schräg hinauf geschrieben war und jetzt

wie die Fortsetzung von Z. 14 aussieht. Wahrscheinlich waren die Löcher des Papyrus in Z. 15

(gegen Ende) schon damals soweit vorhanden, daß der Schreiber ihnen aus dem Wege gehen

wollte. — Die Lesung der Reste von Z, 14 stützt sich hauptsächlich auf die deutlichen Buch-

staben ]«£(•[ und 8.a^-. Am Anfang ist mir am wahrscheinlichsten "E[ff;^oftfj'] 8i[a %iiQ(b?) r}ag,

aber sehr unsicher.
| S. noch Anm.

Übersetzung.

Pakysis, Sohn des Pabus und dessen Sohn Peis von der Mutter Sotereia

vom Dorfe Soknopaiu Nesos, diese beiden, Kameltreiber, und Sisois, Sohn des

Horion vom Dorfe der Araber und Polion, Sohn des Maron vom Flecken Per-

ke[esis] vom Arsinoitischen Gau dem Ailuras , Sohn des Ptollas , und dem

Lampon, Sohn des Neilos, und dem Nemesios, Sohn des Hoplon und den übrigen

(Mitgliedern) aus den Ansehnlichen Gruß.

Wir erklären empfangen zu haben von euch die von dem vir egregius,

idem Präfekten Claudius Lucilianus (requirierten?) drei männlichen Kamele, die

wir auch abliefern und übergeben werden im — Gau , und wir erhielten von

euch sofort [bar] den Unterhalt der Kamele [Zusatz:] 400 Drachmen. Sollte

aber eines derselben auf dem "Wege fallen, so werden wir euch die Marke bringen

und nichts wird gegen uns gefordert werden. Im Jahre 31 des M. Aurelius

Commodas Antoninus Caesar, des Herrn, am 28. Thot. 2. Hd. [Wir erhielten

bar den?] Unterhalt für die Kamele Drachmen vierhundert. 3. Hd. Pakoisis, Sohn

des Pabus und Peis, Sohn, wir empfingen die Kamele und werden sie übergeben

wie vorsteht. Sarapion, Sohn des Heron, ich schrieb für den Pakoisis, da er nicht

schreiben kann, der Peis unterschreibt seinen Namen. (4. Hd.) Peis. etc.
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Anmerktingen.

Z. 2, ol /3 xcc^7]Xtttcci. Es ist nicht angezeigt, 'xaiiriX{riX)dTai zu emen-

dieren. Dieselbe Form begegnet in BGU. 14 col. 6, Z. 12 statt des gebräuch-

lichen xcc^rjUraL und wird von Herwerden, Lex. gr. suppl. als „Haplologia sive

hyphaeresis syllabica" erklärt, wozu er unter dem Worte rgL[iCdxov = rQLfuriöxov

eine Menge von Parallelen bringt. Zur Sache wollte ich zweifeln, ob „die zwei

Kameltreiber" die einzigen offiziellen, also die einzigen liturgischen des Dorfes

Soknopaiu Nesos sind, oder ob der Ausdruck bloß die beiden von den darauf

folgenden zwei Begleitern unterscheiden will. Doch bemerkte mir "Wilcken:

„Es ist Stil, mehrere Personen zusammen zu addieren, worauf eventuell der

Stand folgt. Aber öfter tritt anderes dazwischen , , wie in BGrlJ. 607, 12 [t]ois

[öv]6l cSg ^r][6]iv dygia^^atoig), Jtafirjko'. Ich würde daher trennen : oC ß, xa^rj-

Xdxai = die zwei, die Kameltreiber sind. Vgl. z. B, auch Oxy. IV 716: töv

TQi&v äno 'Oi,vQv'y'iG}v Ttolsag, eTCLtgoTtosv xtl. Dem Sinne nach dasselbe Petr. II

25 (i) bvreg ovrjkdrai". — Die genauere Bedeutung des Zusatzes xa(ir]kätai ist

heute m. E. noch nicht sicher, weil über das Verhältnis der Tierbesitzer und

Züchter zu den Treibern keine Klarheit besteht. Rostowzew Arch. 3, 208ff.

218; Klio 6,252 identifiziert beides nicht ohne starke Gründe, aber wenn

San Nicolö, Aeg. Vereinswesen 1,111 dagegen Einspruch erhebt, freilich ohne

selbst die Unterscheidung praktisch durchführen zu können, so liegt das dem
Juristen in der Tat doppelt nahe , angesichts der Gruppen bei Hermogenian

und Arcadius Charisius D. 50, 4:; 1,2; 18 , 11. 21: die Camelasia gilt als munus

personale , weil der Kameltreiber nur seine persönlichen Dienste gewährt und

sowohl für den Unterhalt als für die Kamele einen bestimmten Betrag erhält;

und die Stellung von Tieren zu Fronfuhren und zur Post ist ein munus patri-

monii, liegt auf dem Vermögen. Solange über dieses Verhältnis von övriXdTrjs,

xa[ii]XriXccTrjs zum XTTjvorpdqpog , xa^rjXoTQ6q}Os nicht doch noch höhere Sicherheit

besteht, muß darauf verzichtet werden, jene 2 Kamelleute mit d^n rotg dvel xcc-

fi'r]lor{Q6g)Oig) xcj^rjg Iloxvon{aiov) Nrjöov a. 163 (BGU. 607) genau auseinander-

zusetzen. Möglich ist es ja, daß Pakysis und Sohn „öffentliche" {drjuööLOL) Kamel-

besitzer von Soknop. Nesos sind und weil sie bei der Requisition nur zur Ab-

holung von Kamelen gebraucht werden (vgl. ptol. P. Teb. I 5, 252 ff. ; 178 ff.

und Preisigke, Girowesen 273 N. 1) aus diesem Anlaß nur Kameltreiber genannt

werden.

Die beiden anderen Begleiter sind ihrem Beruf nach nicht bezeichnet. Die

Vermutung liegt nahe, daß sie behördKch bestellt sind, wie die vom Requirenten

gesandten Unteroffiziere und die vom Strategen bestellten Delegaten im Floren-

tiner Pap., die Centurionen in BGU. 266 und Gen. 35 und der Qttß8ov%og in

Lips. 85. 86.

Z. 3. Die Ergänzung '4Qä[ß(iov] ist kaum vermeidlich; vgl. GrenfeU-

Hunt, P. Teb. II S. 368: xa^rj, später icsqiov^ wahrscheinlich im Herakleides-

bezirk des arsinoitischen Gaues. Vor dem 5. Jahrb. hatten wir aber bisher nur

Teb. 538 aus dem frühen 3. Jh. als Beleg. — Z. 3/4. Eine xgj/ai^ nsQxe^eig im
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gleichen Bezirk verzeichnen Grrenfell-Hant a. a. 0. S. 394. Wir finden aber in

den von ihnen angeführten Belegstellen nur den Genetiv Teb. 400, 17 (frühes

1. Jh.) negyijöLois), in Lond. 11 254 S. 227 Z. 72 (a. 133/4) nsQxsr'iöEcog, dasselbe

in P. Goodsp. 30 IX 4 ; 7 (a. 191); überall ohne Bezeichnung als xa^it], so daß
die Bezeichnung Z. 3 enoCxiov nun eine kleine Berichtigung bietet. Denn wenn
auch gelegentlich STtoCmov und xcniri verselbigt werden (Flor. I 2, 235. 242. 265

;

Preisigke, Fachwörter S. 94), so sind sie doch auseinanderzuhalten: Grenfell-

jHunt P. Teb. II S. 356.

Z. 4. AlXavQäs vgl. P. Straßb. 19,18; Giss. 25,1.

Z. 5. Wie Preisigke mir schreibt, ist die nach Pape, Eigennamen
mögliche Form Nefießios in der Papyri bisher nicht belegt. Aber für Nsii[s-

QicovL bietet die Lücke nicht genug Raum.
Z. 7. Die Ergänzung von a7Co{ macht Schwierigkeiten, da ccTto[ßXri%-Evras

nach BGU. 266 = Wi. Chr. 245, Z. 21 aus den in der Einl. zu 2 dargelegten
Gründen unwahrscheinlich ist. (In BGU. 266 ist nämlich nach freundlicher Mit-

teilung Preisigkes die ursprüngliche Lesung von Krebs anoßk'^d'evz[a] richtig;

zu der Bedeutung äitoßäkksiv = entlassen verweist Preisigke z. B. auf BGU.
310, 20.) Der richtige Ausdruck für requirieren wäre änaixelv = exigere (z. B.

CTh. 8, 5. 7)^). Das o von aito ist aber völlig sicher. Weder aiioTaxQ^Bvvaq

Qoch ccTtoTtgaxd^svTag kann befriedigen. Eher wäre ä7io[xX'^d'ävTag möglich, wie
bisher in BGU. 266 gelesen wurde, nicht in dem ihm dabei offenbar beigelegten

Sinn von zurückrufen, aber im Sinn von abrufen, beordern.

Z. 10 TQotpccC von ztrivri z. B.^Oxy. VI, 908,33; 938,2; Flor. IL
Z. 15 und 20 naQekdßa^ev statt -e^ßofisv z. B. auch in BGU. 697, 21

;

Straßb. 45, 64.

Z. 18 Tov Ilslg ohne de: vgl. 7, 25 und Anm. dazu.

No. 3. Scliluss eines liegenschaftliclieii Veräusserungsvertrags,

Vermutlich 2. Jahrhundert n. Chr.

Inv. No. 22. 9V2cm hoch, 11cm breit. Linker und breiter unterer Rand
erhalten. Schöne Kanzleischrift der früheren römischen Zeit, die Wilcken als

wohl dem 2. Jh. angehörig bezeichnet.

Sicher ist nach dem erhaltenen Rest nur, daß eine Frauensperson (Z. 4)

ein Liegenschaftsrecht veräußert und daß der Tanephremmis , d. i. wohl einem

1) Eben auch in BGÜ. 266, Z. 13 ist das Wort für „requiriert wurde" fragmentiert. Hsg. las

?jj*[. .]9'ui, Wilcken, Chrest. 245 hält statt rifi riy für möglich, aber weder riyöqaotai noch iiyyäQSvrui

passe in die Lücke. Ich zweifelte danach, oh nicht ^r[^ff]'9'ai zu lesen und hiernach Z. 20 slg für

%va verschrieben sei. Darauf bemerkt mir Schubart brieflich : „Ich halte an rjft oder r]k fest

;

eine entfernte Möglichkeit für v und ;{ ist vorhanden. Aber deuten kann ich das nicht".
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Vertragsteil ') das Recht des Ein- und Ausgangs durch eine im Osten des Grund

Stücks belegene Türe auf Lebenszeit zugesagt wird. Aber Erwerberin im Ver

trag wird sie nicht sein, denn die Klausel folgt erst auf den ganzen Text de;

Vertrags, nachdem schon die Vertragsstrafe gegen die veräußernde Partei ab

gehandelt ist. Offenbar ist sie vielmehr die veräußernde Partei, die zum Schlui

nach Beschreibung der Eechte des Erwerbers sich ihrerseits ihr Tür- d. h. Wege
recht vorbehält.

Im Gegenfall sieht ein Vertrag anders aus , so der Kaufvertrag aus Ka

ranis, P. Lond. II 154 S. 178 ff. (a. 68). In der Beschreibung der Grenzen dei

verkauften ummauerten Bauplatzes erscheint Z. 8—10 (vgl. Z. 22—24) als west

liehe Nachbarparzelle der gemeinschaftliche Eingang und Ausgang einer Flächt

von 3 Ellen, auf welchen (Weg) Philemon (der Käufer) Türen und Fenster öffnei

wird und durch den er eingehen und ausgehen wird, welcher (Weg) nach Südei

und Norden durchgeht (m. E. zu lesen: diEyßccXlovaa eig v6[tov] x{al) ßoQQä{vy)^)

Hier ist das Recht des Käufers an nicht unpassender Stelle abgemacht, gleich

gültig ob die drei Ellen breite Fläche, die künftig als Weg dienen soll, schoi

bisher gemeinsam war oder erst jetzt dem Käufer zur Mitbenutzung überlassei

werden soll. Freilich wäre im letzteren Fall eine richtige Übertragungserklä

rung bei der vorausgehenden Bestimmung des Kaufgegenstandes schöner. Mar

schließt sich aber gern an den Gebrauch an, bei der Grenzschilderung die Streckei

und Wege rings um das Grundstück mitzunennen; dazu fügt sich denn die Durch

gangsregelung, die offenbar als sehr wichtig behandelt wird (vgl. P. Heid. 31]

und V. Druffel, Papyrol. Stud. S. 31). So ist auch im Teilungsvertrag P. Teb

II 383 (48 n. Chr.) der Passus Z. 28—33 zu erklären. Vgl. noch P. Lond. IL

1044 S. 254 (6. Jahrb.).

Wenn das Bruchstück also nicht irreführt, so legt Tanephremmis dem Er

Werber eine Beschränkung auf, solange sie lebt— ein Vorgang, der als Vorbehalt

deductio im römischen Sinn oder Bestellung einer Servitut par destination di

pere de famille, zu bezeichnen wäre, wenn das Wegerecht dingliche Natur hätte

Das ist aber in dem hier unterstellten Falle schon deshalb nicht glaubwürdig

weil eine solche beschränkte persönliche Dienstbarkeit nicht einmal den klassischer

römischen Juristen bekannt ist , und in primitiveren Rechtszuständen sich di(

echte Dinglichkeit noch viel weniger durchsetzt. Die nächste Wirkung ist na-

1) J)aß sie Dritte wäre, ist freilich nicht ganz ausgeschlossen, wenigstens wenn man nach

Anregung des byzantinischen P. Ileidelh. 311 (v. Druffel, Papyrol. Stud., S. 20 ff.) an die Möglich

keit denkt, daß auf einen weiteren direkt mit ihr geschlossenen Vertrag verwiesen ist. Für du

Annahme aber, die Papyri erkennten Verträge zugunsten Dritter einfach an, reichen die besonderei

Fälle P. Straßb. 2 (dazu Wenger, Festschr. f. Bekker 82) und Oxy. IV 728 (dazu Berger, Straf-

klaus. 147) nicht aus.

2) Anders Luckhardt, Das Privathaus im ptol. u. röm. Aeg., , Diss. Bonn 1914, S. ^^l

diiyßüXX<(ov>, d. h. „die Türe nach außen aufwerfend und hindurchgehend nach Süden und Norden"

L. würdigt übrigens die siaoSoi, „Torweg", belehrend vom archäologischen Standpunkt. — Zi

ßoQQü St. ßoQQäv s. Mayser, (iramm. Iit2.
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türlich diejenige zwischen den Parteien und ihren Gesamtrechtsnachfolgern so-

wie denjenigen Einzelnachfolgern, die durch Vertrag irgendwie in das Verhältnis

einbezogen werden. Im Übrigen sehen wir noch nicht klar , ob die servituten-

artigen Rechte in Ägypten wirklich sachenrechtliche Wirkung gegen jedermann

hatten ^) und unter welchen Voraussetzungen, oder nur eine annähernde , worauf

hier nicht einzugehen ist.

Das Formular steht den für Auflassung {:tuQux(ÖQri6ig) im Faijüm gebräuch-

lichen nahe. Die Entgeltlichkeit ist durch Z. 6 a. A. [di]7tkovv gesichert. Zu-

gleich deutet dieses Wort an sich, ganz abgesehen vom Übrigen, auf Parachoresis,

nicht auf Kauf, da es ein voraufgehendes ;ta,oa;^cop?^Ttxöi' x£(pdXaiov verlangt; sonst

wäre nach dem gewöhnlichen Stil TLnijv dL]7ckffV zu erwarten. Die Ergänzungen

können aber nur beispielsweise versucht werden. Nach Z. 4 zu schließen, fehlen

rechts etwa 60 Buchstaben.

Wie schließlich die objektive Stilisierung zeigt, liegt nicht etwa eine aus-

führliche vTLoyQa(pri, sondern der Vertragstext vor , und nach der Sorgfalt der

Schrift keine Kladde. Die Unterschrift fehlt, Z. 10 endet noch mitten auf dem

Blattrest, der trotz seiner Reichlichkeit nicht mehr beschrieben ist. Auch sind

Abkürzungen gebraucht: Z. 2 jtepfyn'Jof^, Z. 3 vtio\h,^, Z. 4 bpioV-]. Handelt es

sich also um eine zu amtlichen Zwecken hergestellte Abschrift? Das würde sich

leichter erklären, als daß im Gegensatz zu fast allen übrigen erhaltenen Käufen

und Auflassungen der angeführte Londoner Papyrus gleichartige starke Abkür-

zungen verwendet; er enthält eine mit Originalunterschriften (s. Facs. Tafel 20)

versehene Ausfertigung, die beim ygacpstov eingereicht ist und dort den avuyQcccpt']-

Vermerk bekommen hat.

1 y[a\ TQOTtov.
[ ] . BiöLv

[

— icnofpsQO^evovg]

2 T[a] e^ avtc)[v 7i£QiyLv]6[i{£va) sig tö [Cölov — J<«t sregoig]

3 ncoXovvTtt[g xal v:to]rid^{€fievovg) xal q[ixovonovvTag — JtQog x£ ra\

4 [::TQOx{£Lii£va)] firjdlv rrjv 6^io[l(oyov6av)] bvxccXlv [(irjd' evxcdißsiv nrjöh diKfi-

(fiößriTrleaiv ^)jd' iziksvöeöd^ai rgÖTtat, (iJjösvC]

5 ["OJTt (3' äv x&v TiQoysyQafi^isvcov 7t[aQaßfji i] TavsipQi^^ig, anoTiGKxa tö dflvi

— o vTieCh](fBv —

]

1 Anfang i'[ ] : für v.a^' ov ciiQä)\v[tui.'\ ist die Lücke zu knapp. Freilich wäre ar^Dj»']''

denkbar, tgönov sicher, ini xbv una]v[xa]
\

xqövov ausgeschlossen. Hinter ^rpd^roi' Spur, zu v.

oder T passend (s. Anm.). Nach der Lücke eine Hasta, eher zweite Hasta eines v als t.
| 3 am

Ende: hinter xai am Rande schwache Spur, nach "Wilcken zu o passend.
|

4 o[io^^^ Wilcken.

Darauf £vv,u7. sicher, die weiteren Spuren nach Wilcken iv.

1) Ein Argument, aber keineswegs ein verläßliches, wäre für die Ein- und Ausgänge, daU

sie zu den ;i;p?jffr7j()ta des Grundstücks gehören (Berger. Zschr. f. vgl. Rechtsw. 29. 365).

Abhandlung-en d. K Ges. d. Wiss. zu üottin^en. Pliil.-liisi. Kl. N. F. Band 16,.. 4

I
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6 [di]7cXovv xccl rä ßXdßrj xal avrilcoti[evtt — «>' ov dh xQO-]

7 yov %eqCs6xiv i] Tavs(pQefiiii[g, i^stvac uvtfj — elgoÖEV-]

8 [bi]v xal ^^oösvsiv iv r/J i| «»^[Aicorov 9vQa

9 iiodsvsLV iv rj] 7i[Q]ox{eniBvri) &vQa . . . [— v7CoyQa<psvs'^ —

]

10 ovyl(ii)) ii£X(o%(oi y.i6ai.

8 am Ende: «ätj, vom 7] nur die Spur der ersten Hasta, doch ist ein anderer Buchstabe

ziemlich ausgeschlossen.

Anmerkungen.

Vor Z. 1 wird die Urkunde besagt haben: VyLoXoyet Tav£q>Qt^^Lg{?) — ta

^£,>t — %aQayiexojQi]xivai — xal anixBiv — xcd ßeßuiäösiv — Die Ergänzung der

Z. 1 ist nicht ganz sicher, am wahrscheinlichsten aber nach dem Faijümer Para-

choresisformular zu denken: xal tirjdeva xcaXvovtcc xaxa iiri8{]\y[a\ tqöhov t[öv

oder zYiv dtlva — ^riöa Toög naQ avxov xQaxovvxag xal xvQLSvovxag xtA.], vgl.

z.B. CPR. 1,18; BGU. 906 Z. 1, auch BGU. 233,13. Dadurch erklärt sich

aiöLv als zum Namen des Erwerbers oder der Erwerberin gehörig, während es

nicht unterzubringen wäre , wenn die Fassung wie etwa in der Kaufhomologie

BGU. 350 wäre: [nijöh i^TtoLOvusvyj xov TtSTcga^svov — xaxä [njdsjlva xgonov

x[a96xt jigoxeixai xal ntjdeva xcakvovxa xov datvcc /iijdf xovg tcrq' avxov xvgisvovxag

xtA.]. Dabei passen diese und verwandte Parallelen auch viel schlechter zu

den Lücken.

Z. 4 eyxaXtv, 1. syxaXstv, das attische Futurum, ist recht häufig, z.B.

CPR. 1,20 iiridh iyxaXtlv nijda diaßcpteßrjx^öaiv fti|d' aTCaXavöaöd-ai; CPR. 187,14

fi), tvxaXalv /urjdf cc[ß(pL6ßrjxrj6Eiv, nicht ä^cpiößrjxatv wie Hsg.] ; CPR. 188,21 ^irjö'

ayxa]Xatv ^}]öa d(i(pi6ßrjX7]6ei,v iirjdh ejisXavöaöd-uL usf. Vgl. auch die Wendung
xov^iv 60L ayxaXü (Wilcken, Ostr. 1,62; P. M. Meyer, Gr. Texte S. 113. 181).

Das Wort kommt aber auch als Inf. Praesentis vor, worauf noch das Futurum

folgt : BGU. 906, 8 (a. 34/35) ayxaXalv fii]d' ixaXaeaiv firjd' maXavöaed^ai ^) P. Lond.

111 1164 S. 156 fP. (a. 212) b 11, d 15, g 13 ii-qö' ayxaXalv ^rjö' iyxaXeaiv; PSI.

185 (a. 424/55), 9 usf., d. h. der Veräußerer etc. ficht nicht an und wird nicht

anfechten. In CPR. 14 = Mitteis, Chrest. 159, Z. 25 ist nach Grenfell - Hunt
zu lesen ^i) eyxaXaly ^rjöa ayxaXeepcL , dann wäre der Aorist futurisch gebraucht,

wie liiaX^alv in der Lesung Wesselys ^ii anaX^aiv ^ijda avxaXatv; vielleicht ist

aber eyxaXißaLv zu lesen? Jedenfalls wird man darach in BGU. 350, 14 avxaXalv

fij/d' avxuXaiv nicht mit Wilcken und Preisigke (Ber. Liste) das zweite Wort
streichen, sondern in ivxaX{ä6)aiv verbessern, und ebd. Z. 15 ergänzen: [/i?j(Jf

diun(pi6ßrixi]6£iv\ nicht mit Gradenwitz (BGU. III S. 2) und Preisigke, Ber. L.

diaiLfpiGßiixaiv.

Z. 5 Anfang "0]xi d'av xovxcov zagaßt] ist zu ergänzen nach CPR. 1 Z. 20;

1) Ebenso z. B. Oxy. 510, 24 (a. 101) in der Quittung eines Hypothekengläubigers.
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Teb. 383, Z. 39 u. a. Diese Formel steht neben der anderen 'Eäv de n xovrav

nagaßfi und ist sicher auch in BGrlJ. 350,14 anzunehmen: "Oju d'avtäv, nicht

^Edv] ri S'avx&v, wie Berger, Strafklaus. 64 und Preisigke, Ber. Liste wollen. Un-

aufgeklärt ist noch BGU. 709, 19 ] . . s xovtcov 3ro:pa/3/J r] jtt)) ßeßaiol. Der Name
rsfiBXXa zJLdv^tj muß vorausgegangen sein. Nach Mitteilung Schubarts ist

aber das g sicher, das auch zum Namen nicht gehören kann.

Z. 5 äitoTiödrco oder TtQoöajioriGccTG) , nicht ccTtotCesi, ist als das weitaus

häufigste zu ergänzen, ebenso in CPR. 1 = Mitteis, Chrest. 220,21 statt cctio-

tC6\eTai; so schon Berger, Strafklaus. 137 N. 2,

Z. 6. civriXco^l^iva ist neben avaXä^ccta häufig; dagegen avrjXä^ata jeden-

falls nur sehr selten, s. etwa CPR. 188, 22. In BGU. 901, 6 würde ich ebenfalls

av-qXlpiiBva ergänzen.

No. 4. Kauf eines Esels. Selbständige Bankdiagraphe.

36. Febr. 141 n. Chr. Arsinoe*.

Inv. No. 8. Pap. 16V2 cm hoch, 9^2 cm breit. Unten breiter Rand freigeblieben,

rechts abgebrochen.

"Erovg terdQtov Avtoic[Q\a[toQOs]

KalßaQog TCxov AlXCov 'AÖQiavov

'/dvxcavCvov Eeßaöxov Ev6Eß\{pvs)\

0afievG)& ß diä xijg z1lSv(iov

5 xsxoO(ir)tsvx6xog XQa%i-

trjS [0Q]E(lSi. ^ELSXOVg Uu-

xvpig ^«[t]« kvqeIov xov av-

dgbg XaLQTJiiav 'ilgsiavog Ila-

[6\C(i3Vi XaiQrjiiovog xov zJ[i]o6x6-

10 Qov an' a^cpödov ÄvGaviay

\&i\g \ ycc, ovX(ri) ccvxLxvi]\fi\([c} ccQ]i6xeQä

xniijv ovov ccQBVog "" tsXslov

Xevxov ov 'qyÖQttßsv nag' avxov

rj 2^£Lexovg xovxov xoiovx[ov]

15 dvtt7togECq)ov ägyvQLOv dga-

Xiiav exaxbv xe6C![a]g[tt]-

xovxa 6xx6, ysC{vovxai,) dg{yvgLov) (dgccxiial) g^r}.

6 f. 1. TlaMvesm {lera nvQt'ov.
|
8 1. Xaigi^fiovos 'Sl^iiovog. | 11 xc Wilcken.

| 12 aQS-

vopsie Wilcken statt a[Q]QBvog.

4*
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Anmerkungen.

Die vorliegende Bankquittung ist eine sogenannte selbständige diayQatpi'].

Die Quittung des Verkäufers über den durch die Bank für Rechnung des Käufers

erhaltenen Preis unter Angabe der übrigen Vertragsbestimmungen ersetzt die

Urkunde über das Kaufgeschäft selbst. Die Fassung ist besonders knapp, ohne

Vermerk der erfolgten Übergabe des Tieres (vgl. Mitteis, Gdz. 191).

Wie öfter, fehlt eine Unterschrift des Empfängers der Zahlung. Bei grö-

ßeren Verträgen kommt eine Quittung auf besonderem Blatt vor (vgl. Preisigke,

Girowesen 228 ff., aber auch 227 A). Im allgemeinen erwarten wir sie doch auf

der diayQUipri selbst. Was bedeutet also ein solches unterschriftloses Blatt V Die

Frage spitzt sich noch zu, wenn wir das Exemplar des Zahlers vor uns haben.

Sicher ist das ja in unserem Fall keineswegs ; immerhin ist es möglich ; würde

der Papyrus zum Funde von Dimeh gehören, so wäre er eher das oder ein

Exemplar der Käuferin Seietus aus Soknopaiu Nesos als dasjenige des Verkäufers

Pasion aus Arsinoe.

Ich möchte die obige Frage hier aufwerfen, um zu betonen, daß sie noch

nicht erledigt ist und einer Untersuchung bedarf. Allerdings hat Gradenwitz,

Festgabe der Berliner Jurist. Gesellschaft für Koch, 1903, S. 262, die Theorie

aufgestellt, der obere Text {ßiaygacpri) ohne Unterschrift lege in der Handschrift

der Bank schon fest, „es habe der Adressat des Schreibens die Möglichkeit, gegen

Vorweisung des Schriftstückes und Quittung die Summe von der Bank zu er-

heben". Gradenwitz verglich die nichtquittierte öiayQacpt] einer von der bezo-

genen Bank akzeptierten Tratte
,

ja er glaubte sogar , daß ein solches Papier

zirkulationsfähig war. Es ist fraglich, ob jemand noch heute solche Anschau-

ungen teilt. Weit entfernt von ihnen ist insbesondere Preisigke, obwohl er

Girowesen 332, schreibt: „In der diaypaqpr^ verpflichtet sich die Bank dem
Geldempfänger gegenüber, in der vTCoygucpij verpflichtet sich der Geld-

empfänger der Bank gegenüber". Diese Worte betreffen die von ihm soge-

nannten ,,unselbständigen Girobankverträge" ^) (aus Hermopolis), d. h. die von
der Bank in Vollzug von Staatsnotariatsverträgen beurkundeten „Verträge über

Girozahlung", im Gegensatze zu den „unselbständigen Bankbescheinigungen",

während Bas. 4 eine „selbständige Bankbescheinigung" zu nennen wäre. (Giro-

wesen S. 238. 210 ff.) Immerhin könnte jene Äußerung hierher mitbezogen
werden, weil doch in jedem Falle, von der Unterschrift des Bankbeamten abge-

sehen
,

die Bankurkunde immer diayoacpri ist und heißt (Preisigke a. a. 0. 238),

und der Umstand , ob die vTtoyQacpyj des Empfängers darauf noch folgt oder
nicht, keinen Einfluß auf den rechtlichen Charakter der stets einfach die „Durch-
buchung" der Zahlung wiedergebenden Bankerklärung haben kann. Jedoch was
Preisigke meint, hat überhaupt nichts mit einer materiellrechtlichen Verpflich-
tung der Bank gegenüber dem Zahlungsempfänger zu tun. Er glaubt nur, wie

1) Diese Unterschiede wiederholt Preisigke zum Papyrus Eitrem Nr. 5, Sitz.-Ber. Ileid. Ak.
Phil.-hist. Kl. 191C, 3, S. 13 f.
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er auch brieflich mir gegenüber betont, daß die Bank mittelst der Unterschrift

des Bankbeamten im „unselbständigen Girobankvertrage" (Flor. I 1,26; Straßb.

52,27 (vom selben Trapeziten); Amh. II 95; Lips. 13,5) den Kontoauszug
als richtig bescheinige und dadurch (also implicite) eine Aufforderung an den
Empfänger ergehen lasse, die Richtigkeit des Kontoauszuges zu prüfen und an-

zuerkennen
;

der Empfänger komme mit seiner vxoygacprj dieser Aufforderung

nach. An eine Verpflichtung zur Zahlung denkt Preisigke nicht einmal bei

diesem angeblichen „Vertrage zwischen der Bank und dem Geldempfänger" (S.331),

umso weniger bei der bloßen „Girobankbescheinigung"". Und in der Tat: stellen wir

ganz dahin, wie die Signierung des Bankbeamten aufzufassen ist, so viel ist doch

klar, daß ohne sie und ohne überhaupt den vollziehenden Bankbeamten zu nennen,

die Bank sich nicht im geringsten verpflichten wird. Genauer hätten wir zwischen

dem Inhalt ihrer Erklärung und dem Beweiswert der Urkunde zu unterscheiden.

(Die zur Wirkung des Rechtsgeschäfts erforderliche Form der Urkunde wäre
etwas drittes, wovon hier nicht die Rede ist.) In der ersteren Richtung ist zu

beachten, daß die Bank niemals in den diayQUffaC aller Art irgend eine Ver-
pflichtung zu übernehmen erklärt. Jegliches Schuldversprechen gegenüber

dem Empfänger wie im römischen receptum argentarii oder in der für dieses

vermutlich vorbildlichen kyyvri des attischen Bankiers (Partsch Z. d. S.-St. 29, 421
;

vgl. Gott. Gel. Anz. 1910, 738) fehlt. Die Bank schließt einen der Durchführung

bedürftigen Vertrag nur mit dem Anweisenden oder Einzahlenden ; mit dem
Empfänger nur nachher allenfalls den Erfüllungsvertrag. Was sie aber kontra-

hiert, und insofern s i e selbständig durch ihre Maßnahmen das Schuldverhältnis

zwischen Zahler und Empfänger berührt, das wird sehr wahrscheinlich überhaupt

nicht — und dies betrifft nun die Beweisfrage — durch das Blatt „beurkundet'',

das wir hier in Händen haben, ob es nun „Schein" oder .,Vertrag'' genannt

werden soll. Vielmehr haben wir allen Anlaß anzunehmen , daß die maßge-

bende Beurkundung durch den Eintrag in das Bankbuch erfolgte, dessen Wort-
laut unsere Urkunden wiedergeben, wie neben Mitteis u. a. eben Gradenwitz und

Preisigke längst dargelegt haben. Als „Bescheinigung des Auszugs aus dem
Girobuch" bezeichnet Preisigke auch treffend eben jenes 6E6i]u.sL(o^aL des Bank-

beamten. Von der bevorzugten Beweiskraft der Bankhandelsbücher, der ..mensae

scriptura'' (Mitteis, Gdz. 71) nimmt denn auch offenbar geschichtlich die Mitwir-

kung der ägyptischen Banken bei der Beurkundung von Rechtsgeschäften zwischen

den Parteien den Ausgangspunkt, wenngleich für die weitere Entwicklung ein

gesetzliches Privileg vermutet wird. (Dann gesellt sich natürlich zu der Beweis-

wirkung noch diejenige Rolle der Beurkundung von Parteiverträgen, die wir die

dispositive nennen und für Ägypten in weitem Umfang zu unterstellen haben.)

Welche fides ein unterschriftloser Auszug aus dem Bankbuch genossen

haben mag, würde sich nur in einem weiten Zusammenhang richtig untersuchen

lassen. Vor einer Überschätzung sind wir schon gewarnt, wenn wir mit Preisigke

(P. Straßb. S. 176) den oftmaligen Wechsel im Personal der Bankkanzlei von

Flor. 1 ; Straßb. 52 beobachten. Die Unterschrift an sich entscheidet m. E. aller-
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dings nicht, sondern die Eigenhändigkeit und deren Ersichtlichmachung.

(Vgl. unten zu Nr. 9).

Für die Zahlungsempfänger würde es schließlich vollauf genügen, wenn

die Zustellung des Scheines gar keine andere Bedeutung hätte, als die Preisigke

die „Giromeldung" nennt (Girowesen 211. 219. 317) — eine rein tatsächliche

Mitteilung und allenfalls ^Bescheinigung" von vorläufigem Werte. Natürlich

bleibt die Möglichkeit heute immerhin offen, daß doch auch ein Rechtsverhältnis

irgend welcher Art zur Bank entstand, wenn man nur nicht eine Verpflichtung

derselben zur Zahlung ohne weiters behaupten will. Wie immer, sollte einmal

ein Zahler eine unterschriftlose öiayQacpri im Besitze haben, was in unserem

Falle ja nicht einmal sicher ist, so ist nun, wenn der Vergleich mit der Tratte

wegfällt, allerlei denkbar; so, daß der Käufer ein Exemplar vorweg bei der

Beurkundung erhielt und das vom Verkäufer quittierte erst hinterher; oder

daß er zwei Exemplare bekam, das eine wie eine scriptura exterior zum täglichen

Gebrauch und das quittierte zur vorsichtigen Aufbewahrung u. dgl. m.

Z. 6, Die Bank Oqs^si im gleichnamigen a^tpoöov in der Gauhauptstadt

Arsinoe gelegen und danach benannt, ist uns schon öfter bezeugt (Preisigke,

Girowesen 33—35). Vom gleichen Bankhalter, dem gewesenen Kosmetes Didymos

stammt CPR. 15 a. 149. Vorher datieren BGU. 281, 16 (Trajan) Trapezit 'Avov-

ßiav; BGU. 193 II = CJirest. II 268,17 a. 136 Trapezitenname nicht erhalten.

Nachher : P. Lond. II n. 336 S. 221, 6 a. 167 diä rijg Jtdv^ov rgaicstrig Oge^ei,

wo die Identität des Didymos mit dem unsrigen nicht mehr so wahrscheinlich

ist. Ein Didymos hatte 139/140 die Bank Fv^raöCov, BGU. 645.

Z. 6 und 14 UeisTovs. Die Lesung ist dank der doppelten Erwähnung

sicher. Der Name begegnet nach freundlichem Hinweis Preisigke's als ^^icTovg

in P. Amh. 66,43. Ist auch „i:txog(?l Tochter des DiodQ", Lond. II S. 32

Z. 130, vgl. Index, hierherzuziehen? ^

Z. 10. Das Quartier AvßavCav in Arsinoe ist meines Wissens in dieser

Form noch nicht bezeugt, aber natürlich identisch mit dem ccficpodov Jvßaviov

röncov in der Metropolis P. Fay. 30, 6. 10 und dem gleichen Namen in P. Ry-

lands 11175,9. Weitere Belege bei Wessely, Sitz.-Ber. Wien. Ak. 145,30.

No. 5. Verkauf von Heu auf dem Halm.

3. Jahrh.

Inv. No. 29. ca. IOV2 cm hoch, Z. 1—7 12 cm, Z. 8—15 14V2 cm breit. Oben

und rechts abgebrochen. Unterschrift von unbeholfener Hand in Unzialbuch-

staben. Auf dem Verso Reste von 5 Zeilen, die 3. ist durchgestrichen. Wie
es scheint eine Rechnung, Z. 4 beginnt ly Ilavvi (?).

Die wegen der Aurelii nach 212 n. Chr. zu datierende Urkunde gehört

nach W i 1 c k e n s Bestimmung des Schriftalters noch ins 3. Jahrh. Dasselbe ist

aus dem Formular zu schließen.
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Aurelios Horion verkaufte an Aurelios Epimaclios das Futtergras von

4 Aruren, empfing eine Anzahlung und quittiert jetzt über 400 Drachmen als

Kaufpreisrest. Der Verkäufer wird die Saat mit eigenen Mitteln bestellen, Un-

kraut jäten und das Feld bewachen bis zur Ernte, auch die Natural- und Greld-

abgaben entrichten und „das Gras" (Z. 9) in einem voraus bestimmten Monat
(Z. 3 a. E.) in befriedigendem Zustand übergeben. Andernfalls hat er als Ver-

tragsstrafe den höchsten Wert zu entrichten, wofür er sich der Personal- und

Vermögensexekution unterwirft.

Nach Z. 9 und 15 ist klar, daß in der Tat der xöqto? den Gegenstand des

Geschäfts bildet. Dagegen verpflichtet sich in Z. 3 der Veräußerer, die 4 Aruren,

also den Boden zu übergeben, und darauf bezieht sich offenbar auch die kurz-

gefaßte Gewährleistungsklausel Z, 8, die in bloßen Lieferungsverträgen von künf-

tigem Getreide, Wein u. dgl. zu fehlen pflegt (Berger, Strafkl. 143 f.), allerdings

aber in der Subscriptio eines Exemplars von P, Gen. 8 (a. 141) Z. 29 auftaucht.

In unserem Fall erklärt sich dies so: Der Verkäufer hat nicht, wie Z. 9 aller-

dings auf den ersten Blick zu besagen scheint, das Gras abgeschnitten zu

liefern, sondern nur bis zur Ernte (Z. 6), d. h. ausschließlich derselben, zu be-

sorgen. Die Ernte obliegt dem Erwerber ; vielleicht darf er auch das Gras

abweiden lassen ; vgl. Oxy. 499, 15 cööxe ^v^a^rjöcci ^ögrov elg xojtriv xai eTtivo^riv.

Jedenfalls hat der Erwerber die Felder für den zeitweiligen Gebrauch zu emp-

fangen. Unser Vertrag steht nach alledem am nächsten dem P. Oxy. IV 728

a. 142. Auch da handelt es sich um xoQtog, der Erwerber kann das Gras selbst

schneiden und einbringen, wohin er will. Die Art dieses Vertrags heißt daselbst

xaQ7t(oveca. Eine solche liegt also auch in unserem Falle vor. Sie ist offenbar

ein Mittelding zwischen Verpachtung, von der sie die ArbeitsVerpflichtung

des Veräußerers und die Verpflichtung, alle Steuern zu zahlen, unterscheidet,

und Verkauf. Freilich nennen wir es mit den Römern (Pomp. Dig. 19, 1, 9; 40

[am Schluß interpoliert]; cf. Javolen. Dig. 18,1, 65) unbedenklich noch Kauf der

künftigen Früchte, wenn der Erwerber die Früchte abzuernten hat. Aber der

Verfasser unserer Urkunde logt auch noch Wert auf die Übergabe des Grund-
stücks, wie es auch zweifellos in Oxy. 728 gemeint ist. Darum erscheinen dort

als Vertragsgegenstand geradezu die Aruren: ^Exagnav^jöav — xoqtov ccQovQug

tQetg — im tä — aavtä xöipuL, die Aruren sind genau angegeben nach dem

96 Ellenmaße in Bas. 5 und mit der Wendung ix yEcoiiBtQCag, d. h. nach der

Landvermessung (Rabel, Deutsche Lit.-Ztg. 1906, 1008; Hammer, Zeitschr. für

Vermessungswesen 37 [1908] 383) in Oxy. 728. In dieser Eröffnung des Grund-

stücks selbst wie bei dessen Verpachtung und erst infolge dessen, wenn man mit

Pringsheim (Der Kauf mit fremdem Geld, 1916, 43 N. 7) gerade d a s betonen

will: in dem Wegschaffungsrecht des Erwerbers ohne Rücksicht auf den Eigen-

tumserwerb an den Früchten liegt der Unterschied zum Kauf der Früchte. Ob,

wie Pringsheim zu Oxy. 728 annimmt, dieser Eigentumserwerb im Gegensatz zum

Kauf schlechterdings von der Preiszahlung unabhängig ist, wird jetzt angesichts

unseres Stückes vorsichtiger dahinzustellen sein. Die implicite vorhandene Zu-
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Stimmung des Grrundeigentümers zur Wegschaffung, die in Oxy. 728 nötig sein

mußte und worin Pringsheim mit Recht einen Verzicht auf das Eigentum an

den Früchten erblickt, ist wohl auch eben durch die an ihn erfolgende Zahlung

bedingt.

Nicht zu übertreiben ist für das Wesen dieser wie auch der meisten sonstigen

von unseren Papyrologen sogenannten Lieferungsverträge die Bedeutung des

in ihnen vorhandenen Wagnisses. Freilich pflegt der Kauf der Früchte zu

festem Preis ohne Rücksicht auf das Ergebnis zu erfolgen — übrigens eher als

emptio rei speratae denn als emptio spei im Sinne der Pandektenlehre. Anders

aber P. Teb. 109 (93 v. Chr.), wo für die Artabe Weizen 2000 Kupferdrachmen

gezahlt werden. Für den Hoffnungskauf hat nun Bechmann, Kauf II 259 es für

selbstverständlich erklärt, „daß dabei weder von Eviktionsansprüchen noch von

den ädilitischen Klagen die Rede ist". Warum Berger a. a. 0. es „natürlich"

findet, daß bei Lieferungskäufen „von ßsßuLcoöig, vom nij ejtsQxes&ccL keine Spur^

sei, ist nicht zu ersehen. Vielleicht denkt er aber nicht an die Theorie Bech-

manns, sondern, was zu billigen wäre, daran, daß die Eviktionsgarantie sich

normal eben einfach an die Übergabe zu schließen pflegt, die hier erst künftig

folgt. Daß die in unserem Fall eingegangene Verpflichtung zu einer gewissen

Übergabe des Grundstücks zwanglos auch die Eviktionsgarantie herbeiführt, ist

oben gezeigt. Und man wird nicht sagen können, daß sie in andern Fällen not-

wendig fehlen muß.

1 ••[.]•[•]••••[ ]••[

2 idcctp&v ägovQ&v teßöccQcoi' sv [.iiä [6]q>Qay£töi [sv TÖjrw]

3 ^£fiTjt k£'yoii{£vcp), cov xccl trjv xagccdoöLv %oiri6£xai ^[?jvi tö 8Btvi\

4 xov ux)rov evsGtätog d (hovg) 6ioivici iv€V'i]Xovttt £[| Jtrj'^ijfcov ccv-]

;') Tö TtaQEXOfisvog GTiEQiiuxa xai öTteLQOvrog xa[l

n xai ßoTavi^ovxog xal trjQOvvxog fis^Qi aQöEtog x[al xdovvxog]

7 T« vTihg avxäv dtj^öeLU X£le6(iaxa GSLXixd xe [xal aQyvgi,-]

5 XU xai ßeßaiovvxog xa&aQä dxb jcavxbg xov £Z£ks[v60!.tsvov].

9 ""Eäv de ft>) nagaöoi xov x'^Q'^ov £väQ£0TOv xfj 7CQ0XE[t]j.i£vti JtQOxy[€ö]-

10 jttm, £xx£i6l avxc) xijv em xov xulqov £Ooii£vi]v TiktC6xi]v xeifii'iv,

11 y£ivon£vrig xä AvgriXm 'E:it,^dxo3 xvg TCQc'c^ecog Ix x£ xov 'SIqi-

12 avog xal ex xäv vjiaQxövxav avxä Ttdvxcov xa&dneg ey dixijg.

13 (2. Hd.) AvQVjhog 'SIquov AvQrjUov ixcj xug dg-

H ax(iccg ÖguxooCag o{'(yo:g koiTcdg

15 xeiii^g ;udprou dgovgä^ xeöödg-

in tofi d)g 7CQ6y\i\xaL.

3 Siii-qt ).iyofi(svcp) mit entsprechender Ergänzung der Lücke Z. 2 a. E. Wilcken.
|

5 ff.

andgovTos url. : Der Schreiber verfällt unpassend in den sehr gebräuchlichen Genetivus absolutus.

I
13 Im Vaternamen ist der zweite Bestandteil vergessen. | 14 1. tsTQuyioaiag.
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Anmerkungen.

Z. 1 Anfang: Vorher etwa zu denken: 'Oßoloyei Avg. 'Slglmv Avq^XCov

'SIqCcovos AvQtjUo) 'Enißa%(p ^6%rixivai tckq avtov kq}'. dQu^fiäs rsTQuxoöiag ovöüg

XoiTiäs ti^rjs xÖQTOv] eöaq)6)v ägovQäv xtA.

Z. 4. 6%oivl(p exsviqxovta eh, Ttrixscov: Flächenmaß. Wir haben das 6%oivlov

yscofietgixöv vor uns, das in 8 bydou, jedes oydoov zu 12 7i)'jX£ig, zerfällt und daher

8 X 12 = 96 Ellen hat. Vgl. P. Oxy. IV 669 1 liF. In P. Giss. 42 werden die

Kanalarbeiten nach ö^oivia yeofistoixcc gemessen.

Z. 5 a. E. zu erg. am ehesten xa[l ^vlu^iovvtog], so in Pachtverträgen z. ß.

Oxy. 501 (a. 187) Z. 14; 101, 11. 14 (a. 142); PSI. 73 (3. Jh.) Z. 12 vgl. 22: öTtelgai

xai ^[vXa](iij6aL (ebenso noch 187, 10 4. Jh.), und Z. 13 : ^vkccfi'^ xoqxov] Oxy. 499, 15

wöT£ h,v^a[.irj6ca xogrco sig xotcyjv aal eTCivofirjv, das Land ist zu bebauen mit

Futtergras zum Schneiden und Weiden. Das Wort scheint dunkel, vgl. Her-

werden, Lex.

Z. 10. rijvM rov xaigov TiUCörriv rsif^ii/jv : den höchsten Marktpreis wie öfter,

auch in dem bei Berger S. 144 Anm. 3 angeführten P. BGU. IV 1142. Danach ist

der Text bei Berger richtigzustellen, der nur vom doppelten Marktpreis redet.

l
No. 6. Bruchstück eines Vertrags über Unterhalt.

Zeit des Antoninus Piiis.

Inv. No. 11. 15 cm hoch, 6 cm breit. Transskription Egers, die Wilcken

an der Hand des Originals berichtigte und ergänzte.

Wie Eger das stark verstümmelte Fragment unter Vorbehalt auffaßt,

„bekennt Segathis ihrem .... X, daß dieser ihrem Sohn Horos (und der Segathis

selbst?) Unterhalt und Kleidung gewährt hat. Auf welchem Rechtsgrund die

Alimentationspflicht beruhte, bleibt offen. Vielleicht ist X der frühere Ehemann

der S., der in der Scheidungsurkunde den Unterhalt bis zur Mündigkeit des

Sohnes versprach, vgl. P. Oxy. 906, Z. 5—7." Der Schuldner ist Priester (Z. 10),

aber auch die Gläubigerin, vgl. Z. 4/5.

Die Urkunde stammt s^ eigofisvov [, d. i. aus der Abschriftenrolle einer

Urkundenbehörde, s. Mitteis, Gdz. 63 f., Wegen des sich hieran knüpfenden In-

teresses und weil sich vielleicht anderswo der Rest des Stückes vorfindet, sei

das Fragment wiedergegeben.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Ciöttingen. Pliil.-liist. Kl. N. F. Band lo, 3.

I
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'£| £[fp]o/i£Vov [;^paqp£t'of ? xc)fii]g ZtOHvonaCov N'^dov (srovg) —

]

^^v[r(a]v£ivov Ka[i6aQog tov xvqlov.]

'Ofiokoysl 2^eyud-ig [rot) delvog tov dstvog]

^rjT[Qb]g &ar]6iog [än:b xdtfirig 2Joxvo7iaiov Nr^öov Ugsia IJoxvo-]

5 »«[^ov] d^eov [i£yock[ov (isyakov ag {exäv) — ovki\ av-

xf)i\yrmi\(p fi£[

naxv\6]B(X)g 2^a\xaßovTog rot)

ä%o rfjg avx\Yig xa^rjg cag (ßräv) — ovX(^) n

öbg de^iov rä eavtri[g

10 'OvvcocpQscog
'

sqsl
\
— EoxvoTCaCov dsov (lEydXov (lEydXov? ag

(etäv) vrj ovXij 6q)Qm äQ[i6T£Qä

6ev xal LfiaTi(06£ xa
[

xfig Hsyäffiog viä "Sl\Qca

^Avxcavsivov KaiGccgog
[
— ivB6-

15 xäxog hovg ^p*- 6x
[

xijv bfioXoyiav (irjd[

nagu \xfi\g Eeyä&iog
[

'i2(»o[. . .] . £ STll xov
[

xax[. . . . |r? rö ngoy^ygainiivc) vlä "ü-

20 QG) xal irega vtä[

6i navxoLOig
?J

svdo
[

~Slgov xexgßcpevuL
[

xEiv xä öcpeiköfisva
[

rö itgoysygufi-

(IBVG) "£lg(p SXL dTl\o xov VVV il'^XQI'
—

25 rag xai xf} ^Qoy£yga^[(iavTj I^eyad'i,

X03V xad-rjxst diu ro £i
[

dneö^t]-.

xivai [ftje'jjpt rijg £v[£6X(o6rjg ruiegag

.£.[ ]. (Schluß.)

1/2 erg. nach den bei Mitteis Gdz. 64 f. aufgeführten Stellen. Der Name des ygaqisio'i

kann umständlicher sein, indem er auf den Dienst des Amtes für mehrere Ortschaften hinweist

s. Wessely in Denkschr. Wien Ak. 47 S 11.
|
4 u 10 nach [igsia vielleicht die Angabe de:

wievielten Phyle, aber nötig ist das nicht.
| 6 fi^[afp s^ — fifr« xupt'ou ?

|
11 „Nach dfioXoys

Z. 3 ein Infinitiv zu erwarten, etwa äjtsaxri-K^vai., so daß die folgenden Verben in einem Relativsat;

j

stehen würden. — a. E. ixog^^yr}-] asv'r' Eger.
| 12 [(laTÜcoas sichere Lesung; ifiarLoca ist wohj

noch nicht belegte Bildung. — Darauf -/«[ro: Svvcciiiv? AVilcken.
| 19 vor ]rj ein wagerechte:

Strich, vorher also am ehesten r, aber auch 9' (eines Aor. pass.) wäre denkbar Wilcken.
|

21 fv8o

deutet auf ivSonsvi'a oder ivdofisvfuä, vgl. P. M. Meyer zu Giss. 35, 2. a
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No. 7. Darlehen mit Hypotliekenhestellung.

Fajüm. Zeit des Hadrian.

[nv. No. 7. Veröffentlicht als Anhang zu Eabel, Die Verfügungsbeschränkungen

ies Verpfänders, besonders in den Papyri, (Festgabe der Univ. Basel zur

sOO-Jahrfeier der Univ. Leipzig.) Leipzig 1909. Veit & Comp. S. 97—108, mit

Übersetzung und Kommentar. — Die Zeilen 17—2.5 sind bei Mitteis, Chrestomathie

n. 245 abgedruckt; das Ganze bei Preisigke, Sammelbuch 14434.

Lit. außerdem: Manigk, Zeitschr. d. Savignystift. R.A. 80,291; De ßug-
^iero, II divieto d'alienazione del pegno (Studi economico-giuridici Fac. Giurispr.

::agliari II), 1910, 75. 86; Andr. Bert. Schwarz, Hypothek und Hypallagma (1911)

J. 24 f. 38. 99. 11 7 f.; Mitteis, Grundzüge 149; Raape, Der Verfall des griech.

Pfandes (1912) 51 f. 65. 72.

17,2 cm hoch, 10,7— 12,8 cm breit. Oberer und unterer Rand erhalten,

inks in der Breite etwa der Hälfte abgebrochen. Es fehlen Z. 7—14 und 19—25

nindestens 40 Buchstaben, Z. 1—2 und 15—18 ca. 50, Z. 3—4 ca. 53 Buchstaben.

Um die Lücke Z. 1 und 15 auszufüllen, ist daher auf ein späteres Jahr des Kaisers

;u raten. Rechtsseitig ist der Text der Kolumne vollständig. Steile Kursive

iiner Kanzleihand, mit stellenweisen Verschleifungen. Die Schrift läuft längs

ler Querfasern. Auf dem Verso Spuren einer früheren Schrift. Wahrscheinlich

st auch das Recto bereits früher benutzt und abgewaschen gewesen.

Der Vertrag ist, wie wir aus Z. 2 wissen, im Faijüm aufgenommen. Die

^amen der auftretenden Personen passen ganz besonders auf Soknopaiu Nesos,

/•gl. bes. BGU. 853 aus dem 2. Jh., wo ein Mysthes, Apynchis, Panephremmis,

5atabüs und Pakysis vereinigt sind, ferner BGU. 217, P. Reinach 46.

Auch heute ist dies, soviel ich sehe, der einzige im Text erhaltene Hypo-

ihekarvertrag aus dem Faijum. Durch Preisigkes Sammelbuch 5168 ist man
illerdings auf den früher mangelhaft edierten Text Wess. Mitt. PER 5, 109 B
lufmerksam geworden, offenbar Auszüge aus Hypothekarverträgen aus dem Faijüm

n einem notariellen Register (cci'ccyQaip'r], vgl. Mitteis, Gdz. 64). Aber erhalten'

st auch davon nur ein jämmerliches Bruchstück.

Tapiamis, die Tochter des Apynchis, leiht am 1. Phamenot von Pakysis,

5ohn des Satabüs, 2100 Silberdrachmen gegen den üblichen Zins von 12 %, rück-

;ahlbar im Mecheir, also bis zum letzten Tag des Mecheir des nächsten Jahres,

lemnach auf 1 Jahr. Zur Sicherung bestellt sie eine Hypothek auf ihren Z. 8—10

läher beschriebenen Grundbesitz, indem sie Gewährleistungspflicht übernimmt

md einstweilen über das Grundstück nicht zu verfügen verspricht. Außer der

?achhaftung der Hypothek steht dem Gläubiger auch die persönliche Haftung

ler Schuldnerin mit Person und Vermögen offen, es fragt sich aber, ob wegen

ler Haupts cjiuld.

5*
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Das Stück und der Gegenstand sind so viel besprochen, daß sich eine

wiederholte vollständige Ausbeutung nicht empfiehlt. Die Anmerkungen be-

schränken sich also auf das Näherliegende zum Wortlaut und zur Sache; im

ganzen durften sich meine seinerzeitigen Ausführungen weit überwiegender Zu-

stimmung erfreuen, doch ist zu einzelnen abweichenden Behauptungen der Lite-

ratur Stellung zu nehmen.

1 ["Erovg a AvroxQaroQOs KaCöagog Tgaiarov 'A]dQiavov Heßaötov

(itivbg ^Aqx^^iöIov a Oa^evcod^ a iv

2 I piEQiöog Toi) \4Q6i]yotCxovvoiLOv. 'O^oloyst TaiCLayugliicvyiBcognQBößv-

3 [tbqov ccnb xanrjg ovXirj) ^cJtoäcj i^ ugiötSQäv ^etä xvgCov tov eavrfjg

VIOV 2JT0t0-

4 [yl:^iog ] IlaKvGi Eaxaßovr{og) tov MvG^ov co{g etav) /* ovX{ii) daxtvk{G})

5 [ sx^Lv Tiag' amov rrjv b](io).oyov6av TtugaxQW^ ^i« X^Q^S [«]! oYxov

dgyvgiov siti6i]-

6 [fiov xtq)uXaiov vofiißiiutog dga]x(iäg di6xet,Xiccg ixarbv rdxoi; dga-

;^^g tfj [ivä TÖr

7 [fifjva exaexov cy' v7tox^y]xri diä xfig xüv 6yx']x7]6eo}v ß[L]ßkLO»i]x[r}]g

xäv v%agx6vx(ov amd iv xfj Jigo-

8 [xeißBVT) xw(«7j, iv oJg oixC]a xal auAi^, xai xaxaXv^dxay 8vo xal avkäg

8\vo\ avu y,i6ov n

9 [— — — jovror 7ra[i']T[cji/] iv ßia 6g)gayidi, av yaCxoveg oXcav xStv f

10 [ j'OTOv xov detvog otx]m y.cd avXr], ßogga IlavstpgBiißeoig xov

'OyyäipgBcog olxCa

11 [ TOV — o]v olxCa xk\ avXii^ Xißbg xal axrjXtaTov g[v\fir] ßa-

ÖlXlXl'j, EJll OB

12 [xotg evovöL »BfiBkioig xal xbixböi xal yBixv^iaig xal TtYjxiö^olg xal xfj ovörj dia-

9b6i ax\o\Xov^cig xalg

13 [sig avxijv yByovvCaig xaxaygucpatg. T'i]v 81 ciTi68o6iv'\ noiipd^a r] b^oXoyovöa

Taxiäßig xä 77a[xu]öi xdg xb

U [xov xBcpaXaLov agyvgCov i-nöjjftot' dgax^iäg dißxsi'XCa^g ixaxbv xal xovg xoxovg

iv (irjvl MBXBlg xov iöiovxog

15 [ X Bxovg xov xvgiov ii(iäv 'Jdigtavov Heßaöxov, Big xb [li} e^Bivai

ccvxfj xaXBiv firjda

1

6

[vjtoxCd^Böd-ai exBQOig /ii?;d' aXXcog xaxaxgiiiiccrC^siv axgi ox) «JjtoiJcaöt ij 6(ioXoyov6a

Tu:tiä{iig xg> naxvöi

2 a. E. ngsaßv Wi. statt Tlgonlov (1. Ausg.)
|
3 ns]T6n(p 1^ ccgiatsgäv Wi. statt [röiKav

Sai^ivwv.
I
6 Tfj (ivä tov Wi. statt TJjg (ivüs v.aru.

\
8 Auf. vor xal ein Endstrich, der am

besten zn a. paßt. — uvXa? Wi. statt uvXmv. Die Konstruktion ist jedenfalls verwirrt.
| 9 Durch-

löcherte Zeile, von Wilcken wesentlich besser hergestellt. In 7ra[v]T[(»]v auf dem av anscheinend

ein Tintenfleck und Korrektur über der Zeile (Wilcken).
|

12 yHTv]Caig Wi., weil die Spuren für

t sprechen, statt iQiiatai nda /]uls.

I
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17 Tc<g Tov JiQOx{s(H£i'ov) üifpakcdov ÖQaxf^iccg ex nXrJQovg. 'Eäv djf jur/ ccTtoÖäi {]

o^oloyovöa Ta[7t]iänLg [s]v rij ogtö-

18 [d^£i6rj 7tQ0&£6^i{a, e^eivai tö Jlaxvöi -J) Tof? jtccg" avrov ;fco]()t^ 5tß(?roA/}g x(d

e:jtav'yf?i£iag rrji> zrig v:iod-r]X)]g

19 [sTUxaraßolijv Ttoiijeaöd-ai ta^afiEvoig tä xikr] anoXovd'ag T\ol\g\ yö^ioig xöv v7to~

d^iiXüv, xal ß£ßcucö6iv T))v b^oXoyov-

20 [tiav Taiiuc^iv z«t xovg nag avxrig xü TIukvOl xai x^oig jiuo uvxov rä xarä

TYiv VTiod'ijy.rjv \r]avxrjv jcccdt] ßEßaiw{6£i)

21 [xal JiaQc'^a6&ca avxrjv ti)v vzo^^'^]xrjv äTCe^cacpov xal «yfvfjjljupaöroi' xul äv£%i-

däviGxov xal xax^aQcci' aico £jii.yQtt(pc)v

22 [jtaßäv y.cd örjf^ioGiaiv t£X£6^c'.tcov itcvrcov äxb xäv £^ntQ06^d'£v xQovcov li£XQi

T^g £V£6xG)6i]g ijpliQag ((f'jtt xbv aicavxa

23 \jiQ6vovy) xul ocTib idicjtixüv xal navxbg öcpik^fiatog xal iv^Jtoir]6£ojg inl xbv

anavxa iQ'^vov, ßsvovörjg xvgiag

24 [r^g vTiod'rjxr^g, yivonevrjg tö Ilaxvöi tijg ;rpa|£wg £x x£ x^fjg ö^oXoyovörig xal

ex täv vTiaQiövxav \a\vxfi Tcdvxcov xud'd-

25 [tcsq ex diXfjg. 'TnoyQafpelg rjjg [uv Zlxoxorjxiog I^xoxoißd^ig 6 eiciyga^äiievog

avxf]g xvQtog xal vtbg, roi) dkXov

Hier begann eine zweite Spalte.

17 S\i fif] steht da, statt Si firj] 1. Ausg.
!

18 rfiy Wilcken statt tay,. über die Ergänzung

18 f. s. Anm. Anders Mitteis, der 19 XQ'I^''^''^'^'^ fjo«^? vofioi? ergänzt.
\

24 [yivofiivQg] Praes. und

ohne de Wilcken.
|
25 Anfang 1. Ausg. svS]oy.n, Wilcken liest nicht ohne Zweifel ZTOtoi]]&i.s,

zwischen & und i ein kleiner Klex. — Ende : c'dXov Wilcken statt avrov (sicher).

Anmerkungen.

Z. 1. Doppeldatum mit dem makedonischen und ägyptischen Monatsnamen;

die Monate sind in dem durch Augustus eingeführten festen Jahr (Wilcken, Ostr.

1,790 ff.) ein für allemal in Gleichung gebracht.

Z. 2. Tapiamis und ihr Sohn Zxoroij&Lg (?) erinnern an Hxoxofxig dsvxegog

2^TOTO)j'Ttog TOV I^toTO'^Tiog fiTjxgbg Tufficö^iog Gren. 8, 5 u. 23, a. 141.

Z. 6. Das vöiuö^ia wird wohl näher beschrieben gewesen sein, z. B. He-

ßaexov, wie oft, oder doxC^uov (BGrlJ. 911, 11).

Z. 7. Die Wendung 59;' vTCQd-rjx]} mit dem Grenitiv statt des gewöhnlicheren

Dativs ist unbedenklich, vgl. Oxy. 508. 18 f. Dagegen ist der Zwischensatz, zu

dem die erhaltenen Worte ]x't]6£cov ß[t]ßXiod-}]x\rj]g passen sollen, mangels einer

ausreichenden Parallele ganz fraglich. In der 1. Ausg. ergänzte ich f^' vjiod^ty/.t]

U3V aneyQaipaxo diä rfjg xöv eyx]xi]a£cov ß[L]ßXiod-)lx[i]]g mit der Bemerkung: „Die

versuchte Ergänzung paßt schlecht zu xäv vTcagxoi'rcjv , ich weiß aber keine

andere. Ist tüv zu streichen?' Nach wie vor scheint mir die Beziehung auf

ien Eigentumseintrag der Tapiamis in der Bibliothek das Nächstliegende; aber

1er Artikel täv ist in der Tat sehr störend. Nicht gedacht werden darf an
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eine Beziehung auf einen Teil der vnäQxovru, z. B. bcp v7Cod-r',x}j xqixco [.legsi zäv

6iä trs Tüv eyx.]rrJ6£(ov ßißho&r,xr}g, rtbv v'XUQiövtcav avrij (Apposition zu räv dia),

denn es läßt sich nicht belegen, daß jemals von einem im Grundbuch eingetragenen

Grundstück nur ein Teil verpfändet vt^urde; und selbst wenn etwas dergleichen

vorkäme, würde man vorläufig eher eine Trennung nach dem Flächenmaß er-

warten (vgl. Oxy. 270, 19; Verf. ßeschr. 85), als nach Bruchteilen. Woran man

denken könnte, wäre eine Wendung, in der die Hypothek selbst als durch die

Bibliothek gehend bezeichnet wird, u. z. 1. Entweder allgemein und vag, wie es

in Kaufverträgen des 2. Jahrhunderts heißt: jtsTtgaxsvat bezw. 7iaQuxe%(OQi]}iBvia

xara rrivÖE t^v b^oXoyiav xal diä ti]<s täv eyxt. ßißX. BGU. 667 (ca. 221/2); CPR.

175.5; 176,6 (a. 225), vgl. Eger, Grundb. 22. Also etwa: vtcotl&s^bvcjv — diä

tilg — ßißXio%rixrig xtbv vnaQiövTov . Oder 2. was zum früheren 2. Jahrb. besser

passen würde, in einer genauen Bezugnahme auf die schon erfolgte Mitwirkung

der Bibliothek ; dies beträfe nach unserer Kenntnis nur die Voranzeige der, Hypo-

thekenbestellerin {^QOöayysXCa) und die darauf ergangene Ermächtigung der Bi-

bliothek an das Notariat zur Aufnahme der Urkunde («W^raA/i«), vgl. Straßb.

52, 12 •/.al 6vvi{y\Qri^aTi6\%\i] 7) öaöavLö^tvri — iTCiötsiXccvrcov räv xi]q Byxxri\6e\(ag

ßißho(pv[k\äxiov. Danach wäre etwa zu ergänzen: ecp' vTCo&ijxr] :igoGayy£kd^sC6r}

diä xxX., oder, da diese Wendung doch sachlich ungenau wäre, weil die 7CQo6ay-

yEXki an die Bibliothek erfolgt und das 8iä eine Mitwirkung derselben bedeutet,

etwa ig)' v7Cod-t]xr} yivoiievr} xax eTtiaxaX^a ttJ^ xxX. Schließlich wäre 3. eine Be-

ziehung auf die künftig erfolgende Verbuchung in proleptischer Fassung möglich.

Z. 12. Vgl. P. Straßburg 9 Z. 8 mit den vom Hsg. angegebenen Parallelen.

In Z. 9 daselbst erg. ecp olg 6 0. ähnl.

Z. 13 a. A. Ergänzung nach P. Fay. 100 Z. 13 [axjoAov'ö^off xatg ysyo-

vviaig slg ay[xc<g]
\

[7iu]Xaiatg xccxaygacpatg, vgl. Preisigke, Girowesen 208 N. 2 ; Oxy.

II 306 dxoXov&ojg tij slg avxb[v] yEyovvCa xa[x(xy]Qa(p}y, Oxy. II 268 Z. 22 dxoXovd-cjg

xf} elg ()cvxbv[. Den Sinn verdeutlicht Oxy. 1 100 jiSTtQaxevai — cctio xäv vTiaQ%6v-

XG3V — il'SiXäv xÖTicav ßsixovg xeGöagag, av 1) xoTtod-eöta xcd xb xar' ävefiov dtä xrig

xaxayQa(pTi]g dsdrjXcorat (vgl. Flor. 56, 16 und Jörs, Ztsch. d. S. St. 36, 305), also: im

vorliegenden Vertrag wird für Zubehör und Grenzen des Grundstücks auf die

diese beschreibenden xaxaygacpaC, die Erwerbsurkunden (instrumenta antiqua) der

Pfandbestellerin und ihrer Vormänner verwiesen. Daß die xaxaygacpr] die Ur-

kunde ist, an die sich der Eigentumserwerb knüpft, ist heute sicher, wenngleich

ihre Geschichte und genaue Bedeutung noch einigermaßen bestritten sind. Vgl.

Rabel, Z. Sav. St. 28, 360 N. 5 ; Eger, Grundbuchwesen 110 N. 1 ; Lewald, Bei-

träge 62; Preisigke, Girowesen 448 ; Partsch, Gott. Gel. Anz. 1910,751; Mitteis,

Grundz. 160 f., 176 ff., vgl. Ber. Verh. Sachs. Ges. 62 (1910) 256; Jörs, Z. Sav. St.

36, 304 ff. Über die zweifelhaften Punkte steht eine neue Arbeit zu erhoffen.

Z. 15— 17. Die Schuldnerin unterwirft sich bis zur Rückzahlung dem
VerfiigungSTerbote, das in den Pfandvertragen und weit darüber hinaus

bei Haftungen verschiedener Art üblich ist. Die Fassung weicht von dem Her-

mopolitaner Formular ab, indem das Verbot mit sig xb, offenbar = icp a, fii}



Nr. 7. PAPYRUSURKUNDEX DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ZU BASEL. 39

el^stvai avrfj nakstv eingeleitet und vor die Verfallklausel gestellt ist; dieser

Platz im Formular entspricht sehr gut dem Sinn, da das Verbot ja nur für die

Zeit der Anwartschaft, bis entweder der Gläubiger befriedigt oder das Pfand

verfallen ist, gilt. Von der Erklärung des Verbots handeln meine Monographie

sowie diejenige de Ruggiero's, ferner Schwarz a.a.O. 56, Mitteis, Grrundz. 149;

Partsch, Arch. 5,500; 503 mit einer Zusammenfassung, mit der ich mich voll-

ständig einverstanden erklären kann. M. E. hat das Verbot bei allen Typen,

wo es verwendet wurde, ursprünglich eine wichtige Bedeutung gehabt, und auch

irgendeinmal speziell bei der Hypothek, wo es die Wirkung des Gläubiger-An-

wartschaftsrechts gegen dritte herstellte. Dagegen dürfte es eben bei der

Hypothek in der Zeit unserer Urkunde nur noch aussagen, was bereits selbst-

verständlich geworden ist, weshalb es hier auch gelegentlich fehlen kann (vgl.

Schwarz 56). Im letzteren Punkt erweckt übrigens auch das Hypallagma der

Kaiserzeit einen ähnlichen Eindruck (Rabel a. a. 0. 77; Schwarz 58); doch ist die

Untersuchung über dieses noch nicht abgeschlossen, zumal solange die demotischen

Belege nicht beherrscht werden.

Z. 18—19 enthalten die Yerfallkläusel. Die Fassung war bei der ersten

Veröffentlichung neu. Seither ließ sich nach dem Muster von Bas. 7 eine Stelle

der Wiener icvuyQuqjy] (s. Einl.) SB. 5168, Z. 30 herstellen: ^/liduguovt %a)pi? 8ia-

GToXfg xcd TcaQavyskiag xai [ in einem Auszug aus einer Hypotheken- und Mesitia-

Bestellung; und in BGU. 1158 = Mitteis, Chrest. 234 (9 v. Chr.) wird einer

Treuhandsgläubigerin gestattet, wenn sie nicht die Personalhaftung vorzieht, das

Eigentum der zur Sicherung übereigneten Sache (durch Besitznahme, Schwarz 37)

auszuüben: 15 f. /t)) jiQ06dsi]&s{i6j]) ^r]dei.iiäg dia6ro).f'{g) i] 7tQ0(3Kktj{6e(x}g). Diese

Klausel steht in der Gegenurkunde der Fiduziarin, die die Rückauflassung, avti-

naQUXcÖQriöig, im Fall der Auslösung verspricht ^) ; es kommt hier nichts darauf

an, ob sie vorher auch in einer Schuld- oder in der (Z. 7 bezeugten) Auflassungs-

urkunde enthalten war. Endlich wird in BGU. 1131 II 53 (15 v. Chr.), jemandem

erlaubt, einen Grundstücksanteil eigenmächtig einem Dritten, dem Ammonios,

durch 'naTayQCiffi], zuzuschreiben, a'xaQanodiörcp ovxi xiä (.iij nQ[o6Ö£y]9^svtL Schwarz

118 N. 2] TiQ06xh]{6sag) i] dicc6roX{fig). Das Nähere ist noch unaufgeklärt (Berger,

Strafkl. 117f. ; Schwarz 126 f.); es wird sich aber m. E. auch hier um eine Über-

eignung zur Befriedigung einer Forderung des Ammonios handeln.

JiccßtoXrj, mit dem öfter auftretenden diuavoXixöv verwandt, bedeutet am
wahrscheinlichsten die Eingabe des Gläubigers an den Archidikastes, die das

regelmäßige Verfahren der Pfandvollstreckung eröffnet, z. B. Oxy. 485, Z. 8—37,

1) Dies ist eine Parallele zur langobardischen Contracarta (vgl. Z. d. Sav. St. 28, 8G8) und

zur Tttetis Oxy. 486, 26 -|- 472 ; cf. Flor. 86,11; Oxy. 508. Diese Gegenurkunden des Treuhänders

konnte ich a. a. 0. 359 f. 370 Anm. ex. 369 schon beweisen (dies gegen Schwarz 37 N. 2). Im

übrigen kann auf diese Urkunde und die von den Hsg. der Rylaudspap. II S. 178 mit ihr wild zu-

sammengeworfenen sonstigen Sicherungskäufe in griechischen und demotischen Papyri nicht ein-

gegangen werden, nur muß ich den dort von P. Ryl. 160 c und d auf die Auslegung des Pap. Ileid.

1278 (aivi] iv TtiaTBi) gezogenen sachunkundigen Schluß ausdrücklich zurückweisen.
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s. Mitteis, Gdz. 162; Jörs 231 ff. Den Xamen trägt sie von der Schlußbitte um
amtliche Zustellung (diaeTtUsiv) im Wege des zuständigen Gauvorstehers an die

Schuldnernartei. In der Tat kann auch sonst eine Eingabe mit solcher Bitte

dia6zo/{.)l heißen, ^laöto^ixöu scheint man dann die entsprechende Bewilligung

des Archidikastes, also die mit dieser Bewilligung versehene Eingabe zu nennen,

vgl. bes. BGU. 614 Z. 6 mit Z. 28 (Rabel, Verf. ßeschr. 101; Mitteis, Gdz. 124;

Schwarz 117 N. 2).

'Enayyelia, das „Ansage, Versprechen, Drohung" bedeutet (a. a. 0. 102).

faßte ich vermutungsweise als die Mahnung auf, die eben in der diaöroXrj aus-

gedrückt wird und durch die Zustellung an den Schuldner erfolgt: zu zahlen,

widrigenfalls in das Pfand geschritten würde; vgl. Flor. 86 = Mitteis, Chr. 247

21: o:i(og änodol (loi — — i] eiöij — e^ußadevöovra [i{a) — xal y.Qcctt]6ovra ; Oxy.

485 ===^ Mitteis. Chr. 246,31: iV sidüöL xul iioitjöcovraL ^oi t})v änoöoßtv rj aidüßi

^oi]ö6^E\v6v ns\ roii cq^o^ovöl :i£q\1 e][^ißad£iRg vo^iifxotg wg x[(;9'»^]x£t. Das ist

wohl das nächstliegende (so auch Schwarz 117; Mitteis, Gdz. 163 N. 2 a. E.).

Möglich wäre aber zweitens: daß tnayyaXCa der technische Ausdruck für die

Eingabe des Gläubigers an den Strategen ist, in der er die Eingabe an den

Erzriehter und deren Bewilligung anschließt und um Zustellung an den Schuld-

ner ersucht (BGU. 578,3-6; Flor. 68,1—2; Oxy. 485,1—4, dazu Jörs 233).

Schließlich könnte einer der noch späteren Vollstreckungsschritte gemeint

sein, über die wir gar nicht klar sehen. Die neuen Parallelen entscheiden diese

Frage auch nicht bündig. In den beiden angeführten Berliner Papyri steht an-

stelle der Epangelie die jtpoöxAjj^tg; dies ist der altgriechische und ptolemäische

Terminus für die „Privatladung durch Zustellung eines Schriftsatzes" (Mitteis,

Gdz. 16 f.). Eine Mahnung könnte gemeint sein. Wenn freilich Schwarz 118

N. 1 vorsichtig zweiTelt, ob nicht gerade im Gegensatz zu dem mit diaöToXixöv

eingeleiteten Mahnverfahren auf eine davon verschiedene eigentliche Pfandklage

angespielt sei, so läßt sich dies schwer ganz von der Hand weisen. Wir wissen

vorläufig von einer solchen Klage in Ägypten eben gar nichts; aber daß wir

in hellenistischen Rechten mit echten Pfandklagen rechnen müssen, liegt sehr

nahe. Die im Pap. SB 5168 der diccöToh] mit xcd angefügte xagavy^Ua ist die

amtlich zugestellte Privat- oder amtliche Ladung aber auch jede amtlich zu-

gestellte iAlahnung (vgl. Steinwenter, Studien z. röm. Versäumnisverf. 23; Bei-

träge z. ötf. Urk. Wes. 51; P. M. Meyer, Gr. Texte S. 13). Alle diese Ausdrücke

])assen immerhin nicht übel auf die uns bekannten Mahneingaben. Und das xai,

das wie in Bas. 7 auftritt, legt es zudem nahe, nicht wegen des sonstigen i] einen

Gegensatz zwischen dem diaöTohxöv und den dazu gehäuften Ausdrücken zu

suchen. Aus ihrer Aufeinanderfolge aber läßt sich leider nichts folgern: denn

anders als in den sonstigen Wendungen steht in BGU. 1131 II 53 die ^iQÖexXrjöis

vor der diaöToXtj. 1

Ob der inayytlia, ^QoöayyeUa oder :i<)ü6x/.r}atg auch die ävaveaGig Flor. 1, 6;

Hl. 11: Straßb. 52,7 entspricht, ist nach wie vor dunkel (Mitteis, Gdz. 163 und
S. XI). Zu beachten ist, daß sie in der Aufzählung der dem Gläubiger erlassenen
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Schritte voran steht : /ir) nQo6dsoy.evco dvaveaösos *) dtaöroXixov xtL, was trotz

der vorhip bemerkten Inkonsequenz an der Analogie mit unserer Wendung be-

denklich macht.

Die Herstellung des weiteren Textes ist durch Wilckens neue Lesung Tt)i/

statt Töv Z. 18 gefördert; Wilcken selbst schlug nunmehr sogleich „versuchs-

weise" die oben eingesetzte Ergänzung im Anschluß an P. Flor. 1, 6f. vor. Sie

ergibt sich m. E. jetzt ziemlich notwendig, solange wir kein neues Material

haben, und wird auch von J ö r s , der soeben in einschlägigen Forschungen begriffen

ist, auf meine Anfrage gebilligt. Freilich sind wir zur Zeit noch immer nicht

genügend über die Voraussetzungen des Eigentumserwerbs des Gläubigers am
Hypothekargrundstück unterrichtet, und wissen nicht genau, was für ihn zu tun

bleibt, wenn er öiuötoXtj und e:cayysXCa hinter sich hat oder sie ihm erlassen sind.

Aber mindestens nach dem Vertragsformular von Hermopolis (Flor. 1 u. 81) wird

ihm bezw. rolg Tcag' avtov anheimgegeben: ta^afisvoig tä eig t6 bvxvjcXlov tsXrj

iTiLxaraßoXijv TCoiriöaßd'ai xov vTtote&si^svov — jial xräö&aL zovtov xvQi'cag dvti räv

d(psikofisvc3v, also die Steuer für das iyxvxXiov zu zahlen und die ixixataßoX^

vorzunehmen, und daran knüpft sich offenbar sogleich das Eigentum {xräöd^ai

xvQicjg), während die Besitznahme (s^ßadeCa) mit den vielfältig beschriebenen

Äußerungen der Besitzausübung als weitere Folge angeschlossen ist. Worin das

inixaxaßoXiiv jioLiiöccö&ai besteht, ist noch ganz zweifelhaft (Mitteis, Gdz. 164 f.;

Raape, Verfall 78 ff). Für unseren Text aber haben wir bisher außer dieser

Wendung immer noch (vgl. 1. Ausg ) nur die in P. Straßb. 52, 7, vgl. Oxy, II 373, 20

(S. 259, N. 21), gebrauchte zur Auswahl: fistsmyQcccpTivai diä räv xaxaXo%i6iicav

tag vjtoredsmsvag ocQovgag — xal xr&ßd'ai KVQCc!)g xrX. Dabei handelt es sich in-

dessen um ein Katökengrundstück ; und es ist einstweilen nicht geraten, wenn

für ein solches Umschreibung im „Katökengrundstücksbuch" vorgesehen wird,

dies zu verallgemeinern '). Man wüßte heute noch gar nicht, wie ; denn auch die

Verfügungen über xXiigot xaxoixixoC gehen ja anscheinend zuerst wie die übrigen

an die Gaubibliothek und führen hiernach noch besonders zur ^lersTrLyQucpyj im

Katökenbuch (Mitteis, Gdz. 112). Es ist wohl heute noch denkbar, daß Katöken-

liegenschaften wegen des einstigen Obereigentums des Königs diese besondere

Umschreibung benötigten ynd rein privates Land nicht. So wenigstens würde

ich den Unterschied am richtigsten erfaßt glauben, der schon manche Be-

arbeiter (Preisigke, Klio 12,449; Schwarz 122) veranlaßte, eine stärker kon-

stitutive Bedeutung der Einträge im xaraXoxie^og und demnach eine höhere

privatrechtliche Bedeutung derselben gegenüber der ßißXio&ijxij anzunehmen.

Kein Argument gegen die Heranziehung von Flor. 1 u. 81 ist es, daß hier

der Artikel t?jV vor ixixccxaßoXr'jv stände, während er sonst (auch Magd. 31 ; Oxy.

274 tsXog imxataßoXr}g) fehlt. Wilcken verweist darauf, daß wir hier ein anderes

1) Neuerdings wird einmal in einem Kaufvertrage über ein (ligos oUi'ag, P. Ryl. II 162, 12 f.,

a. 159, Faijüm, von nsitQuyiBvai slg iiixeniyQU(f)r\v gesprochen; aber wie auch die Bemerkungen der

Hsg. ergeben, sind einstweilen neue Schlüsse daraus nicht möglich.

Abhandlungen d. K Oes il. Wiss. zu Oöttingen. Phil -liisf. Kl. N. F. Band 16,3. 6
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Büro (Fajüm) vor uns haben, und rijg vnoxtrixris voraussteht, so daß der Artikel

nötig wird. Jörs bemerkt niir zu dem Vorschlag noch, man müßte danach an-

nehmen, „daß die rd/tiot xäv vTCo&rjic&v in Z. 19 sich, wenn auch nicht allein, so

doch auch auf die Gebühren bezogen haben. Aber es wäre nicht einzusehen,

was gegen eine solche Folgerung sprechen sollte, zumal der Plural dasteht (ebenso

BGU. 741,29 vöiiLiiay.

Z. 19. Nachdem wir schon öfter von den voiiLfia rtjg vTtod^ijxrjg gehört

hatten (BGU. 741 ; 301 ; Oxy. 653 descr. = Mitteis, Chrest. 90, 7 ; P. Gatt. Verse

I 5; 11—13 = Archiv III 02), d. h. dem gesetzlichen Verfahren zur Vollstreckung

in die Hypothek, berief Bas. 7 erstmals geradezu die v 6 ^ o i t &v vjto&rjxav,

die sich demnach den vofioi, xäv TtaQud-rjxüv und öcQQaßüvcjv zur Seite stellen.

In allen Fällen sind die gesetzmäßigen Folgen der betreffenden Vertragsgattungen

bezogen. Aber ob wir es mit kodifizierten Bestimmungen oder mit Gewohn-

heitsrecht zu tun haben, betrachtete ich in der 1. Ausgabe als noch unaufgeklärt.

Eher möchte man natürlich überall an Spezialgesetze aus römischer oder vor-

römischer Zeit denken, wie es für das Depositum Mitteis, Gdz. 258 mit Recht

tut, nicht aber mit der Sicherheit Raape's (Verfall S. 55) von „dem Gesetze"

sprechen. Die Erwähnung der vö^ioi, in diesem Zusammenhang gilt mit Recht

als der schlüssigste Beweis dafür, daß die Hypothek im römischen Ägypten von

Rechtswegen Verfallpfand ist; Raape 52ff. ; Koschaker, Krit.Vjschr. 3. F. 14, 514.

Eine andere Frage noch ist inzwischen erörtert worden: ob, da alle jene

von den vö^^ia redenden Stücke von römischen Bürgern handeln und ihrerseits

bisher nichts von einem vertragsmäßigen Eigentumsverfalle des Pfandes wissen,

die Verfallsfolge lediglich die Peregrinen treffe (Costa, Bull. 17, 101 ; de Ruggiero

a. a. 0. 21). Wenn Mitteis, Gdz. 130 vgl. 143 N. 1 hiergegen eben unsere pere-

grinische Urkunde anruft, weil hier eine ähnliche Wendung wie roig vofii^ois

XQtjGaGQ^ai vorkomme, und wie er meint, kein Eigentumsverfall stipuliert sei,

so hängt dies mit dem Mitteisschen Ergänzungsversuch zu Z. 19 %Qrj6a6&aL t]oig

vo^otg zusammen, dem ich nicht beitreten kann. Aber gewiß spricht, wie Mitteis

betont, vorläufig eher mehr für die gleichartige Behandlung der — freilich eigen-

artig gefaßten — Verpfändungen unter Römern (BGU. 741 ; P. E. Rain. 1444

;

Lond. III S. 235) mit der peregrinischen ; vgl. auch Raape, Verfall 56. 81.

Z. 21, Zu ccvsxacpos, das sicher in der Lücke stand, s. Kubier, Z. d. S. St.

29, 476; 32, 366; Rabel, Z. d. S. St. 36, 382.

Z. 22 f. machen, wie in der 1. Ausg. bemerkt, offenbar denselben Unter-

schied zwischen den öffentlichen und privaten Lasten, wie das Verkaufs- und

Parachoresisformular. Die ersteren übernimmt der Erwerber vom laufenden oder

nächsten Jahre ab oder vom heutigen Tage ab; für die Abwesenheit der privaten

Lasten steht der Veräußerer überhaupt {diä nuvxög BGU. 193, 21 ; 542, 18; 1049, 17)

oder auf immer {enl rbv anavxa xQÖvov) ein: Parachoresis CPR. 4, 18; 1, 15; 188, 14;

BGU. 542, 16; 666,19; 883,9; zu ergänzen in BGU. 709,15, usf. Verkauf: BGU.
193, 19; CPR. 223, 18: BGU. 667, 13; 1049, 15 usf. Die ganze Klausel muß sogar

aus diesen Formularen gedankenlos abgeschrieben sein, da die Verpfänderin betreffs
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der öffentlichen Belastungen nur bis heute, ^exQ'' ^^IS evsaraöi^g {jfisgccg haften soll;

der Pfandgläubiger kommt doch erst beim Verfall in den Besitz und will natür-

lich erst von dann ab die Lasten tragen. Das Richtige hat Oxy. 506, 39 [ccTtb

t&v s:i]dvcj xQovcov ^sxQi rov zfjg xvQeCag xQÖv[ov. Die Ungeschicklichkeit unseres

Schreibers fügt dann noch zu dem ^bxqi rfjg ivs6rcÖ6r]g iiusgag dazu : inl röv äjcavtcc

XQÖvov. Darin sah ich (1. Ausg.) einen untauglichen Versuch zur Gutmachung
des ersten Schnitzers; man wird es aber besser mit Wilcken (brieflich) als einen

Schreibfehler ansehen und streichen.

Z. 23. Die 1. Ausg. bemerkte: „An ^evov6r}g xvQiag kann man nicht un-

mittelbar rrjg jcgü^sag anschließen, da eine solche Einleitung der Exekutivklausel

uns m. W. nie begegnet. Vielmehr liegt offenbar eine Wendung vor wie in

BGU. 297 (a. 50, Faijüm) 19—21 iirj ETisksvöaö^ai — yLEvovörig xvQi'ag rrjg rov

rQoq)ifiov bfioXoyCag, und in P. Lond. III S. 162 (a. 212), 26 ccjto6r^6{s)tv — x'^Q'-S

tov xvQiccv iiivELV ri\v8£ v^v itgäöiv'^.

Die hiernach versuchte Ergänzung (lEvovörjg xvgiag [rfjg vzod^ijxrjg xrX. ist

von Mitteis, Chrest. S. 278 angefochten worden, weil es „näher liege, xvgtag

irgendwie mit rf/g 7CQdh,sc)g zu verbinden", „wiewohl dem Hsg. zuzugeben sei,

daß diese Wendung sonst nicht bezeugt ist". Ich muß mit Rücksicht auf den

solcherart unstreitigen Stand der Parallelen bei der früheren Ergänzung bleiben.

Die jrpßlig - Klausel ist niemals mit ^eveiv eingeleitet, kann es wohl auch

nicht sein, wenn wie hier eine per.sönliche Haftung neben die sachliche tritt;

denn die „Aufrechterhaltung" der ersteren würde mit einem akzessorischen

Pfandrecht rechnen, wie es dem allgemeinen Urkundenstil jedenfalls bisher nicht

zu entnehmen ist. Auch die von Mitteis berührte Möglichkeit, daß überhaupt

nicht die Darlehensforderung, für die die Hypothek bestellt ist, sondern eine an-

der e Forderung gemeint sei, also gleichbedeutend mii aävovTog avxä rov

koyov VTCEQ av otpaCkai oder /t?) ekkarovfievov avtov etwa sv rfj Tigä^ei (Oxy.

506, 51), scheint mir durch das Wort xvgiag ausgeschlossen. Dagegen ist fisveiv

xvQia hinter der Bestimmung über die Rechtsmängelgewähr und der Strafklausel

durchaus gewöhnlieh in der bekannten Formel ktcoxlöutco — >] ^wpig toü ^evslv

xvQia rä nQoysyga^^iva o. ähnl., gleichbedeutend mit der anderen Wendung xat

(irjdhv )]66ov xvQia eivai rä %QoysyQc(ni.isv(x, bisweilen auch wie hier im Gen. absol.,

z.B. Teb. II 393 xvqCov [iibvövxoiv räv 7CQ]oy6yQcc[(ifisvoj]v , BGU. 297,19 zit. *).

Eigentümlich ist freilich unserer Urkunde und den schon früher dazu an-

geführten Parallelstellen, daß die Klausel ohne jedes Strafversprechen rein bloß

an das Versprechen der Gewährleistung angehängt ist. Die 1. Ausgabe sagte

daher weiter: „Dies sind eigentümliche und sinnlose Verkürzungen aus der

Klausel, wonach wegen mangelhafter Gewährleistung eine Vertragsstrafe gezahlt

werden und „trotzdem" der Vertrag „aufrecht" stehen soll. Diese Klausel weist

1) Dagegen darf in BGU. 709,21, worauf mich ein Leser hinweisen wollte, nicht wie in

unserem Stück ergänzt werden, da dort von der Erlaubnis zur selbständigen naQS7fi.yQCicpri die

Bede sein muß.

G*
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in eine Zeit zurück , wo die Entrichtung der Konventionalstrafe noch von der

ferneren Haftung aus dem Vertrag befreite. Mit dem Entschwinden der Grund-

anschauung verlor sich sichtlich auch das Verständnis für die dauernd fortge-

schleppte Klausel". Diese Erklärung der erwähnten Besonderheit aus der rechts-

geschichtlichen Rolle der ganzen Klausel und ihrer Überwindung knüpfte an

frühere Darlegungen ') über das langsame Entstehen der Vertragsbindung des

Verkäufers an. Sie darf sich jetzt noch auf die Stellung der griechischen Rechte

zu Schuld und Haftung stützen ; dies zeigt des Näheren Partsch, Archiv f. Pap.-

F. 5, 480 f. gegenüber dem unbedachten Widerspruch Bergers ^).
|

Nach unserer kaum zweifelhaften Ergänzung wird dem Gläubiger aus-

drücklich die persönliche Haftung des Schuldners einschließlich der Vermögens-

haftung eingeräumt. Offensichtlich ist dies ein Zusatz zu dem Formular, das in

7 wie sonst bei Hypotheken dem alten Gedanken der reinen Sachhaftung entfließt.

Wir sind auch vorläufig durchaus nicht berechtigt, mit Manigk^) in der Römer-

zeit die persönliche Haftung des Hypothekenschuldners bei echter Hypothek ein-

fach als von selbst zustehend wie im römischen Recht anzusehen, zumal unter

Nichtrömern; während es andererseits freilich ebenso wenig erlaubt ist, noch

die Hypothek dieser Zeit als Verfallpfand schlechthin zu bezeichnen, das auf

die Höhe der Forderung keine Rücksicht nimmt*).

Hier fragt sich, welche Verpflichtungen durch die nQäh,t,g Z. 23 bestärkt

werden sollen ? — eine Frage, die je nach ihrer Beantwortung für die Rechts-

geschichte wichtig sein könnte, aber mit Sicherheit nicht erledigt werden kann.

Ich bin seinerzeit auf sie nicht eingegangen; nachdem sich die Literatur damit

beschäftigt hat, sind mehrere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Vertraut man einfach dem Wortlaut, so scheint eine ohne weitere Bemer-

kung angefügte jrpä^ig - Klausel dem Gläubiger die volle Haftung des Schuld-

ners unabhängig vom Pfandrecht zu eröffnen. Der Gläubiger könnte sowohl von

vornherein zwischen beiden wählen, als auch nach Durchführung der Pfandvoll-

streckung den irgendwie festgestellten Minderwert, das sXksiTtov, eintreiben. Dies

mag der Sinn von Oxy. ÖOK, 46 sein, wenn die Lesung bei Mitteis, Chr. 248 den

Vorschlägen von Schwarz 26; Raape 63 vorgezogen wird. Man sollte wohl
auch nicht mit Raape S. 62, dem Koschaker Kr. Vjschr. 3. F. 14, 517 zustimmt,

(gegen meine Behauptung Verf.-Beschr. 72) bestreiten, daß die allgemeine xgä^ig

das eXkelTCov mit umfassen würde. P. Oxy. 485; 1118; Flor. 86 beweisen nicht

das Gegenteil, schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil sie eine allgemeine

1) Rabel, Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte 1, (1902), .52 f.; von den dort

nach vorläufigen Erklärungen herangezogenen assyrischen Urkunden sei abgesehen.

2) Berger, Strafklauseln 85 N. 2. Auch dessen Behauptungen S. 83 und (49 N. 2) zu den

Verträgen der P. Reiuach sind bedenklich.

3) Festg. f. Güterbock 294 f. Dagegen Raape 67 ff. Vgl. aber Manigk, Realenz. 9, 208 f.

4) Das darüber Verf.-Beschr. 72 N. 1 a. E. Gesagte ist nach den neuesten Quellen noch

entschiedener zu betonen.

I
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XQ&^LS • Klausel teils sicher (vgl. Oxy. 485, 25 f.) , teils wahrscheinlich gar nicht

enthalten*haben ^)

.

In der Tat glaubt nun Mitteis, Gdz. 149, Chrest. S. 277, trotzdem er mit

gewohnter Vorsicht engere Beziehungen als möglich erwägt und demnach seine

Auslegung als unsicher bezeichnet, unsere Klausel als die Zusicherung voller

Personalhaftung ansprechen zu sollen. Er erblickt in ihr sogar „das derzeit

beträchtlichste Bedenken gegen die grundsätzliche Scheidung von Hypothek und

Hypallagma". Dieses Bedenken würde ich nicht teilen, da hier meines Erachtens

nur eine Kombination der Sachhaftung mit der allgemeinen Vermögenshaftung

vorläge und zu diesem Vorgang in allen Rechtsgebieten eine gleiche Neigung

besteht, indem die Gläubiger ihrß Befugnisse zu vermehren trachten. Indessen

muß Mitteis' umsichtiger Zweifel uns zu denken geben ; auch sind meine seiner-

zeitigen allzu abstrakten Erörterungen einer „allgemeinen Äpfi^tg- Klausel" von

Raape 62 Z. 1 insofern mit Grund angefochten worden, als uns eine solche

wirklich in Hy^othekenbestellungen der Papyri höchstens gelegentlich begegnet

(vgl. Raape 63—73); denn die in Straßb. 52, 11; Flor. 1,9 auftretende beschränkt

sich in Wahrheit auf das Einstehen für den Fall des xtvdvvog, wie schon Mit-

teis, Gdz. 145 betont. Und so erscheint mir das Befremden, das Mitteis über

unseren Passus äußert, sehr gerechtfertigt ; er wird doch eher nur eine bestimmte

enge Beziehung haben ! Mitteis selbst dachte skeptisch an eine solche auf das

melitov. Ich möchte einstweilen eine andere vorschlagen, die m. E. durch den

Zusammenhang besonders nahe gelegt wird, obwohl die Fassung sie nicht so

schnell erraten läßt. Aber ungeschickt ist diese doch auf alle Fälle. Es ist

nicht unmöglich, daß gleich den vorausgehenden mehr oder weniger stark ent-

stellten Wendungen auch die Erlaubnis zur Exekution nur mit der Gewähr-

leistung befaßt ist und daher nur die in der Urkunde ganz übergangene Buße

1) Raape beruft sich auf die Genügsamkeit des Gläubigers, der ifißaSsia androht und nicht

die „allgemeine" (d. h. Verraögens)exekution. Aber Raape selbst glaubt doch auch mit mir, daß

der Gläubiger das Letztere nur konnte, wenn er eine «pä^ts-Klausel zur Verfügung hatte. Ob

dies der Fall war, vergißt Raape zu fragen. Oxy. 485 überliefert uns den ganzen wesentlichen

Inhalt der Pfandurkunde; darin war persönliche Haftung für Flucht und Tod der Pfandsklavin

vorgesehen (Z. 25 f.), aber offenbar nichts auch nur für andere Fälle der Gefahr. Oxy. 1118 ist

ein Bruchstück, aus dem für die Frage nichts erhellt. Flor. 86 referiert über den Inhalt der 5

Urkunden, ohne eine 7r(iä|is-Klausel zu erwähnen. Doch hätte sie selbst in den vier avyygcccpui,

die der Gläubiger zur ifißadsia benutzen will, gestanden — entgegen aller Wahrscheinlichkeit, vgl.

Mitteis, Gdz. 144 f. — , was soll daraus folgen ? Gesetzt, der Gläubiger durfte späterhin einen Zu-

schuß verlangen, so konnte sehr wohl der Vorbehalt hinreichen, den er für alle Rechte ohnedies

Z. 27 ff. erhebt. In der Regel kam es praktisch gar nicht zy diesem Verlangen, da das Pfand

meistens mehr wert war als die Pfandforderung. — Übrigens darf man für die Romerzeit wohl

anläßlich Flor. 86 sagen daß die persönliche Haftung durch die Annahme der Hypothek beseitigt

war (Mitteis, Gdz. 145); aber nicht, daß der Gläubiger die Hypothek eigens vermied, wenn er ein

Exekutionsrecht haben wollte, wie Raape S. 93 folgert. Denn unvereinbar für vertragmäßige Fest-

legung sind beide ganz gewiß nicht gewesen, sonst wären die Aufstellungen Raapes selbst S. 67 ff.

unhaltbar.
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wegen mangelhafter Gewährleistang unter Vollstreckung stellen will.

Beweisen läßt sich das leider nicht, obwohl die etwas deutlichere Analogie von

Oxy. 270,47 dafür spricht; wüßten wir es sicher, so wären abermals interessante

Schlüsse auf das , was sich im Rechte der ßsßaicoöLg des 2. Jahrhunderts schon

von selbst verstand, möglich.

Z. 25 Anf. stehen Spuren, von denen Wilcken das Schluß-g für sicher er-

klärt, während er das ganze als Zrororfl&Lg deuten möchte. „Diese Schreibung

ist zwar selten, bei Wessely, Karanis 149 einmal in vulgärer Form Urorotj&c,

aber auch Urod^orirLg kommt manchmal vor". Da diese Lesung noch am besten

haltbar ist, wurde im Text die darauf gebaute Vermutung Wilckens aufgenommen,

die hier den Stotoetis als Subscriptor einführt.

Z. 25 Ende. Wilckens Lesung älkuv ist in der Tat zweifelsfrei. Hierzu

bemerkt "Wilcken weiter: „Nach der Regel müßte man natürlich Toi) ö'älkov

erwarten, aber in BGU. 350, 18 fehlt das ös an derselben Stelle : Tijg äkXr/g. Zur

Verwendung von «AAo? vgl. außerdem BGU 153,29; 538,26. Je nachdem auf

uXXov ein weiterer Name eines vTioyQacpevg folgt oder etwa idta ygäfiiiata wie in

BGU. 538, 26, ist vTtoygacpslg oder vnoyQa(p£vg zu schreiben".

Steuerwesen.

No. 8. Kopfsteuerquittungen. Arsinoe.

Vermutlich 179—182 n. Chr. — Lichtdrucktafel II.

Inv. No. 23. 9cm hoch, ca. 20cm. breit. Starkausgeschriebene Hand, von der

alles in einem Zuge abgeschrieben sein dürfte. Oben und unten kein Rand.

Rückseite leer.

Sothas zahlt an Kopfsteuer im Viertel von Moeris in Arsinoe für das 20.,

21. und 22. Jahr je 20 Drachmen und für das 23. Jahr die erste Rate mit 12

Drachmen. Sothas gehört also zu den griechisch-ägyptischen Metropoliten, dem
]\Iittelstande der Hauptstadt, während die Ägypter die doppelte Taxe und die

Privilegierten nichts zu zahlen haben (Wilcken, Gdz. 189 u. Ang.).

Schon mit Rücksicht auf die Zeit der meisten übrigen Stücke der Samm-
lung ist an die Regentenjahre des Antoninus und Commodus bezw. seit 180 des

letzteren allein zu denken. Sie liefern übrigens gerade für das Moerisquartier

bisher die sonstigen datierbaren Laographiaquittungen, s. Anm. zu Z. 2.

Spalte I Zeilenschlüsse. Z. 6 ]o^ = M\oi]{QEa)g).

Spalte II

1 y.al X {exovg) M£6o{Qr}) icu(?) äQi{'d'^i^6e(og) "Enelq) Uatäg 'AXxC^{ov) to(y) 2^(0t{ä)

2 iir,(TQbg) 'HQaxk[o{vTog)] {v:16q) Xcco{yQaq)iag) shoGtov (hovg) Mor]{QSC3g)

o {dQttj(^^Kg) SIX06L {yivovraL) x JiQ06Ö{iayQa(p6iihva) ;f(aA3fov) 6{ßokovg) dexa

\
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4 xkI xa (hovg) 'EitEitp ta aQi{%'^r^6E(0(s) navvt 6ß{oC(og) {vjcsq) Xaoy{Qa(pCag)

5 TCQGJtov xal elxoGtov (erovs) Moi^(qecos)

6 (dQaxfiäg) dexa dvo {ylvovxai) iß nQ06d{i.a'yQa(p6^Eva) x{cclüov) 6{ßoXovs) £%,

7 xal Ms0o{Qr}) s^ayo{^sv(ov) a aQi{9-(i'rlö£(Dg) Meöo{Qif) 6/io(fcCJg) (dgaxiiotg) oxtoj

{yCvovxai) rj

8 7tQ06d(iayQag}6^£va) x(aXxov) 6(ßoXovg) xicSöaQttg

Spalte III

1 xal xy (hovg) 0aä(p(i) y ccQLi&^TJßsc^g) ©ad- 2JajTräg ^Alxi^{y o)

2 To(i3) 2Jcor(ß) ^r]{tQbg) 'HQaxXo{vrog) {vv:£q) kao{yQa(pCag) xß (hovg) Moij{QS(og)

3 (dgaxfJiäg) el'xoöi {yi'vovrai) x JiQo6d{iayQaq)6^£va) ^^(aAxov) ö{ßoXovg) dexa,

4 xcci xd (hovg) 'AÖQiccvov id aQLi&ßriöEcog) A&vq Uwräg

5 AlxCpio{v) to{v) 2Jcor(&) fiij^xQog) 'HQaxX(pvxog) (vtieq) kao{yQacpiag) xy (Exovg)

6 Morj(oEcog) (ßQccxfiäg) dixcc 8vo (ylvovxui) iß 7CQo6d(iayQag)6fiEva) %(aAxot))

ö{ßolovg) E%.

Die Art der Abkürzungen s. in der Lichtdrucktafel.
|

II 1 x« , das cc unsicher. 'AIy.c-

(i{ov) ro{v) hier und sonst von Wilcken gelesen. | 4 Ilavvi Wilcken.
|

7 6(io{iaig) (Sgccxficis)

"Wilcken.
|

II 2. 4; III 2. 5 {inlg) lcio(yQa(pLccg) ist wohl dasselbe Zeichen, das Grenfell - Hunt

z. P. Fay. 50, 5 (s. Siglenverzeichnis) erwähnen.
|

II 3. 6 ; III 3. 6 Spatium vor ngoaSQ.

Anmerkungen.

Z. 1 ccQid'ii'rjöEag bedeutet die Verrechnung in der Buchung des Steuerer-

hebers. Vgl. Wilcken, Ostr. 1,814; Arch. 1,141; GrenfeU-Hunt, P. Fay. S. 162,7;

Preisigke Girowesen 64 iF. und zu P. gr. Wiss. Ges. 22. Eigentlich würde die

Angabe in den an den Steuerzahler herausgegebenen Quittungen darauf schließen

lassen, daß sie ihn etwas angeht, etwa die Fälligkeit der Steuer betrifft. Aber

dies ist ausgeschlossen. Die „Verrechnung" erfolgt im regelmäßigen Verlauf immer

jeweils für den unmittelbar vorangehenden Monat und nur wenn die Zahlung am

Ende eines Monats geschieht, noch für diesen selbst, z. B. 30. Epeiph für Epeiph

(Fay. 50 a. 182), 30. Mecheir für Mecheir (Berl. P. 7332 bei Wilcken, Ostr. 1,815

N. 1), Schalttage nach Mesore für Mesore (Fay. 279 = P. gr. Wiss. Ges. 23, a.

182). Dieser Gebrauch läßt folgern, daß die Abrechnung für jeden Monat vor

dem Ende des nächsten abgeschlossen wird. Wenn in der Kamel steuerquittung

12 und den zugehörigen Berliner Papyri die Verrechnung für die zwei vorauf-

gehenden Monate erfolgt, so bedeutet das, daß für diese gemeinsam abgerechnet

wird; ein Zeugnis dafür ist z. B. der Bericht der jtQc'cxxoQEg aQyuQtxäv von He-

phaistias an den Strategen a. 186, 'P. Fay. 41, I 7. Daß solche Interna der

Kassenführung nun in den Quittungen miterscheinen, ist nicht unerklärlich. Die

Angabe der Folioseite und ErheberroUe ist auch in den modernen Steuerempfang-

scheinen üblich und zur nachträglichen Kontrolle der Richtigkeit am Platz.

Außerdem ist der Text wahrscheinlich einfach identisch mit dem Eintrag im
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Buch der Praktorie, ebenso wie die Ausfertigungen der Bankdiagraphai sich

strenge an die Form der Bankbüchereinträge halten.

Z. 2. Vom a^q>odov Mo'^gecos in Arsinoe stammen die weiteren Kopfsteuer-

quittungen Fay. Descr. 354 (2. Jh.) und 279 = P. gr. Wiss. Ges. 23 a. 182, so-

wie Lond. II 170 S. 69 a. 175 i); P. Rylands II Descr. 363 a. 165; 364 a. 171.

Hauslisten aus diesem Quartier in Teb. 321,8 a. 147; Ryl. II 111 a (ca. 161);

Teb. 322,9 cf. 27 a. 189. Vgl. noch z.B. BGU. 1071, 4 (3. Jh.). Über den

Namen s. Wilcken, Zschr. f. Erdk. 22, zit. in Gott. Gel. Anz. 1894 II 748 zu

Lond. I S. 208/9, 7.

Die Zahlungen finden folgendermaßen statt, wozu man die aus derselben

Zeit und vom selben Quartier stammenden Zahlungen des Pap. Lond. II No. 170

S. 69 und des P. Fay. 279 = P. gr. Wiss. Ges. 23 vergleichen darf:
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schehen und sich verspäten, ohne daß wir vorläufig über die Folgen der Säumnis

unterrichtet wären , mindestens , solange noch keine zwangsweise Eintreibung

stattgefunden hat.

Anläßlich der 4. und 5. Zahlung haben wir festzustellen , daß Zahlungen

in den ersten fünf Monaten des Jahres in aller Regel Rückstände
vom verflossenen Jahr darstellen. So stammt aus den von Wilcken herausgege-

benen Ostraka über XaoyQacfiu aus Svene - Elephantine (Ostr. I 230 f.) keine

einzige sichere Quittung über die laufende Jahressteuer aus den Monaten Thot

bis Tybi: vielmehr enthalten Rückstände Ostr. 33, 47, 73, 114, 118, 119, 125,

128-130, 176, 183, 191. 201, 223, 290, wohl auch 234 Z. 8/9 (23. Dez. 157, nicht

158). Danach wird wohl, dem Anschein entgegen, in 117 Z. 5. "A^vq y, falls

von Sayce richtig gelesen, nicht auf das in Z. 3/4 erwähnte 5. Jahr , sondern

auf das 6. (a. 121) zu beziehen sein. Sogar aus dem Mecheir sind nur Rück-

ständezahlungen sicher (85. 115. 220). In 86, 4 ist das (laufende) 16. Jahr nur

ergänzt; freilich mit einiger Wahrscheinlichkeit, da derselbe Mann in 116. 123.

140 jeweils die erste Rate schon im Pachon oder Payni für das laufende Jahr

I

zahlt.

Die Wilckenschen Ostraka von Theben haben als frühestes Datum der

Zahlungen zum laufenden Jahr den 10. Mecheir (1365, 11 v. Chr.) und öfter den

Mecheir in den Jahren 9 v. Chr., 67—75 und 130—138 n. Chr. Aus den früheren

Monaten sind Rückstandszablungen bezeugt in 436, 472, wohl auch 367 (richtig

ergänzt). In 434. 1283—1285 handelt es sich gewiß um andere Steuern, vgl.

Wilcken I 237. Wahre Ausnahmen wären 450 mit dem 5. Phaophi (a. 78) und

463 mit dem 3. Phaophi (a. 84). Und nur eine ebensolche Ausnahme weisen die

von Milne, Archiv 6, 126 zusammengestellten Ostraka von Denderah auf, 52 mit

dem 28. Phaophi. Es läßt sich wohl fragen, ob in diesen 3 Fällen nicht q)u statt

qu. also Phamenot verlesen ist? Und etwa auch in einem vierten ebenso auf-

fallenden Stück, P. Fay. 51 (a. 186) Z. 3 0ccä[(pi) xy'} Natürlich sind Aus-

nahmen ja durchaus möglich. Für das 10. Jahr des Tiberius scheint eine solche

. in P. Teb. II 348 Z. 9 XoC{ax) ly vorzuliegen.

I

Wir dürfen aber wohl folgern, daß vor Mecheir die Kopfsteuer nicht fällig

' ist. Hübsch bestätigt sich dies in Oxy. 289 (65 bis 83 n. Chr.). Thoonis zahlt

die ganzen Jahre lang für XaoyQucfta jährlich 12 Drachmen, meist in zwei Raten

von 8 und 4 Drachmen, aber niemals vor Mecheir, meist später. Im Thot und

Phaophi zahlt er andere Steuern, aber nicht die Kopfsteuer.

No. 9. Sitologenquittung. Herakleia.

23. Mai 201 ii. Chr.

Inv. Nr. 15. 22 cm. hoch, 9 cm breit. Untere größere Hälfte leer.

Die Quittung ist von einem Kastor ausgestellt, welcher für die Sitologen-

gesellschaft Archonas Sohn des Sotas und Grenossen, Sitologen des Dorfes Hera-

Abhandlungen d.K. Ges. d. Wiss. zu Göttingeii. riiil.-Iiist. Kl. N. F. Band lö,,. '

Ii
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kleia, zeichnet. Ebenso nennt sich schlechtweg Kastor der Unterschreibende in

BG-U. 218 a. 196/7 und 61 col. I, 28. Mai 200; in diesen beiden Urkunden heißen

die Sitologen aber KäetaQ "Hgavog xal ixhoxoi. Ist es doch derselbe Kastor noch

im Jahre 201 ? Die Handschrift ist nicht besonders individuell, aber nachdem es mir

vergönnt war, die drei Stücke in Berlin, gemeinschaftlich mit Schubart zusammen-

zuhalten, blieb uns beiden kaum ein Zweifel, daß es stets dieselbe Hand ist. Da
ferner der Kastor der Berliner Stücke sich kaum ohne Vaternamen unterschrieben"

haben wird, wenn er nicht mit dem Hauptbeamten Kdörcog "Hoavog identisch war,

so scheint er vom Sitologen der Jahre 5 (BGU. 218) und 8 (BGU. 61 I) im fol-

genden 9. Jahr zum ^ätoxo? oder gar zum bloßen aber quittungsberechtigten und

wohl geschäftsführenden Angestellten herabgesunken zu sein, was für den Betrof-

fenen vielleicht gar nicht so unangenehm war. Auifällig wäre das nicht. Preisigke

(Girowesen 48) hat ja aus BGU. 621 (175 n. Chr.): öLtoXöyoi.g KaQavL8o{q) ytvy]-

fiarog 0^ hovg, also aus der „Benennung nach dem Etatjahr" angenommen, daß

dieses liturgisch gewordene Amt wie alle Liturgien in der Regel nur ein Jahr

dauerte. Und andererseits legte man sichtlich auf Wiederkehr derselben Per-

sonen Wert. KdörcjQ "Hgcjvog und G-enossen sind im 5. und 8. Jahr, 'jQxaväg

Zärov und G-enossen im 9. und 12. Jahr (Amh. 120) Sitologen.

Die Handschriftenvergleichung erzielte noch eine andere Tatsache. Prei-

sigke G-irow. 56 f. — wiederum der einzige Forscher, der sich mit diesen Dingen

nahe beschäftigt hat — hält das öeöijiisiwfiaL oder ^uensTQtjiica für den „Sichtver-

merk", wodurch der „Sitologe die Verantwortung für die Richtigkeit übernimmt".

Und dementsprechend glaubt er (S. 175 N. 1), daß Kastors Unterschrift in BGU.
61 I von 2. Hand sein müsse. Nach dem Original dürfte dies abzulehnen sein.

Ferner hat gerade bei dem Basler Stück Wilcken Bedenken gehegt, ob nicht

Z. 13 von 2. Hand sei, weil die Schrift gegen den Schluß der Zeile enger und

feiner wird, auch eben hier Kastor im Text nicht genannt ist. Indessen hat

sich ergeben, daß sämtliche drei Papyri mit größter Wahrscheinlichkeit von An-

fang bi.s zu Ende der gleichen Hand gehören. In BGU. 61 I hat sich der gute

Kastor ebenfalls bemüht, auf der Zeile 14 mit seiner Unterschrift fertig zu

werden und dort ebenso gedrängt geschrieben wie in 9 , schließlich gelang es

ihm aber nicht, worauf er in Z. 15 seine Schrift wieder gemütlich breit macht.

Solche sparsame Federfuchser-Gewohnheiten blühen auch heute in manchen Schreib-

stuben : mag Platz soviel immer da sein, man fängt nicht gern eine neue Zeile an.

Dadurch erwächst offenbar der Theorie des „Sichtvermerks", wonach das

Gsörj^sico^ccL usf. die Übernahme „der Verantwortung für die Richtigkeit" l)e-

deutet, ein neues Hindernis. Preisigke selbst hat schon gesehen, wie schwierig

es füj" ihn zu erklären ist, daß „viele Speicherquittungen des Sichtvermerks ent-

behren". „Es ist nicht anzunehmen, daß diese Urkunden bloße Entwürfe dar-

stellen, die wegen mangelnder Vollziehung noch keine G-ültigkeit besitzen ; da

die Sitologenfirma stets im Körper der Bescheinigung namhaft gemacht ist, wird

man gelegentlich auch unvollzogene Bescheinigungen als gültig angesehen haben"

(S. 57). Der Ausweg scheint mir in dieser Weise nicht gangbar. Ich glaube

ll
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aber mit Preisigke auch bei diesen Urkunden (vgl. oben zu 4) in beträchtlicher

Übereinstimmung zu sein, abermals mit Ausnahme des allerdings grundlegenden

verbreiteten Vorurteils , daß die von wem immer hergestellte Handschrift eine

Urkunde machen könne , so daß der Vorstand hier nur eine Art akzessorischer

Haftungserklärung abgeben würde. Von einer solchen könnte man sich freilich

einen Dispens denken; die Urkunde wäre unbedenklich doch als „vollzogen" =
errichtet anzusehen, aber wen verbände sie ? In der Tat besagt nun eine derartige

amtliche Quittungsunterschrift überhaupt nicht, der Aussteller habe den Inhalt
„gesehen'' oder kontrolliert, er übernehme eine Haftung dafür oder dgl. Sondern

iie^etQfjiiccL wiederholt das Stichwort der Urkunde genau wie neTtQaxu oder s'xco

in den Privaturkunden , und zeigt damit an , daß die Unterschrift das gleiche

Verhältnis zum Text hat, wie die sonstige vTtoygacpij. Etwas anders steht es

vielleicht mit dem Worte 6s6r][.isicoiiai , falls es eigentlich die Beglaubigung der

Ausfertigung, der Echtheit der Urkunde bedeutet. Aber es ist bezeichnend,

daß ein praktischer Unterschied in der Verwendving des einen oder andern Wortes

nicht auffällt. Was also die Unterschrift sonst ausmacht, das wird sie auch hier

sein: eine kurze eigene Erklärung (vgl. Mitteis, R. Priv. R. 305), durch die sich

der Aussteller als Aussteller der ganzen Urkunde bekennt. Hinsichtlich der Be-

weiskraft erhält dadurch die allographische Urkunde denjenigen Grad von Glaub-

würdigkeit, der durch die Eigenhändigkeit je nach Umständen erzielt werden

kann. Ist das Vorstehende richtig, so haben wir es jedenfalls stets nur mit dem
A-ussteller der ganzen Quittung zu tun, der manchmal die Unterschrift beifügt,

manchmal nicht ; er ist der geschäftsführende Teilnehmer der Societas (oder

mehrere solche ; zwei in BGU. 716) , oder der sonstige Quittungsberechtigte.

Ferner ergibt sich , daß die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der Unterschrift

bier nach keinen anderen Grundsätzen zu beurteilen sein dürfte, als den sonstigen,

uns freilich noch wenig bekannten, nur daß für amtliche Scheine noch besondere

iRücksichten mitgewirkt haben müssen. Wie bei den Bankmemoranden (oben S.

J29) ist es auch hier kaum denkbar, daß die bloße Nennung der „Sitologenfirma" ^)

hingereicht hätte, um das von einem beliebigen und zwar gar nicht genannten

Schreiber hergestellte nicht unterfertigte Blatt (oder Ostrakon) mit der Beweis-

fähigkeit für Echtheit und Wahrheit auszurüsten, die der öffentlichen Ur-

kunde zukommt (Jörs, Z. Sav.-S. 34, 152). Dagegen sind auch solche Scheine

gewiß „vollzogen" und etwa den privaten nicht als eigenhändig erkennbaren

Chirographa gleichwertig. Im Übrigen wird mitgespielt haben, worauf Preisigke
mich aufmerksam macht, ob „UnterStempelung oder Untersiegelung (vgl. die

1) Einstweilen darf dieser Ausdruck nur mit allem Vorbehalt gebraucht werden. Über-

haupt wäre eine neue gräzistische Untersuchung der fistoxoi, anschließend au die letzten handels-

rechtlichen Geschichtsstudien — zuletzt Silberschmidt, Beteiligung und Teilhaberschaft 1915 —
'recht wünschenswert. Die (istoxot, sind wohl eher nur stille Teilhaber, und dalier ist, wenn ein

namentlich genannter Hauptteilhaber mit Genossen auftritt und kein anderer fertigt, wohl in der-

Eegel er als der Schreiber aufzufassen, so daß es nicht befremdet, wenn seine Unterschrift fehlt

7*
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Torzollquittungen) stattfand" und ferner m. E. ob die Quittungsberechtigten und

ihre eigenbändige Schrift dem Publikum genügend bekannt waren; und die Vor-

sicht wird dabei sicher noch öfter als unbedingt nötig die Unterschrift veranlaßt

haben, wie in unseren Stücken, und zumal, wenn der vom Amtsinhaber verschie-

dene Aussteller sich im Text nicht nennt wie in Bas. 9. Indessen sind die nä-

heren Voraussetzungen noch nicht erforscht und hier nicht verfolgbar. Ein

Minimum ist aber schon daraus ersichtlich, daß ein gewöhnlicher privater Schreib-

gehilfe nach Ausweis aller Urkunden durch seine Hand die der Partei nur zu

ersetzen vermag, indem er seinen Namen und das Vertretungsverhältnis angibt.

Unsere Quittung unterscheidet sich unvorteilhaft von dem Großteil der

verwandten, indem sie den Grrund der Zahlung verschweigt. Er läßt sich aber

nach äußerlichen Anhaltspunkten erraten. Denn in sämtlichen angeführten Pa-

rallelurkunden aus Herakleia: BGU. 61 I; 218; und in Amh. II 120, wo vermutlich

dieselbe Person Sayad-rig 'AQnayä^uv (s. Anm.) ebenfalls 7 Artaben {^hgco drj^oöCa

i,v6Tü) zahlt, ebenso in Lond. II 217 p. 93 a. 213 handelt es sich um die Kle-

ruchen Steuer. Über das Wesen dieser Abgabe wissen wir noch immer nicht

völlig Bescheid. Entgegen den Annahmen sowohl von Grenfell - Hunt als von i

Preisigke Girow. 103 flp. dürfte die Hauptsache durch Rostowzew, Kolonat, 155 f.
'

festgestellt sein. Die Kleruchen des Dorfes bilden noch in der Römerzeit gleich

den Katöken und den Bauern der Königsdomänen eine Einheit zu fiskalischem
l

Zweck und vielleicht nur zu diesem, indem die Gesamtheit für die Abgaben der

Genossen haftet. Auch betreffs der Formeln der Quittungen über Kleruchen-

steuern dürfte Rostowzew, Kol. 89. 155. 404 (zustimmend Wilcken , Gdz. 216

N. 6) richtig gesehen haben. Ob Siä xkrjQOvxcov oder vtisq ich^gov^cov gezahlt ist,

läuft, wie das Wechseln, vgl. Lond. II S. 93 Z. 12 (Herakleia) beweist, letzten
Endes auf dasselbe hinaus und bedeutet , daß die Zahlungen auf Rechnung der

Gesamtsteuersumme erfolgen, für die die Gesamtheit der Kleruchen haftet.

In 9 ist mit did nur der Zahler Pabös eingeführt, der auf Rechnung der

(oder des?) Segathis zumißt.

"Erovg & Aovxioi' 2Jejtti^iov

UfoviJQOv Evöeßovg TleQxCvay.os

xal M\ccq]xov A[v]qijXCov ^Avtavivov

Ev6eß{ovg 2Jsß)[a]6Tß)y nal IlovTtUov [2Je7i]ri{ii[ov\

ö rha Ka(6a[Qo]g Z![e]ßa6Tov Agxoväg

4 Anfang Pap. Eiasß . arüy Wilcken bemerkte, daß nicht EvoEßovs, sondern Eva^ßovg

Ziß^räv gemeint sein müsse, da die Endung auf v auszugehen scheint und Sißaat&v nicht fehlen

darf. Er dachte an eine starke Verschleifung, wo das einzelne kaum festzustellen wäre. Dadurch

aufmerksam gemacht, glaube ich wie bemerkt, lesen zu sollen indem ich Haplographie annehme.
|

5 'A^x^v&s Wilcken. Die Lesung wird durch P. Amh. li'O (s. o.) 'Aqx&vus Zmxov v.a.\ (litoxoi v.xl.

bestätigt.
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2^(öt[oJi> xa[l] (iSTqx{oi) 6izoX{öyoi) xäfirjs

STIL TTJg Xt] TOÜ na^COV fU^VOg

Toi) sve6totog & (ßrovg) äicb yert]-

10 [latos Tov aurov frous £ig

2Jf}'ä&i(yy 'Ä{Q)7Caydd^ov diä Ilaßötos

nvQov agräßag S'xxä y{LVOvtai) [tcvqov ccQxdßai) ^

KäerojQ ^£[isrQ[Yi\ue xad'as TiQÖxixat.

9 1. ivsat&rog,
\

11 1. Uaßätog beide Schreibungen im Pap. durch Wilcken festgestellt.

13 Pap. vielleicht xa'S'ös.

Anmerkung.

Z. 11. Offenbar dieselbe Usyäd-ig verzeichnet Wessely Denkschr. Wiener

"Ak. 47 S. 140: 2:£yä»Lg l4Q7tayd&ov toü 2:aTaß[ovTog SN. R. 130 a. 217. Aber

auch Z!ayced't}g 'Agitayad-ov in Amh, II 120 wird dieselbe Person bezeichnen. Der

Lautwandel IJeyä^ig = ^syd&rjg (so heißt eine Frau in BGU. 1036, 9 a. 108) =
Zuydd-rjg ist nach Auskünften von Agyptologen nicht auffallend. Zsyä&ig nun

ist ein Frauenname, wie zahlreiche Stellen beweisen und die Endung -tg anzeigt

(Grriffith, Dem. Ryl. Pap. S. 194 c). Und Kleruchensteuer zahlen auch Frauen.

Danach möchte man glauben, daß immer von derselben Frau die Rede ist, wäh-

rend Grenfell-Hunt, P. Amh. II Index, Zayud'tjg als Sohn des Harpagathes be-

zeichnen. Aber Unsicherheit besteht natürlich.

No. 10. Dammstenerquittungen. Soknopaiu Nesos.

9. Not. 166.

Inv. No. 19. 11 cm. hoch, 8V2 cm breit. Rechts und unten abgebrochen ,
doch

ist auch die zweite Quittung vollständig.

Dieses und das folgende Stück sind Quittungen der Geldsteuereinnehmer

des Dorfes Soknop. Nesos vom gleichen Tage über Dammsteuern, xcayiäxcov oder

Xco^axLxoi). Damit wurde in der Ptolemäerzeit eine auf dem Grundbesitz lastende,

nach dem Flächenmaß bestimmte Abgabe benannt. Über ihr geschichtliches Ver-

hältnis zur Fronarbeit besteht leider noch Unklarheit. Vgl. Wilcken, Ostr. 1
,
336

;

Smyly, P. Petrie III 109 S. 273; Lesquier, Institutions militaires des Lagides

217 ; Wilcken, Gdz. 331. In der Kaiserzeit finden wir unter demselben Namen

eine feste Steuer auf den Kopf der Steuerpflichtigen; der Satz ist nicht bloß in

Soknop. Nesos (s. außer Bas. 10 Lond. II S. 107 a. 160/1; III S. 54 f. a. 174),

sondern wie es scheint allgemein 6 Drachmen 4 Obolen (Wilcken, Ostr. 335;

Gdz. 337; Milne, Arch. 6,129). Es sind aber Zweifel durch mehrere Urkunden

erweckt worden , so schon durch BGU. 359 a. 180 bei Wücken, Ostr. 335, und
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neuestens durch mehrere Ostraka. In BGU. 359 werden für das Jahr 178/9 7

Drachmen 4 Obolen 2 Chalkoi berechnet, u. z. eben für Soknopaiu Nesos. In-

dessen hat dies durch die ausdrückliche Angabe in Lond. III No. 844, S. 55

(a. 174) geleitet, Kenyon z. d. Pap. m. E. richtig aufgeklärt: der Normalsatz

von 6 Dr. 4 Obolen ist vermehrt um den Zuschlag von 1 Drachmen 2 Chalkoi.

Dasselbe war schon durch BGrU. 391,8 a. 154 im Einzelnen bezeugt; in Lips.

72 (Theben) a. 134 ist der Gesamtbetrag daher ebenso aufzufassen. Unbedingt

als Rückschritt zu verwerfen ist schon hiernach die neue Vermutung der Hsg.

von Rylands Pap. II (1915) 194,3, daß in den 7 Dr. 4 Ob. 2 Ch. vielleicht das

ßaXavixöv mitenthalten sei. i

Was sich etwa bisher an Abweichungen aufFühren läßt, rechtfertigt ferner
|

auch keinesfalls die Behauptung, daß der Normalsatz in der zweiten Hälfte der

;

Regierung Trajans gesteigert worden sei. Dies meinte Milne, Theban Ostraca

S. 129 f. 1) betreffs des Bezirks Theben und P.M. Meyer, Gr. Texte, 1916, S. 154

hielt es in vorsichtiger Fassung für möglich , erklärt mir aber jetzt brieflich, I

nicht daran festzuhalten. Die angeführten Zeugnisse und unser Stück (a. 166)

würden in der Tat rücksichtlich des Faijüm den Gegenbeweis liefern, aber auch

für die Steuerdistrikte von Theben zeigt sich lediglich ein Schwanken in der

Höhe der Gesamtsumme , das auf die Veränderlichkeit der Zuschläge zurückzu-

führen ist. Die letzteren betragen nämlich nach ausdrücklicher Rechnung beim

Normalsteuersatze von 6 Dr. 4 Ob. in Meyer, Gr. Texte 36 a. 33 e'l {ößoXov)

(riiiKDßeUov) d. i. IV2 Obolen für den Stater = 6V4> = 2'/2 Obolen; in 35 a. 42

noch nicht 2 Obolen; 25 a. 68 3 Obolen, und in Theb. Ostr. 98 a. 111, wo nur

die Gesamtsumme (7 Dr.) steht, 2 Obolen. Danach ist es klar, daß die höheren

Summen in Lips. 69 a. 118 (7 Dr. 5 Ob.) und Theb. -Ostr. 100 a. 177 (7 Dr. 5

Ob. 2 Ch.) Zuschläge von 1 Dr. 1 Ob. und 1 Dr. 1 Ob. 2 Ch. enthalten, die dem

häufigsten, für Theben durch Lips. 72 a. 134 vertretenen Typus der Zuschläge

von 1 Dr. 2 Ch. sehr nahestehen. Als vom Gewöhnlichen abweichend könnten

nur noch, da die Lesung von Theb. Ostr. 81 nicht sicher ist, daselbst No. 36 a.

113 und No. 99 a. 116 in Betracht kommen. Im ersteren sind möglicherweise

Rückstände im Spiel; in No. 99 werden freilich für das 19. Jahr des Trajan 8

Dr. 2 Ob. 2 Ch. gezahlt, aber worauf die Zusammenfassung beruht, ist einst-

weilen nicht ersichtlich.

Die Verschiedenheit der Zuschläge wird teils auf einer Erhöhung beruhen,

teils stecken darin offenbar die öv^ßolucd, die in 10. 11 von den TiQoGdiayQacpöfieva

im engern Sinn getrennt erscheinen, indem sie sicherlich die Differenz von 1 Dr.

2 Ch., 1 Dr. 1 Ob. und 1 Dr. 1 Ob. 2 Ch. erklären. Noch könnte es sich aber

fragen, ob jene Erhöhung irgendwie mit dem Agio der BillonWährung ^) zu-

sammenhängt, was ich nicht zu entscheiden wage.

1) Da mir dieses Werk nicht zugänglich ist, hat mir P. M. Meyer in liebenswürdigster

Weise einen sachkundigen, die Ergebnisse leicht ersichtlich machenden Auszug verschafft.

2) Davon handelt nach Zitat der Hsg. Ryl. II 194,3 Milne, Annais of Archeol. and An-

thropol. VII, 64, mir nicht zugänglich.
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"Exovs sßdö(iov 'AvxavCvov /.al Ovr]Qo(v)

Töv xvgmv Zsßaez&v 'A&vq Ty

die'yQa{ipev) ötä ^loöxöqov xal fiEt{6xcov) iiQCix{rÖQG}v)

ccQy{vQtXG)v) xw,u(»yg) Zoxvo:i{aiOv) Ni]6ov naxvöig

5 Teösvoxxpecoq av^' (ov) "SIqov toü navs(pQl[{^fiscog)]

(iriT(Qbg) ®svcatvyx(EC3s) x^t'-^^K"^'^) ^•'^ ^^V*

xov hovg ö[Q]ax^c(g e^ {xargäßolov) / {ÖQaxiLai) c (xsxQcoßoXov)

xal xä 7CQ066(iccyQU(p6^8va) 6[vfi]ßok{Lxa).

^Exovg Eßd[6](iov HvxcovCvov xal OvrjQOv

10 xäv xvQLCJv 2Jcßa6xä)v 'A&vq Ty

öisyQtt^tpsv) öuc zIlo6xöqov xal iisx(6xg}v)

7iQax(xÖQCov) äQy{i^Qixäv) xa^^rjg) 2]oxvo7t{aCov) Ni]6ov l4yxG){(pig)

[n]avs(pQs{fi(i£ag) xov 'Ayx(ö{<p£cog) 7CQ£6ß{vxBQ0v) fii]T(Qbg) @a6r]xo{g)

X(o([idx(ov) xov TCSfiTCxov exovg dQtt(xficcg) e^ (xexQaßoXov)

15
I [ÖQuxficcl) ^ (x£XQG)ßoXov) xcil xcc %Q06d{LayQa(p6^ava) 6v^ßok{Lxd).

6 Xtana^ 11 14 xä , xcafiärav aufgelöst nach Nr. 11 Z. 3.

Anmerkung.
Z. 5. äv&' ov ist mit Wilcken und Viereck (in Wesselj-s Stud. Pal. 13,

913, S. 4 f.) als ungefähr gleichbedeutend mit 6 xat aufzufassen. Der Vater

ies naxvöig heißt also Taöavovfpig äviP ov ~^Qog.

No. 11. Dammsteuerquittung. — Soknopaiu Nesos.

9. Not. 166.

!nv. No. 20. 11 cm. hoch, ca. 9 cm. breit. Oben und unten großer freier Raum.

Die Quittung ist vom gleichen Tag und vermutlich von derselben Hand wie 10

;

jedenfalls unbedenklich auf 166 zu datieren. S. die Erläuterung zu 10.

5 {exovg) Ad-VQ Ty. I^xoxor^xig Uaxvesag

xov Uaxvöscag fiijx^Qog) Uxoxo'^XLog

Xandxav xov xafixxov exovg

ÖQUxiiäg ei, (xexgäßoXov) / [ÖQccxnal) c, {xexQcoßokov) xal xä nQo{6)d(tayQa-

cpöflava)

6vfißoX{txd).
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No. 12. Kamelstenerqnittung. — Soknopaiu Nesos.

38. August 167 n. Chr.

Tnv. No. 21. 10^2 cm. hoch, I2V2 cm. breit. (Ausmaße wie BaU. 461). Allseits

freier Rand, unten großer Raum leer,

Satabüs der Altere zahlt an Kamelsteuer auf Rechnung der Monate Pachon

und Payni am letzten Tag des Jahres 40 Drachmen, dazu 272 Drachmen Zu-

schlag und vermutlich 1^2 Obolen Quittungssteuer. Wie 9, reiht sich 13 an

Berliner Stücke an, diesmal sogar solche vom gleichen Tag: BGU. 461. 521. 770.

Nachdem Wilcken unsere Z. 5 gefördert hatte, ist es durch die Vergleichung

der offenbar identischen Handschriften möglich geworden, den vollen Text der sämt-

lichen Stücke endlich mit annähernder Sicherheit herzustellen. Herr Prof. P.

Viereck hatte schließlich die Freundlichkeit, den Wortlaut der drei Berliner

Urkunden an den Originalen zu revidieren und verbesserte dabei die Schreibungen

verschiedentlich gegenüber der ersten Ausgabe.

'Exovg t,' \4vxGJvCvov x{aX) OvifiQ\o\v xüv xvQtav Usßccörav

^AQiiavitt'üäv Mriöix&v UaQ&iXöbv Meyiörcov

Me6o{Qi)) s7iayo{nevGii) e agi^fiitösas) Uaxav Ilavvt d\i]£yQa{ilf6v) üaraßovi

7iQaoß(vTSQog) Zrotoritscog rEXsei^ccTGJv) xc(^i'jX{cov) Z!oxvo7t{aiov) Niqöov

5 t, {ixovg) {ÖQaxtiä??) XEööaQccxovxa {yCvovxai) (ÖQaxiKxl) fi ji{Q06dLayQa(p6^6va]

ß {xQKoßoXov) 6{v^ßohxa) (ößolbg rjfiixoßehov).

l"Etovg die ersten 2 Buchstaben breit, über dem t ein Bogen, anscheinend ohne Sinn

Icli glaube aber, daß der Schreiber wie z. B. in Flor. 22 Tafel 6 oder in Lond. II 146 a plate 7E

einen Doppelbogen des E beabsichtigt,; vgl. auch Lond. II 170 plate 71 Z. 6 den Bogen vor dem

31^061 u. a. — 'AvTüiVLvov „mit Verschleifung geschrieben, also besser ohne Klammern" Wilcken

I
3 ciQt.^ Wilcken. I 5 J S W^ilcken. Dahinter ein Punkt, der nach Wilcken „vielleicht Res1

von S = {SQaxfi) ist". Das stimmt mit BGÜ. 521,5, wo die Sigle nach t (fVöug) ebenfalls sehi

klein ausgefallen ist. Schluß ebenfalls von Wilcken gelesen , der aber am Ende (J~= V> ^^bol«

annahm.

BGU. 461 (P. 7272).

"Exovg t,'
^ 4vx(ovCvov xai OvrJQOv xä\v xvQi]cov EtßaGxCbv

'AgfisvLaxav AlriSixäv JTa^O'iXwfv] Meyiöxcjv

MeG[o(g))) e7ta]yo(^äv(x)v) e äQc&{[iy66cog) naica[v na]vvi öie{yQaip£v) JJxoxofixu

7tQ£0[ß{vteQog)] 2Jxoxo}]X£co[g] xsX86(^dxcov) xa[irl{X(Dv) [Z!ox]vo7i{aLOv) Nr]6o{v]

i; (fToi'g) [ÖQU^iiccg) exaxbv

5
,

(yivovxm) (dga^uccl) Q 7c{Q06dcayQaq)6(isva) c {ößokbg ^^iiaßikiov) 6{v{ißohxä]

(ößokbg i)(iLG)ßäXLOv).

3 ccQi^ statt @ä)Q; ebenso in den anderen Stücken.
| 5 in der Ausgabe richtig abgezeichnet

Die beiden Obolenzeichen sind völlig identisch , und es kann nicht angenommen werden, daß dei

Strich, den ich als Anstrich dazu fasse, im zweiten Falle vielmehr nur den Abbreviaturstrich zun

6 bilde. Die Symbolika betragen also l'/«, nicht V2 Obolen.
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BGU. 521 (P. 7273)

["ETo]vg i;' !4^rcoi^iVoi> xal Ornjlgov] r&v xvqlov Zeßaöxav

^A\QlieviaxG>v MrjÖLXüv nu[Q^t.]xäv MeyLGrav

[M£6]o{Qi]) bTiayon{ivGiv) e dgi^dirjöeag) Ilaxcov n[avv]L duyQ{ai)£) ütotoriTis

[vsä]rXEQog)? ^^roTOi^TCog r£[k66(jiccta)v)] xa/iij'Afoi/) i:oxvo7t{aiov)

5 [N^öov g (hovg) (dQuxuäg) spevijxovra {yCvovzai) {dQaxiial) i\ ^{goöäiayQacfö-

iiEva) £ {xtrgäßoXov) 6(v^ßoXtxä) {ößolbg ri^iaßiXiov).

3 inayo s Der Strich über o und s bedeutet ft und zugleich den Strich über der Zahl.

Vi6r6ck

BGU. 770 (P. 8232).

.

"Exovg 5' [' vxavCvov xci] Ovr]gov x&v xvg(o3[v Zeßaöxäv]

'Agfi£VLa[xc)v M]ijöix&v na[g]d^t.xäv M[£]y(6x[cov]

Mseiogii) exay[o{fi£vc}v) e] dgid-{^ri6£(x}g) na[xca]v Uavvc [ö]i[ä{ygaxlj£) Mv6-]

irrjg 2^roxot]X£(og x£X[£6{ii(iX(ov)] xa[iijX{cov) Eoxvo7t{aCov) N[ti\6ov t, {ixovg)]

5 {dgaxitäg) eI'xoöl {yLvovxai) (dgaxfial) x Ji{go6dLaygaq)6(i£Vtt) cc {ößolog ijfiimßt-

Xlov) 6{v{ißoXixa) [ößoXbg rj^icoßdXiov).

5 (yivoinai) mit demselben Zeichen wie in den anderen Urk. (Viereck). Am Schluß der

Zeile ist vom 1 */, Obolenzeichen Anfangs- und Endstrich erhalten. Es ist also ohna Klammern zu

schreiben. (Viereckj.

Anmerkungen.
Am letzten Tag des Jahres 166/7 war demnach großer Zahltag in Sokno-

paiu Nesos für die Kamelsteuer oder vielleicht nur für die Familie des Stotoetis,

der der Vater sämtlicher Zahler gewesen sein und ihre Steuerschulden auf einmal

erledigt haben mag. Auch bei dieser Steuer herrscht über die Fälligkeit heute

noch Ungewißheit.

Die Tigo68iayg6iL£vu genannten Zuschläge machen überall genau Q^U °/o der

Steuersumme aus; nämlich berechnet nach dem Satze von I'/2 Obolen auf den

Stater (darüber Wilcken, Arch. 4, 147 ; P. M. Meyer, Gr. Texte 154). Daneben

erscheint hier wie öfter abgesondert die 6{viißoXLxä) oder 6{vfißoXixov) genannte

Gebühr (vgl. Wilcken, Ostr. 287. Arch. 3, 234. 239) , die ohne Rücksicht auf die

Höhe der Steuer hier IV2 Obolen ausmacht. Wie hoch das TcAte^a xanijXav,

die Besitzsteuer für Kamele , bemessen wurde , ist nach wie vor unklar. Vgl.

Hohlwein, L'Egypte romaine 288. Aus Grenf. II 52 a. 145 schien sich zu er-

geben, daß die Steuer für jedes Kamel im Monat 2 Drachmen ausmachte, da dort

20 Drachmen gezahlt sind und x£X£6^axog t xaixijXcov gelesen wurde. Das / fehlt

aber im Papyrus, wie Hunt bei Preisigke, Bericht.-Liste angibt.

No. 13. Bruchstück ans Katasterakten,

ca. 200 n. Chr.

Inv. No. 13 Rekto. 23 cm. hoch, 12 cm. breit. Das Verso s. unter No. 2J

Abhandlungen d.K. Ges. d. Wiss, zu Oöttineen. Phil.-hist. KI. N. F. Band 16, .. 3
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Ein zugehöriges winziges Fragment läßt sich nicht unmittelbar anfügen. Der Pap.

war links scharf abgeschnitten, ehe er vom Schreiber des Verso benutzt wurde,

hatte aber damals noch sehr viel mehr von Kol. 2. - Von einer Hand geschrieben,

trotzdem wechseln die Buchstabenformen und in Nuancen auch die Abkürzungen.

Die Zeüenanfänge der 2. Spalte habe ich fortlaufend bezifieert. Die 1. lesbare

Zeile steht auf der Höhe von 1 13. Von den früheren Zeilen ist nur einmal em

unscheinbarer Rest erhalten.

Die Schrift deutet auf den Anfang des 3. Jahrhunderts; da noch keine

Aurelier genannt werden, rechnet Wilcken den Pap. in die ersten Jahre des

III S

Das vollständigere Verständnis der Urkunde i^t erst durch Wilcken her-

gestellt worden, da er die Zeilenanfänge verbesserte und deren Kürze erkannte,

sodann die Gliederung der Rechnung in Dörfer und sogar die Zusammenrech-

nungen Z. 17 fi. zu restituieren wußte. Überdies hat er durch die Lesung hni-

TQ6it{ov) Z. 3 eine interessante Parallele zu BGU. 324 = Wücken, Chrest. 219,

Z. If. (a. 166/7) aufgefunden; so wie dort an einen unmündigen Epikrisisbeamten

und gewesenen Gymnasiarchen zu Händen des Vormunds adressiert wird, hat

hier der Vormund eines Komarchen mit den Dorfältesten gemeinsam amtlich

eine Eingabe gemacht. Dies alles sind munera patrimonii.

Daß es sich um öffentliche Grundstücksabgaben handelt, geht aus dem

ganzen Stück und zumal aus der zweimaligen Erwähnung des Kleruchenlandes

hervor, I 20; II 8. Mit der Kleruchensteuer geht die Pachtabgabe {sotffOQiov)

vom königlichen Land parallel, auf das I 22 Bezug nimmt. Ist die Zusammen-

stellung, um die es sich handelt, demnach offenbar bei der Steuerbehörde ge-

schehen, so weisen die zugrundegelegten änoyQUfpaC auf die eitiöxsfis- Denn nach

Wilckens Feststellungen (Gdz. 203; Chrest. S. 289) kennen wir an „Steuerer-

klärungen in Gestalt von Grundstücks-ßjro^pagjat, die an die Steuerbehörde gehen",

vorläufig nur die Eingäben, worin die Abgabepflichtigen Nachlaß wegen über-

oder unternormaler Bewässerung oder sonst ungünstiger Wirkung der Nilüber-

schwemmung verlangen; u. z. eben die Privateigentümer einschließlich der Kle-

ruchen-Grundbesitzer von der Grundsteuer, die Domanialpächter vom Pachtzins.

Eine Reihe von Urkunden hat uns dann über den Hergang bei der Überprüfung

dieser Angaben belehrt. Zu solchen sTCiöxsipig - Akten (vgl. Wilcken, Gdz. 206

N. 5 und P. M. Meyer, P. Giss. 1"^ S. 22. 37) dürfte denn auch 13 gehören,

obwohl davon im erhaltenen Stückchen nichts gesagt ist.

1 1—19 betrifft ein bestimmtes Dorf, I 20 folgt ein anderes Dorf, dessen

Älteste Z. 26 f. genannt sind. In Spalte II werden wohl von einem dritten Dorf

die einzelnen Flurbezirke behandelt.

In 1 1—16 sind Einzelaufstellungen enthalten, auf grund der von bestimmten

Pflichtigen eingereichten Steuererklärungen. Dabei erscheinen Z. 5. 16 die Dorf-

ältesten, in Z. 6 mit einem anderen Beamten zusammen, ]ocq{), d. i. offenbar dem

Komarchen s. Anm. Ihre gleichartige Apographe in P. Hamb. 12 209/10 n. Chr.

Z. 16 ff. erklärt P. M. Meyer aus ihrer Vertretung der Domänenbauern (vgl.
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Rostowzew, Kolonat 218 f.). Und das würde dann auch in unserem Fall sowie

in P. Straßb. 23 (1./2. Jhd.), 69, wo die TcgseßivrsQoi) Mvdxsc3g unter den Ge-

suchstellern um Steuernachlaß auftreten, naheliegen. Bei der Vielheit ihrer Ob-

liegenheiten (Preisigke, P. Straßb. S. 95) ist aber Vorsicht geboten.

Z. 17—19 enthalten dann die Addierung; und zwar stellt sich die Rech-

nung, wie Wilcken herausfand, vollständig so:

Z. 17. Weizen Artaben 439V2 V24 V48 Voe

Z. 18. 1 % hierzu 5V2 Vs V« V96

Z. 18. Zusammen 445 Va V12 'As

Z. 19. [Gerste Artaben] [63] V2 'A2 7*8

Z. 19. Zusammen Artaben 509 V24

Die Rechnung stimmt also und ergibt mit Beiseitelassung des eauToöTi]-

Zuschlags, wenn man die Arurensumme Z. 17 auf [2] 17 ^'s Vie V32 ergänzt,

einen Durchschnittssatz von etwa 27* Artaben auf die Arure.

Offenbar stellen diese Beträge die Summen der zur Befreiung angemeldeten

Grundstücke und ihrer Sollsteuerbeträge dar. Zum Anfang der Aufstellung wird

gleichwie in Z. 20 ff. eine Übersicht des Landes nach dem Flächenmaß gestanden

haben. Vielleicht bezieht sich auch sie lediglich auf das durch die aTCoy^acpaC als

ocßgoxog oder dergl. angemeldete Land ; vielleicht aber ist es der Gesamtumfang der

steuerpflichtigen Ländereien des Dorfes, worauf die Ausnahmen folgen.

Sp. I.

[. . .]
— d^oyQa^cpetöai) 6/A0t(a[g],

[. . .]
— äTioyQa{(pEl6ai) v%h 'Avtcavtov

[...]. ov eJtt,rQ6n{ov) "'AaCcovos

5 [xaj/i]a()%(ou) nai t&v e7c{a:v(o) TiQeößiyxiQcov),

[{aQ0VQai)\ 18 ttJtoyQa{(p6t6(XL) vxb 'Ayad-ov zJaC^{ovog)

[tov] Jcai 'lEQUKog svd'rivLa.Q^iov oder xri6avtog)

[ ]
[aQOVQai) . . . ditoyQa(cpst6ai) v%o tov a{yxov)

[
dn\oyQa{q}El6ai) \b^o]Co)g

10 [•••]• ^'^oyQa{q)sl6ai) öfioicog

[ a\7ioyQ[cc][(pel6ai) b^oCcog

[(apovpat)] x^ d7ioyQa[(pel6ai) Sfiomg

Sp. 1 1 ccTtoyg S, Casus und Tempus vielleicht auch anders aufzulösen, doch ist -(pfiaca das

natürlichste.
|
3 ETtitgo), go darin von Wilcken erkannt. 5 b^ = £Tt{d:vco).

\ 8 Auf. Arurenzeichen

(Wilcken), dann vielleicht t] oder is, hierauf ein nicht verständliches Zeichen, das aussieht wie ein

S in Verbindung mit der Sigle für 4 Obolen; vielleicht ist ein Querstrich zu viel, so daß einfach

S = Va zu lesen ist. | 12 Anfang: Schluß des Querstrichs des Arurenzeichen s noch vorhanden.

8*
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[(fipovpai)
.]

{^^l6v) ajcoyQa{q}£t6ai,) b[ioC<og

[(uQOVQai) ] z KitoyQtt((p£iöat) b{ioia)s

15 [(agovQUi)] ß anoyQa{cp£l6ai) byioCcag

[{aQovQcii)] ß uiioyQa(q)£i6at) vnh x{äv) eii{dv(o) 7Cg£dß{vtEQC3v)

[(yivovtai) (aQOVQai) tf?]i& rjiglß (^vqov) {agraßni) vkd^^xd [ii]<ig

[{ixaroöt'^) (ägraßcci,)] « L y |it»? Q? {yivovTui) {agxdßaC) vfisy iß (itj

[xgid-{iis) (ägräßcci) lE,y]i- iß ^?; {yCvovxat) (ägxccßai) (pd^ x-^d^

20 [Dorfname öiä] xXr}govx(ov (ägovgai) xiri igkß^d

[ ]-yn{^v

[ ßa]6iX{ixrls) av{a) {nvgov) {ccgxdßtiv} ccUgxeö

1 . l£OB

[
]/3x.[..].

25 ] cavos TlaXtt

xaX] t&v XoL7c(äv) %g£6ß{vxigciv) xrjs XG)n{rjg)

Sp. IL

y(Cvovtui) —
[

(ixaxotJx'^) (ägxccßcci)
{

xgi&ij^g

[yCvovxai)
[

•l

{ixaxoöxrj) {ccgxdßai) i .

[

xul diä xXr]govxoo[v

a G(pgu{yl8og) {ägovgai) edtjig X[ß

10 tov xov xa[l — — — knl^xBipisf — cj'e'-J

V£XO
[

ß- 6(pga{yl8og)[

13 Anfang: %/ = Vz- I
15 16 Anfänge: Schluß des Querstrichs des Arurenzeichens

noch vorhanden.
| 16 a mit «-Bogen verbunden = STt{ävc!)).

\
17 ff. lo = iß, ko = %8,

Xo = Xß, 4o = ^ö.
I

18 Anfang nach s das Zeichen W- für V2 Vs- | 22 Anfang vom a

noch der Endstrich vorhanden, die charakteristische i-Schleife üher der Zeile macht die Ergänzung

ßa]aiX(i,iifjg) zweifellos. — av- könnte an sich an ein Partizip wie ccviaygatpofiivrig) denken lassen,

im Zusammenhang aber nur an ccv{a). Ebenso ist av^ in P. Lond. III S. 74 Z. 105 aufzufassen,

was der Editor im Index verkannte, aber schon Plaumann, Ptolemais S. 101 als Scvä auffaßt. (Dort-

selbst ist zu verstehen: j3 {ciQTccßwv) av{cc) uqovqccv <i(aQ0VQai.)> s, d. h. zum Satz von 2 Artaben

(Vgl. Z. 121; S. 84 Z. 255 ff.) per Arure (Aruren) 5). Über die Ziffer nach der Artabensigle

s. Anm. U = Vs- I
23 9 korrigiert. | 26 lontQ Bogen über dem i.

Sp. II. 2 Q mit dem Abkürzungszeichen S verbunden, Z. 7 von demselben Zeichen

getrennt: pS = fxaroffTTj, vgl. Lips. 84 I 11, 117 u. ö.
| 10/11 Wilcken: [ini(i%ti(>is — iyi]*eto

oder [oiv. iyi]veTo.
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Anmerkungen.
Z.-3 s. Einl.

Z. 5. [xco(i]ccQ^ xal xäv £3 ngeß^ : ich hatte an verschiedene Möglichkeiten

zur Lesung des ersten Beamtentitels gedacht, vgl. z, B. Meyer, Grr. Texte 4, 3;

Wilcken erledigte die Frage zugunsten des Komarchen, unter Hinweis auf Engers,

de aegyptiarum xo.uöv administratione (1909) S. 58 ff. Die Auflösung des Zeichens

vor JtQ66{ßvTSQC3v) Z. 6 u. 16 ergibt sich durch glücklichen Zufall aus P. Hamb.
12, 17 : djioyQa((p€t6ai.) vno räv indva nQE6ß{vxBQ(ov). Über den Sinn s. P. M. Meyer
daselbst und oben Einl.

Z. 7. Das Amt des evd'}]VLdQxi]g ist nur für die zweite Hälfte des 2. Jahrh.

und für das 3. Jahrh. bezeugt. Es ist ein kommunaler Verpflegungsbeamter in

Alexandria und in Metropolen. Vgl. "Wilcken, Grundz. 3650". und dazu BGU.
1074, 10 (Alexandria) und jetzt besonders P. Oxy. 1252 Verso. In unserem Fall

hat der Mann, der in einer Metropole (Arsinoe ?) das Amt bekleidet hat oder

noch innehat, ein Grundstück in der x6(ii].

Z. 22. Was hier stehen muß, scheint mir im allgemeinen klar zu sein:

Von Domänenland zum Pachtsatz ß von etwas über 1 Artaben so und so viel

. Aruren. Vgl. z. B. P. Brux. 1 = Preisigke , Sammelbuch 4325 passim , bes.

Sp. 4 u. 5 (Wi. ehrest. I 236); P. Flor. III 331 (= Wi. Chrest. I 341) 12; auch

etwa Teb. II 324, 13 teXoveag dv[cc] tivqov iiiav. Nicht ganz sicher ist nur, wie

die auf das Artabenzeichen folgende Ziffer aufzufassen ist. Sie steht von dem
Ausläufer des offen geschriebenen ß ab unter einem Strich, wie er sonst in diesem

Stück nur über Brüchen steht, und das letzte Zeichen ist die gewöhnliche Sigle

für 200. Dies beides entscheidet m. E. dafür, das ganze als den Satz der Ar-

tabenabgabe pro 1 Arure zu verstehen, also 1 -/s ^/nö V200. Dies ist dem
P. Brux. I, Sp. 3, 6 f. u. ö. an die Seite zu stellen: uvä nvgov (dgtdßccg, vgl. Z. 9)

XQSls r][ii6v TQiXov bydoov xs66aQaxo6xbv sxaxoTtsvxrjxoöxöv dgovQca 273V2, tivqov

uQxdßai 123573 Vs. Wie diese Brüche zu erklären sind, ist eine besondere Frage,

mit der sich die Literatur m. W. noch nicht beschäftigt hat. In 13 ist der Satz

1^^/100, im Brux. 3^Vioo. Ob so komplizierte Ansätze durch aufeinanderfolgende

Steuererhöhungen entstanden sind?

Immerhin paßt das BxrpÖQiov in unserem Fall durchaus in den Rahmen der

niedrigen Sätze für minderwertigen Grund, die sich zwischen 1 und 2 Artaben

für die Arure zu halten pflegen. (Kenyon, Lond. III S. 70; P. M. Meyer, P. Giss.

I™ S. 25. 27.

Sp. II Z. 9 {zQäxrig) 6(f)Qa{yldog) = Flurbezirk No. 1. Lit. bei Preisigke,

Fachwörter S. 166.
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Rechnungen.

No. 14. Rechnung eines Susceptor.

Etwa 4., vielleicht 5., Jahrh.

Inv. No. 9. 18 cm hoch, 10 cm breit. Auf Recto geschrieben. Vollständig.

Aoyog täv viofiißfiäTcov) x

^t' 'EQiiotpiXov vjtod{sxxov)

zfrjfisag v ßi/

^loöxovQidrjg v a d/

5
jj^ @80(pdvrig v/3j

^Avarohog v 6^

T!Qfi6d(OQog v L tj'

'ElXadtov vö ayxd

AövyxQixiov V ad

10 {yivovxtti) v{o^(6[iara) t,^/

2 dl, das i vom folgenden £ durchkreuzt. — EQfiocpiXo'" vnoS^ Pap. | 5 Die Zeile ist

durchgestrichen.
|
8 }' Wilcken, ich hatte das Zeichen für V2 V3 zu erkennen geglaubt, danach

hätte die Rechnung gestimmt. | 9 Den Namen las Wilcken.
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zeichnet, imd wohl zugleich, daß diese in Greldsummen bestehen. Z. 1—3, 5—7
betreffen Greldbeträge, die er zum Ankauf vou Saatkorn erhalten hat, Z. 4, 8—10
und vermutlich der nachgetragene Posten Z. 12 verrechnen .den Erlös für ver-
kaufte Sachen. Das Bruchstück ist eine chronologisch geordnete Rechnung: der
Anfang ist also auf den Monat Choiak zu beziehen.

LS sig OTCSQ^iara ["A(i]^(ovos
[

xd elg 6itäg{iara ['^fi]/iaji/(og)
[

xrj elg ezegfiara "/i^pcov{og)
[

Tvßi iß %Qad^{ivrG)v) diä 2]uQajii(ov{og)
[

5 xuX elg 6XEQ[iaTa "J^i^civog
[

LZ elg 6TciQnaxa "AiiiiC3vo\g\
[

[. .] e\{\g 67tsQUata "Ä(ifi(jf)Vo[g]
[

xcc i7CQd[d']rj6av uXXv ex (dga^fiav) t^
[

ME;i;[£tpj T] [ijiJQd^ridav «kk^ ex [dQuxfiäv) [

10 le ijiQad^rjöav aAA"
[

[E]t»d[a]f/t[G3]v g}Qovti6tr}\g] 6e[6rj{fLeiC3fiai)]

«AAat Me^eiQ

1—4. 10 am Ende freier Kaum, um die Ziffern untereinander schreiben zu können.
| 4

Pap, nQa, dann ein Häkchen und darüber ein weiterer nach rechts offener Haken. Ich möchte

daher a^ lesen und zu TigaQ'i^Bvrcov) oder nQu^ficäv) cf. Z. 12 ergänzen. Dabei wäre freilich der

Haarstrich zu dem % in der Feder geblieben und das 9' offen geschrieben, während es in Z. 9 ge-

schlossen ist. Möglich ist es, was Wilcken vorzieht, anzunehmen, der Schreiber habe zu einem a

auf der Zeile angesetzt und dann lieber das a darübergesetzt, also zu lesen iiQäa{is) oder nQäa{sio?).

Die Fügung mit Siu wäre ganz unbedenklich, vgl. z.B. P. Straßb. 1,24 Z. 11 f. Im Sinn würde

das keinen Unterschied machen. Die Analogien Z. 8—10 und jenes Häkchen scheinen mir mehr

für die erstere Lesung zu sprechen. | 5 v.al Wilcken. |
8— 10 hinter aXX jeweils ein Buchstabe,

den Wilcken überall für v hält ; in 9 u. 10 ist er erhöht wie in 2—4 das v als Abbreviatur zu

"A^^aviog). S. Anm.

Anmerkungen.
Die beiden Arten von Eintragungen : elg exegiiara '!^(i^(ovog und ejigäd-rjeav

xxX. sind beide auf Einnahmen zu beziehen. Dies ergibt sich für die zweite von

selbst, für die erste aus besser erhaltenen köyoi krjpLfiazcov. In gut geordneten

Rechnungslegungen findet sich die Verbuchung der Einnahmen für jeden Monat
vor derjenigen der Ausgaben, z. B. Lond. I S. 166 ff. a. 78/79; Flor. 77 a. 241/2.

Da heißt es dann z. B. im P. Lond. col. 8, für Phaophi:

Z. 175 £ 'Ejiifiäxiov) elg dan;aV>;(v) 6(pi,X{o^ev(ov) — so ergänze ich statt „öcpeiXei

or ocfeiXo^Levag"' Index p. 254 ( d

Z. 182 xg 'E7it[iäxo(v) öfiOLag äXXa(t) ( i[ß]

7i. 183 xi, 'Ejcifiä^ov 6fiouo(g) üöte äyoQd6a[L] 6TceQ^u{xu) ( Xß.

Dies bezieht sich stets auf Empfänge von Epimachos, die der Schreiber

zu verrechnen hat, indem er erhielt: Z. 175 um Schulden zu zahlen, 183 um
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Saatkorn einzukaufen. Mit dem coGxa wird auch bei Ausgaben der Zweck be-

zeichnet, z. B. P. Soc. It. I 83, 13. 14 aöre TcXivd-evratg — d(a{6si)
;
(unrichtig ver-

weist dort Vitelli auf Preisigke, Straßb. 24, 12). Ebenso hat also Eudaimon

G-eld erhalten, um das Saatkorn „des Ammon" zu kaufen. Dies wird wohl sehr

viel eher ein Mann sein, der das Feld des Geschäftsherrn bebaut als ein

Ammonstempel.

Z. 4. 8— 10. 12 betreffen Verkäufe, von denen Eudaimon den Erlös gut-

schreibt. Die Wendung sx {ÖQu^fiäv) id^ usf. ist bereits sehr bekannt und bedeutet

:

zum Preise (per Stück oder Einheitsmaß) von 19 Drachmen (—x Drachmen).

Vgl. z.B. Lond. I S. 175 Z. 177; BGrU. 14 II 9. In vollerer Form lautet die

Wendung z. B. Flor. I 9 Z. 7 äg tov a (= evbg) sx . . . [. (Dagegen sind PSI.

83, 1 f. u. ö. ; 50, 14 f. noch erklärungsbedürftig.)

Nicht erkennbar ist, was eigentlich verkauft wurde. Z. 12 ist «AAai

ausgeschrieben. Z. 8 — 10 erwartet man etwa äXl{tti), und wenn damit wie

mit unserem ditto schon Maß und Sachgattung bezeichnet erschienen, mindestens

eine Ziffer. Diese kann aber in dem zweimal anscheinend hochgestellten v kaum

stecken. Da auch alle Kenner, die ich befragt habe, keine Lösung wissen, muß

sie einstweilen dahinstehen. In dem v-artigen Zeichen nur die Abkürzung, wie

in Lond. I S. 175 Z. 182 äXk^ = «AA(ai) zu erblicken, geht schwer an.

Briefe.

No. 16. Christlicher Brief.

1. Hälfte des 3. Jahrhunderts d. Chr.

Inv. No. 12 Recto. 17 cm hoch, 7V2 cm breit. Anfang und Schluß erhalten,

ebenso rechts vollständig. Wieviel links fehlt, könnte nach den meisten Zeilen-

anfängen zweifelhaft sein, nicht aber nach Z. 5/6, wo zwischen to5 jcvqCg) und

[ÄßTJ^t rjfiäv kein Name gestanden haben kann. Überdies passen die kurzen

Ergänzungen, die jetzt Wilcken Z. 6 und 12—17. 19 einleuchtend gesetzt hat

— während ich noch gezweifelt hatte — , so vorzüglich, daß mit weiteren Ein-

schaltungen nicht zu rechnen ist. Z. 1 sprang offenbar vor, Z. 2 war stärker

eingerückt als 3 ff. — Verso in umgekehrter Richtung beschrieben Z. 5 avrb ix(p6-

giov, Z. 9—11 s. u., Z. 14 a. A. iuv d^f'Ar;, 15 a. A. rijv bvov. Daneben schwarze

Siegelspur vom Brief des Rekto.

Durch die Namen Arrianos, Paulos und namentlich die Schlußformel sv

x{vqC)c} erweisen sich die Personen des Briefes als Christen. Im übrigen scheint

der Inhalt nichts mit christlichen Vorstellungen oder Einrichtungen zu tun zu

haben; auch die Floskeln sind völlig dem heidnischen Briefstile gleich. Die

Anrede aösX(ps Z. 1 ist nicht einmal nach allgemeinem Gebrauch figürlich, sondern

ganz wörtlich zu nehmen, da Vater, Mutter, Brüder und sonstige Verwandtschaft
vollzählig vorkommen.

1
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Immerhin erhält durch die Beteiligung von Christen das Alter des Stückes

besondere Bedeutung. Darüber äußert sich Wilcken folgendermaßen: „Für die

„Datierung ins III. Jahrhundert — und zwar eher ins frühere oder mittlere —
„spricht außer der Schrift des Rekto auch das Verso, das mich an die Heroninos-

„Korrespondenz (P. Flor. II) erinnert. So endet in der Mitte das Hauptschreiben

:

9 ttkla. I^eöriifiEiafiat,).

10 AovxgrjTLG)

11 l-cy Xo{Cax)öir}.

Darauf ein Nachtrag.

„Ganz ähnlich ist das Formular mehrerer Briefe jener Korrespondenz, die zum

„Teil auch auf dem Verso stehen. Das Datum Lcy spricht allein schon gegen

„das IV. Jahrb., da man damals ja nicht mehr nach König.sjahren in dieser

„Weise zählte. Das Verso wird Mitte des III. S. sein, und danach das Rekto

„etwas älter. Dieser Brief ist also einer der ältesten christlichen

„Briefe auf Papyrus, wenn nicht der älteste."

Auch um die Lesung der recht schwierigen Handschrift hat sich Wilcken

mit dankenswertestem Erfolg bemüht. Einiges bleibt auch weiter noch zu

tun übrig.

[XaiQOig xvQU ^]ov uövvxgixe (iöelfps IlavXe,

['J]QQiav[6]g ee JtQolölayoQSvai.

[Evx6]^evog öot, rä h> ßCcj xäX[h]6rc< vnaQxd'fivai

[dta.] firjvißov kQXOiiBvov nQ[h\g v^iäg avaf-

5 [xiov rjyrijedfiijv %Qo6ayoQBv6{(sLy)ai. {oe) cl^a zö xvgicai

[xttr]Qi rjfiäv xal vvv vjiOfir]Hvi]X(o vfiäg

[negl?] r^g y^i), tva sv&ddE iiij ivoxXov[i£-

r*

[&a . .] 'HgccxleCdrjg yäg ov dvyuLxat . . . tjOat

[ ]••[••] y^Q övo^Kßd-ij dg rijv ßovk'^v

10 [....]. Q flT^ ti ovv .. .6 ..[....]. ß Qccß

[...]. rjoag ccXkä xal tö yccgd^EÖv (lot Tfsfi-

[^o]v olov riäv doxLiiäörjg xokov slvai.

[H df x]vQCa rexovOtt rjfi&v 6Xoxkr}Qov6a

[jiQo]6ayoQem v[iäg ancc ratg Gv^ißCoig

4 Schluß di'ay' las Wilcken; danach konnte ich das Weitere herstellen.
| 5 Anf. a

steht unter dem tj Z. 4 und ^ Z. 3. ] 5 ^QocuyoQBvaBicti hat m. E. der Pap. Wilcken hält aber

statt des ersten i ein ö für möglich, so daß zu lesen wäre itQoeayoQfvoi aca.
\ 6 1. vnofiifuvriena,

bei diesem Wort stolpern die Ägypter sehr häufig. | 7 Pap. t/j? yv, über dem v ein Buch-

stabe wie l oder die erste Hälfte eines (i
|

7/8 -oviieda, 1. ivoxlihiie^a, NN'ilcken.
| 8 Syyaitai

Wilcken glaubt zwischen 8 und v ein J zu sehen, das korrigiert wäre, bestätigt aber zweifelnd

die von mir oft vermutete und wieder verworfene Lesung. Danach wäre natürlich <Ji)va|i|rai

das Nächstliegende, aber da der Schluß der Zeüe sich noch nicht entziffern ließ, bleibt das Ganze

fraglich. | 11 vor &nu Spatium. 1. yaQiXaiov, s. Anm. 12 1. iuv u. xaAöv.

Abhandlungen d.K. Oes. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist, Kl. N. F. Band 16,.. ^



66 ^. BABEL, Kr. 16.

15 [v^&]v xal totg yXvxvrätoig Texv[oLg]

[[lExä? r]öi/ ädskcpäv xal :tdvtES oC ri^Bx[£\-

[()ot.*P**- ] nQOöayÖQSve rbv aöskcpov rjfilv

[. . . . \svrjv xal xov . . i^v. 2^6 ol rjfis-

[tsqol] %dvTeg 7CQo[6]ay[o]Q[e]vov6LV. (2. Hand) 'EgQäa&aC

20 6e evxofiai bloxlrj-

[Qa]g ev x{vql)c}.

18 a. A. ein Name wie [JTfpjyjf'j/rjv oder [Jioy'jivTiv, Wilcken.

Anmerkungen.

Z. 1. Zum Präskript jt«''?»'^? oder ^«tpe — TcgoGayogsvco vgl. Oxy. 111526,2

(2. Jh.); Oxy. IX, 1185,13 (ca. 200); Flor. II 140 Verso a. 264; PSI. III 206

(Ende des 3. Jh.).

Z. 3. [Evxö]n£vog mit oder ohne vorausgehendes Ilgb räv öXav, Ugb ^ev

ndvTcov , JlgoTjyov^Evcog oder ähnlich ist oft bezeugt. Die Größe der Lücke läßt

sich aus dieser Zeile demnach nicht bestimmen. Die Phrase svxofiai de öot tä iv

ßia xäXXiöxa ayad-ä. vjcagxd^fjvai steht PSI. 206, 6 und ohne das ccyai^ä wie hier in

Teb. II 418, 6 3. Jahrh., beidemale freilich nicht ganz am Anfang. Zum vnagx-

»YivaL vgl. auch BGU. 1080, 3 (3. ? Jahrh.).

Z. 4. ](ii]vißov muß, wie Wilcken betont, auf die Person gehen , die den

Brief überbringt; er verweist auf den christlichen Empfehlungsbrief bei Schubart,

Amtl. Berichte d. Kgl. Museen 36 (1915) S. 209: EvdaC^ova EQx6fi£i>ov Jigbg vfiäg.

Wie der Name zu verstehen ist, scheint mir allzu zweifelhaft, als daß eine Her-

stellung gewagt werden könnte. Es dürfte weder einen Alijvtßog noch einen

MrivCß(C)og geben, sondern der Anfang mag noch in der Lücke stecken.

Z. 4/5 ävay''\\xalov ij}/r;]tfa;u.tjv : Eher noch ist dvay^xsov einzusetzen, was

zur Lücke besser paßt, da das ai des Schreibers mehr Platz beansprucht als

sein £. Vgl. yagiXeov Z. 11 für yagilaiov und z. B. Gen. 12,12 (a. 383) dvayxiav

Xgstav. Zu der Verbindung vgl. Fay. 111, 19 (a. 95/6) dvayxaiv r]yi^6tt[g]^ 1. dvuy-l

xutov oder dvdyxtjv riyrjödusvog, Oxy. 895, 10 «j/ci;yx[o:t]a)[i/ riy]rj6diisvoi inidCdo^sv,^

1. dvayxaiov, ebenso Oxy. 235,1, auch Oxy. 129,6 xaXbv ijyrjßd^rjv mit folg. In-'

finitiv. Die ganze Phrase entspricht genau P. ßylands II 235 (2. Jh.) evgavl

l^^^oivovv Tcgbg 6£ egxo^evrjv dvayxaiov rjyrjedfiTjv döJtd^eöd-ai 6s xxX., P. Oxy. I

123 (3./4. Jahrh.) tvxcagiCa^ xig xal vvv xov dvegxo^isvov Jtgbg vfidg dvayxaiov (loi:

iydvsxo ngoGayogevöai v^äg, ähnlich wie z. B. auch Hamb. 37 (2. Jh.) der schmei-j

chelnde Schreiber betont : 'Oedxtg sdv evgä dcpogn'qv, ygdgjo 6oi. !Avayxalov ydg

66X1 ^ivr)(iL6xs69^ai xxL; Giss. 54 (4./5. Jh.) Z. 3 did xov ddeXcpov K. £6jrsv6a ngo6a-

yogav(o{v) xxX, Amh. 145 , 23. 26. Diese Parallelen sowie besonders noch Oxy,

1300 (5. Jahrh.) svxuigCav evgov öid xovxcov fiov xüv yga^i^dxcjv xd TCoXXd ngo6a-

yogiv6aC 6e d^a xal xä dÖEXcpä xxX. zeigen, daß auch Arrianos schreiben wollte

:

7Cgo6ayog£v <5 u i 6 s.
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Z. 7 yv. Wilcken denkt, da im folgenden von städtischen Ämtern die

Elede ist (Z. 9), an yvii{va6LaQx(ccg). Der Schreiber befürchte wohl eine Belastung
mit diesem Amt,

Z. 9. Am Anfang ist vielleicht [madäv] zu denken. Herakleides ist in die

3ovli] „nominiert" worden. Über die Wahl der Buleuten vor wie nach 202 n.

::hr. sind wir noch nicht recht unterrichtet. Vgl. Preisigke, städt. Beamt. 50;
SV^ilcken, Grdz. 42 ; Jouguet, La vie municipale 365—370. Erst im 4. Jahrhundert
ließen die Quellen reichlicher, auch über die nominatio in die Curia, die am
L. März zu erfolgen bat (C. Theod. 12, 1 , 28 a. 339) und spätestens seit C. Theod.

[2,1,66 (a. 365); 96 (a. 383), allgemein durch Wahl der Curia selbst erfolgt.

3as letztere, nämlich cooptatio, nimmt Jouguet wohl mit Recht auch für das

Prinzipat in Ägypten an. Vgl. Hsg. zu P. Ryl. II 77 S. 29.

Z. 11. yaQÜsov ist offenbar yuQdlaiov, die Mischung aus Garum und Öl,

iie aus Hesych yccQsXov, Galen 6, p. 391; Coraes. (Xenocr.) p. 183; vita s. Pa-

ihomii n. 40 bekannt ist. Das Garum ist eine beliebte Brühe von eingesalzenen

tischen mit verschiedenen Zusätzen; s. Plin. bist. nat. 31, 93 ff. und weitere Be-

ege und Zitate bei Zahn, Eealenz. Pauly-Wiss. VII 841; Eisner, P. Jand. II

s[o. 8, Z. 10. rdcQov Isvi-Kov in P. Fay. 104.

Z. 14 ff. nQoGayoQEva wie aöTtd^o^ai gebraucht, ist sehr häufig. Vgl. Zie-

aann. De epist. Graec. form., 328.

Z. 16. [(ist&l z.B. Giss. 54, 21.

Z. 18. Us OL rjfiEtSQOi — ^QO^ayoQEvovöiv. Das öe liest Wilcken, indem
sr an P. Giss. 55, 13 f. erinnert.

Z. 20. Ev xä ist die bekannte sog. christliche Kontraktion; über die Ent-

itehung s. Wilcken, Gdz. S. XLIII—V.

No. 17. Privatbrief. — Frührömisch.

Inv. No. 27. Z. 6 zwischen krjg und i]s Lücke wegen eines Risses im Pap.

)as Schriftalter bestimmte nachträglich Eger, der meine seinerzeitige Lesung
lestätigte.

XaQitcov Aeovtü %aCQEiv.

Kad'iog JtccQuxExXtjxd 6e

tceqI diagovQOv (loi %otC<5E

xaraßTiElQui^ fit] [lov

5 äfi£k7]0r]g, Hai iäv ^s-

li]6r]g xä öXEQfiaTK

laßslv, £yQatl;a[

Hier bricht der Pap. ab.

3 1. notlaai bewässere.
|
7 f'yQccipa ist auffällig, da yqüipov od. ähnl. erwartet würde,

ielleicht: so schrieb ich dir*schon einmal, daß du . . .

9*



6g E. RABiL, Nr. 18.

No. 18. Privatbrief. — Frührömisch.

Inv. No. 18. 9 cm hoch, IOV2 cm breit. Dazu bemerkt Wilcken: „Der Text

(wohl I/II S. p.) steht auf Verso entlang der Faser, wahrscheinlich weil auf

Rekto ein großer Tintenklex war. Es ist auch kein vollständiger Brief — es

fehlt die Subscription und die Adresse auf der anderen Seite — , sondern mehr

ein ßillet, für das man aus einem offenbar schon gebrauchten Papyrus (s. den

Tintenklex) ein kurzes Stück herausgeschnitten hat ; oben und unten sind scharfe

Ränder. Für ein Brouillon ist die Schrift zu sorgfältig, fast Semi-Unciale. Je-

denfalls erklärt das beschmutzte Rekto zur Genüge die scheinbare Ausnahme

von der Theorie des „Rekto und Verso". Dem äußeren Charakter des „Billets"

entspricht der Stil: lauter kurze Sätze, asyndetisch nebeneinander gestellt".

Diese Ausführungen dürften über den Fall hinaus Bedeutung auch für

diejenigen haben, die von Wilckens erwähnter Theorie etwa noch nicht überzeugt

sind. Die Schrift ist stellenweise so stark verblaßt, daß sie Zweifel verursacht.

n&6tg 'OQ6£V0vq)i rm

ä8sk(pSii '](aCQUv.

Tr}v ywat{>ca) ^ov eyXdvßave

aXQtg av yivcaiie tiqos 68.

5 Ti&ofjg '^kdsv ig &[a]g[E]v[ov-]

9iv xat Dt (pi)xtoi, avxov ig Atixovg.

Ev&ecjg ystvo^ed^cc, Iva ixst

Fgyaöafied'a. KaXäg ^xai

iv^dÖB. 'Eäv 6 d'ebg d-c'Afl

10 ev&E(og y^tai itgbg 6i.

5 Ti9o^s Wilcken, wahrscheinlicher als meine Lesung Ttgöeig. — Den Ortsnamen am SchloA

as Wilcken mit Vorbehalt aus den sehr schwachen Spuren.
|
6 schwierige Zeile. Pap. ottuot

oder oißiOL s. Anm. Arjxovg , seil. nöXiv Wilcken (vgl. z.B. auch Teb. 541). | 8 igy am Anfang

sah zuerst Dr. Rabbow.
|
10 a. E. Ich glaube ae annehmen zu sollen vor allem wegen des End-

strichs, der wie in Z. 4 a. E., nicht wie in Z. 6 a. E. gestellt ist, trotzdem das Wort zunächst wie

f? aussieht.

Anmerkungen.
Z. 3. ixla^ßävHv aufnehmen, empfangen, wie excipere.

Z. 5. &EQ£vovd-Lg, wenn richtig, ist wohl identisch mit QaQEvov9ig Gren.

29, 2 a. 137; Lond III No. 1132b S. 142 Z. 3[a. 142; BGU. 453, 2 a. 154; 648,3

a. 164 oder 196 ^) und mit Tegevorj^ig im Delta am Westarm des Nils, vgl. Lond.

1) Diese Zusammenstellung verdanke ich Preisigke.
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III No. 231 S. 285 Z. 13 (a. 346). Letopolis liegt am selben Westufer an der

j

Spitze des Delta.

Z. 6. Der Pap. hat oixioi, das x ähnlich wie Z. 7 in hsi. Freilich be-

stand der Zweifel, ob man oißiot lesen solle, ich glanbe aber eine Haplographie

behaupten zu dürfen, zumal da der Schreiber auch in Z. 3 zwei Buchstaben vergessen

hat. Olxdog in der Bedeutung „Hausgenosse, Genosse in der Hausgenossenschaft*

ist ein alter griechischer in der Rechtssprache technischer Ausdruck (vgl. Rabel in

Festschr. zur 49. Philol.-Vers. Basel 1907, 530) und kommt in Athen und in den Pap.

in dieser wie in der ein wenig abgeblaßten Bedeutung : nächste Angehörige, Seiten-

verwandte vor. Vgl. z. B. BGU. 321, 9 und 322, 10 (= Mitt., Chr. n. 114 u. 124) a. 216,

Fajum: eI? xov tötcov STte^d-ovrcov xäv oixsicov ^ov, Oxy. 1218, 13, 3. Jh., es grüßen

dich Ol 6oi jidvres oi olxloi dov [xal] rä naiöia 6ov. S. ferner Teb. 23 (119—4 v. Chr.).

Geradezu falsch ist es m. E., wenn Mayser, Grammatik d. griech. Pap. S. 308 die

Behauptung, daß oixstos gleich lölos das possessive Reflexivpronomen [iavzov) er-

setze, belegen will mit Grenf. I 33 (a. 103/2 v. Chr.) Z. 31 [latä xvqCov xov iavxtjg

oixrjov !^()(5nj0tog und Grenf. II 28 (a. 103 v. Chr.) Z. 4 fiexä xvq(ov iavxrig olxyjov

&oxovTr]g, denn das heißt : mit dem Frauenvogt : ihrem Verwandten (oder sogar

Hausgenossen] X. Nicht ganz korrekt ist auch das Herbeiziehen der Inschrift

von Nimrud-Dagh bei Mayser nach v. Norden, Antike Kunstprosa 144 § 16;

eis xöö^ov oixelov geht wohl auf die Zierde des Hauses, übrigens x. oi. im nicht-

übertragenen Sinne vgl. Oxy. VI, 899, 12 (200 n. Chr.) auf den häuslichen , d. h.

vom Hause mitgebrachten Schmuck der Frau. (Undeutlich BGU. 1105, 10, vgl.

Index zu oixia und oixelog). Allenfalls ist hier oixatos = tdtog =^ der „eigene",

private, eine Gleichung, die allerdings vielfach zutrifft, z. B. BGU. 372 I 4, II 14

(Wi., ehrest. I 19) rj olxsw = 17 idCa Heimatsgemeinde ; Lond. III p. 48, Z. 30 xfj

oixeia ra|i = idCa. xcc^sl Z. 26. Noch weiter verblaßt das Wort wohl in der

byzwitinisehen Zeit, vgl. PSI, I, 76, 11 ; Lond. I S. 232, 8 u. a.

No. 19. Privatbrief.

6./7. Jahrh. n. Chr.

Inv. No. 100. 26 X 9 cm.

Diesem Stück ist die lange Vorbereitungszeit weniger zugute gekommen.

S.Vorbemerkungen. Unabhängig von der vorläufigen Bearbeitung Preisigkes,

die der nachfolgenden Beschreibung und Umschrift zugrundeliegt hat sich später-

hin Eger versucht, dessen Lesungen zu Z. 3 u. 5 beigefügt werden. Schließlich

steuerte während der Drucklegung Wilcken nach Einsichtnahme in das Ori-

ginal einige Lesungen und Bemerkungen bei.

Ungewandte Unzialschrift mit kursiven Einschlägen. Schrift quer zur

Faser, gleichlaufend mit der Langseite des Blattes. Rückseite unbeschrieben.

Das Blatt trägt auf beiden Seiten schwache Reste einer älteren Beschriftung;
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diese Reste sind nur mit der Lupe aufzufinden. Die Sprache ist ein schlechte!

Griechisch.

f Tö d-socpiXeördtG) 'E%L(pavC(p ....[.]. og 6vv ^{B)ß) jc6iirig. "E^terge^a]

tf] ifistegcc d-eotpiXla ^roi xal '^trjöcc avtriv g>3te ccTtb Xid-oxXdxay

noirjöe tö o[.]jt . [. .]v 6ov, (o) siite^äöG) x{al) tsxTovccg ßaXiv x{al) noirjöe avü

yevdöd'av xccl (layigiov eßa sig rriv ccvkriv xal ßaXtv 6s kCd-ovg xal xo-

5 Viag xal 7ti66 . . a eva xcd %vXa äyogaGs xal anXäg ijctv Ttavta q)iXoxakB6s

i^£Qy(a)rag dexa . . . (leyav ngodötiov i^ov xataloyi^ofisvov

Tcdvxa xä da7tavrj[iata tä Ttagd 6ov yivöfieva sig TcXiqQrjg

xal övötdöecog yvvoiiiviqg i]yovv Tcidtaag eig 7tli]Q7]g öot ndvta

xataXoyC^ofie (istä s-öxagiörCag. 'Eygdtpi] [irjvl . ?jt£ f.

1 'EnsTQBipia.] Eger und Wilcken. | 2 Xi&onlaiiav? Wilcken.
| 3 eov, <o> Wilcken

tfiiaQ-ijoem und rhrovag Eger.
| 5 [Eger liest nCeaav Iva sie]. Iniv Lesung von Viereck, 1. d'itsi\

Preisigke. nävtcc (piXottalsas 1. cpdo'naXeaai verbindet Wilcken, indem er für q>iXo7iaXstv = in

standsetzen, reinigen auf Du Gange Wb. und P. Lond. IV verweist, sowie für (piXotiaXCa = In

Standsetzung auf die arabischen Papyri Schott-Reinhardt, hsg. von C. H. Becker.
| 8 riyovv eil

Wort Wilcken.
|
9 Hinter /xTjvt folgt eine Lücke; sodann folgen die drei Buchstaben j\is. Vo:

dem r\ steht ein Punkt; das e ist zweifelhaft. Die Bedeutung der Gruppe ist unklar. Preisigke

Eger bemerkt zum Ganzen: „Epiphanios ist wohl der Pächter (Z. 3) eine«

Landguts (Z. 6 Tcgodöriov) des Comes X und erhält von diesem den Auftrag bau

liehe Veränderungen darauf vorzunehmen, wobei sich X verpflichtet, die Auf-

wendungen des E. in Anrechnung zu bringen".

Anhang. Beschreibungen.

Die folgenden Angaben beruhen ursprünglich auf den für den ersten Ge-

brauch angefertigten Lesungen Egers. Etliche eigene Notizen von früher unc

höchst opferwillige Nachzeichnungen und Berichte Henricis konnte ich verwerten

Als der erste Satz bereits stand, wurde es möglich, die Originale sowohl vor

No. 19 (s. d.) als von 20. 23. 23 aus Basel kommen zu lassen , was Herr Dr
Bernoulli abermals freundlichst bewilligte. Danach hat Wilcken die Le
von 20. 22 in einer Weise vervollständigt, die für sie den Titel „Beschreibungen'

erfreulich unpassend macht. Über Nr. 23 s. daselbst und im Nachtrag.

No. 20. (Liv. No. 35j. Eingabe an den Archidikastes, kreuzweise durch-

strichen.
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^AnCavi yevoiiBvcp n^vravi^ ]

^(»^[ojv [}>a\vonevov äQ%idiHaG\xov vlä) ]

8(hQ0V tß)v rjyoQavoiifjxoralv xal xsxoöiirjtev?-]

xoTcov yevoiisvov e^rj'yr]rq[v ]

5 ylc3v[c) 1£]q£[i] xal «(jxiöixa6r[fj xal JCQog Tr\ enifis-]

X£[C]a xS)v %QriaaxL6xG)V \xaX täv akXav xqi,ti]q(cjv Tiagä]

['Aya&ov] ^acfiovog ro[

'H](pai6xiec3s[

]xov z1eCov[

10

Z. 1. ütQvxdvi oder 7iQvxavi\xä ag^ovri — ]? Vgl. Oxy. III 592 Descr.

(122/3), dazu Wilcken, Arch. 4, 118f. ; Grundz. 47 gegen die dort Zitierten ; Jou-

guet, Vie municipale 167; 176; Kühn, Antinoopolis 107 N. 1.

Z. 3. Ende d. Z. nach der aufsteigenden AmterstafFel ergänzt, vgl. Prei-

sigke, Stadt, Beamtenw. 34, wiewohl diese Ausnahmen erleidet.

Z. 5 Anf. Eger las yiäv, yi<ov[(ß R., der Raum ist vorhanden; danach

durfte ich auch Z. 2 viä ergänzen.

Nachdem Z. 5 a. A. hergestellt ist, wird sicher, daß hier zum erstenmal

ein Archidikastes mit Vater- und Grroßvatemamen eingeführt ist. Schon die Er-

wähnung des Vaters ist nicht ohne Interesse. Es läßt sich nämlich beobachten, daß

iies in den bisherigen Belegen aus Aktenstücken nur im 2. Jahrhundert beliebt

wird, u. z. in den Jahren 130 (CIGr. 4734 = Ditt. Or. gr. 682), 144 (BGU. 729, 1), 154

[Oxy. 727, 2), 159 (Anfang d. J. Oxy. 1270, 12 ; Herbst BGU. 888, 5), 172 (Flor. 68, 6)

;

dagegen weder vorher noch nachher, m. W. mit der einzigen Ausnahme von P.

Lips. Inv. 610, wenn dort Koschaker Z. Sav. -Stift. 28,263 richtig las und dort

auch nur auf einen Verweser der Archidikastie bezüglich. Aus dieser Manier

folgt wohl ein Argument für das Datum ; auf das 2. Drittel des 2. Jahrhunderts

paßt auch die Schrift. In der darauffolgenden Zeit ist es auffallend üblich, daß

der Archidikastes mit 6 xal doppelnamig auftritt^): 178 (Oxy. 485, 4. 9), 233 (Flor.

56, 4), 240 (Lips. 10, I 1), 248 (Teb. 319, 1), 266 (Giss. 34, 3. 5; Oxy. 1200, 5. 9),

3. Jh. (BGU. 1071,1; PER. SN. 98). Ein Großvater ist bisher niemals in der

Titulatur vorgekommen, Apion war offenbar, da er sich so anreden ließ, be-

sonders stolz auf seine Vorfahren^). In der Tat war auch der Großvater als

Exeget von Alexandria eine sehr hohe Persönlichkeit (Otto I 185 ; II 324; Wilcken,

Gdz. 47 ; Hsg. P. Ryl. II 119, 1). Möglicherweise war auch er übrigens Archi-

1) Zum Teil wohl Mode? Vgl. Lambertz, XXVI. Jahresbericht ü. d. Elisabethgymnasiutn

in Wien 1911, S. 11 N. 17.

2) Dazu erinnert Wilcken an den Archiereus ApoUon, unter Marc Aurel, der in der

Inschrift Mus. Alex, 108 (de Kicci Arch. Pap. F. 2, S. 444) mit seinem ganzen Stammbaum auftritt.
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dikastes ; Z. 4 a. E. hätte dafür in der Lücke Platz , und zwar den nach der

;

Ämterreihe passenden.

Der Archidikastes Apion ist neu; denn von dem bekannten Grammatiker,

den man als sTiiGxdtris rov MoveeCov angesprochen hat (vgl. dagegen Otto, Priester
\

und Tempel 1199), trennt ihn schon das Zeitalter. Sein Name fehlt in der

bisherigen schon recht zahlreichen Liste von Amtsträgern, die wir haben. (Sie

ist aus den von Otto, Priester und Tempel I 197 f., 415; Koschaker, Z. Sav.-St.l

28, 258 N. 5 und Jörs , Z. Sav.-St, 36, 245 N. 3 gegebenen zu kombinieren, dazu

Bau. 832,15 a. 113 und jetzt Rylands II 257, (gegen Chr. Geb.); Meyer, Gr.

Texte 6 a. 125; Eyl. 11 287 a. 130). Auch sein Vater ]8aQog war Archidi-

kastes und läßt sich mit keinem der schon bekannten verselbigen. Daß das

Archidikastenamt derselben Familie wiederholt zufällt, ist eine schon mehrfach

beobachtete Erscheinung (Zitate bei Koschaker a. a. 0. 259).

Z. 6 flP. Den Schluß von Z. 6 jrapa] ab stellte Wilcken her. Dabei ent-

!

deckte er Z. 8 das neue Demotikon 'HcpaLöTievg, das bei Breccia, Bull. Soe. arch.

'

d'Alex. 10, 169 ff. noch nicht begegnet.

21. (Inv. No. 13 Verso). Bruchstück eines Erlasses, vgl. Z. 11 a. E. 3.

Jahrh. — Egers Lesung ist von Wilcken am Orig. verbessert.

Stellenweise verwischt. Der Schreiber übersprang wiedei'holt vorhandene

Abblätterungen des Papyrus und benutzte nicht die volle Breite rechts, die sich

beim Abschneiden (vgl. Einl. zu 13, Inv. No. 13 Rect«) ergeben hatte.

. . . evca

]cov oial . . OL ccjtojten-

](ov xlrjv räv dsö-

]og tav zfls JtQod-eö-
\ \fiCag

5 ]cov xai xrjv evraüö"«

\7CQ0XSi(irj6a6 £t)[p£]^l^

]7catQiSog tQO(p[cc]tg

(ijrjv ccTtaQuiTT^rag

](, ds TcävTsg rf] ävay^x(xio-\[Ti]ri oder ruft]

10 jrovg jiQ(OT8vovta[g] rfjg

](ievc()v Tc5 i^a Sixa-\[6TriQLC3i

]6vvE7CLkaß£6&ai, ravxijg

{"Etovg)]^y OaätpC x'~~

10 itQcotBvovtsg = priores, zivil (Lips. 40 II 16, III 6) oder militärisi

(Monac. 2, 1). | 13 x' korrigiert.

22. (Inv. No. 10 b u. c) Hausliste mit Bewohnern, 2. Jahrh., Faijüm. Di

größte Teil der Lesung und die Anm. von Wilcken.
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10

b) 'ATtoklcjvi,
[

IlaTtovtäg
[

i]L 6ftoiog [

ÜKXVOvßlls

rfis [

xal Trö g [

^^ vjtofi(vr]iiaros) .
[

Aoi;t(al) jce oijct(at)
[

MeaoijQig • • . [

^Afpsvg TJTolXsiialov

10

I

15

I. (nur rechts vollständig).

T)}]? nsTBaQ^6x{pv)

'\vov(pB(o<s

B]G)q ZYiq MccQOVog

] T^g S1661XOS

fjcijg Tijg Ila7CovT{ärog)

]og)QE03g Tijg "ß^ov

T^g] na'Jiovxc3Xog

M\qQQ£iovs

]•

]. apxorjTOg

t]^? naitovxüxog

T^]g Tlanovxäxog

II. (nur links vollständig).

2 Zeilen verstümmelt

3 Xgatrig Il£xa\ttQ\ii(äxov

^Hgäg 'Hqu* xov 'Hq& fi»jtpö[g

5 Xgdxrjg naJiovxäxo{g) xo[v

TlaTtovx&g 'AgfiLvösag xo[v

XQcixrjs KeXsQoiv) xov KelBQo{v) {ir}[xQbg

'OQ6£vo{v(f>Lg) 'Afpias xov "^qov it,ri[xQbg

'AqtiokquxCov ^Idicavog xo[v

10 ^ÄQiccQig v£d){xeQog) 'AgnoiQÜ x[ov

U(ox7]Qix(og) 2Jcoxr]QLxov xov Z:co[xi]QiXov

VQEvo{v(pig) 'Hqk xov nanovxmo[g

'ilgog ä7cccxc3{g) ^rjxgbg 'Hgcc[

[ . . .]6ig üexdigBCjg äTtccxaigog)
[

Reste von 3 Zeilen

I

]vBC3g

b Z. 6 nach c vielleicht noch (he^)
|

Z. 8 vgl. BGÜ. II 393 II 16; 499, 16.

c) Die Liste bezeichnet die Personen mit Vollständigkeit nach eigenem

Namen, Vater, Vater des Vaters, Mutter, Vater der Mutter. Dagegen fehlt,

wie Sp. I zeigt, die Angabe des Alters, im Unterschiede zu den auf Grund der

Steuersubjektsdeklarationen angelegten Listen BGU. II 493 (vgl. Wilcken, Ostr.

I 448. 479); Lond. II S. 17 ff. (Wilcken, Archiv I 136). Der Zweck wird also

ein anderer gewesen sein.

Abhandlungen d.K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16,.. 10

1
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23. (Inv. No. 36 Verso). Eger bemerkte, in dem er einige Lesungen

lieferte: „Astrologisches Fragment. Bruchstücke von 29 Zeilen, von den erste;

10 nur minimale Reste, am Schlüsse des Ganzen ein Strich, Bei einer Prüfun

von sachkundiger Seite dürfte sich wohl noch einiges aufklären lassen". Diesel

Anregung entsprechend haben wir das Bruchstück nunmehr Herrn Prof. Frana

Boll vorgelegt, dessen in Aussicht gestellte Älitteilungen darüber im Nachtrage

(am Schlüsse der Abh.) folgen.

24. (Inv. No. 39). „Personenregister, 2 Spalten. Von der ersten nxa

der Schluß erhalten : Name des Vaters (oder Großvaters) und der Mutter , z. B.

Z. 6 (^ätoi'os Jidvpirtg. Von der 2. Kol. ist nur der Anfang vorhanden, ganz ver-

löscht. Erkennbar ist aber, daß alle Namen mit U beginnen, davor Prüfungs-

striche".

25. (Inv. No. 40). „Bruchstück einer Verfügung von Todeswegen, elter-

liche Teilung?"

[Nach meinen Notizen]. Z. 1 ]{ii]vbg 'Adgtuvov i& [, \
Z. 3 — ZaQUJiico-

vo{g) 'Alxil,
I

Z. 4 6av9ü[Q]iov ^stä rriv farf/g x6[lavTi]v,
j

Z. 7 x]?.riQOvö[^—J.

26. (Inv. No. 31 Recto), in höchst verschnörkelter byzantinischer Kanzlei-

schrift mit spitzigen großen Buchstaben. Z. 1—2 : BCxtcog Qecodäoipv) dtä rov

koyiGTrjQto{v),
I

Z. 5 Blxtoqlvos OiXoöoq). — diu ist Z. 2. 4. 6. 7 als Ligatur

geschrieben.



IL Ein koptischer Vertrag

herausgegeben von

W. Spiegelberg.

10*





t

Pap. copt. Basil. 1.

Vertrag über die Vermietung der Ansrüstung eines Wasserrades.

6./7. Jahrh.

Der Fundort des Papyrus ist unbekannt, doch unterliegt es nach den

Ortsangaben des Textes keinem Zweifel, daß er aus Eschmunen (Hermopolis)

stammt.

Der hellbraune Papyrus ist vollständig erhalten und mißt 0,335 x 0,145 m.

Die Schrift der Vorderseite läuft parallel zur Faser und wird dem 6./7. Jahrh.

angehören. Bei der Lesung des Textes habe ich mich der Unterstützung von

W. E. Crum und Friedrich Preisigke zu erfreuen gehabt. Dem ersteren verdanke

ich auch die Erklärung von e.n-Ä.peÄ.c, die erst zu der richtigen Bedeutung von

g^oi und damit zum Verständnis des ganzen Textes geführt hat. Ich habe den

Kommentar ziemlich knapp gebalten und es namentlich vermieden, die stereo-

typen Wendungen dieses Vertrages anderweitig zu belegen. Das ist an der

Hand der Indices der Publikationen von Crum leicht genug, hat aber m. E. nur

dann Wert, wenn einmal die einzelnen Vertragstypen monographisch bearbeitet

werden. Hoffentlich wird damit bald einmal begonnen.

a) Text.

1 f is.noK nÄ.nocToAoc nujcnc&p&niuin 'Vi.xxiKy Te t^nne. «.noK paiju *)

2 nei^Yoie g^üm-oig ntguoT" inoAic eic^e^'i jiin\^*wP c^oifiewAiAicun nuje

nnju&.Kd^pi[o]c 2)

3 ueaipu(ioc) npiuAie ^aioy« "sec oyno<S'n2^oi cpe g^jue mfnr g^iuiui£i xxn
sie

noy«.n'^p(A)e*^c ^)

4 ^wIxl'I"0']f Htootr «le-yogs'op *) Tiong^eTOiJUL[ui]c T"Ä.Tei junTn'v^i'xe noine

1) Links von dem p ist noch ein Haken sichtbar. Sollte er der Rest eines in der Lücke

verschwundenen n sein? Man erwartet ja vor ptuu. den Artikel n. | 2) Das c, wenn ich recht

sehe,', über der Zeile.
| 3) Nach einer Vermutung von Crum wäre durch das p ein A (etwa als

Korrektur) gelegt. | 4) Das e scheint aus ig korrigiert zu sein.

6 •
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_ .. LI
O ncoY© nÄ.K njuooY moine n-^iK«>.ion nd.i Tiong^e-iroijuiiuc iÄ.T"*>a.Y "o^*^— .. [-]

6 nenHn £jüLnK&.pnoc m^pi-xHC in-ajR'T-ionoc [g]*! nofoioj junno-yi^t a^ytu

7 eYui4.iiR&.iiKiuTe eAoA -xio ng^e-roiAxaic ^«^[HiiJTrof^) ene^Jut«^ ««e
nT&.itAi'Toy

8 HAioc cni TTin xxen ennenKn-rii häk encY*!«^ h itcoyAiTii nek.it -jio

ng^eT[oiJutuc]

9 T». "vei «oY-rcÄ^igfiie nRepew-rn hö^k g^e^pocy nd.^e.[n] nAw-rnoAioc new-x-

10 «>noK nÄ.iiocTroAoc iitgence.p«.Ti[i]tun Tic-roixe 'veid.c«5(e.Aei*.) 2. Hand:
iyQ{d(pif) 0acb(pi xrf ivÖLx(tCovog) ß f

11 3. Hand: f A-noy^ic fuR-xaip •^lo.Ronoy ttio Aie-ype c^ «.cc^et^Aei«. |
4. Hand: f zit' s^ov Bi:xtoQ{og) 6v[iß(okaioyQdq)ov?) ^) ^ygacpiri) xv(qlov) ßor]-

&(ovvtog)

Rückseite.
5, Hand

: f ^JecpdXeia f ^ , . . ? UaTCÖetoXog UaQajticov anh xaiirjg Nayaros
TOT) 'EQ(^ojioUrov)

b) Übersetzung.

^ „Ich, Papostolos (I), der Sohn des Sarapion — meine Mutter heißt Anna (?)— ich aus "" Nauoje (II) im Gau der Stadt (noXig) Schmun (Hermupolis), ich schreibe
dem Schreiber Phoibammon (III), dem Sohne des seligen (fiaxägiog) ^ Greorgios aus
Schmun: Siehe (IV) da ist ein großes Wasserrad (Sakije) (V), auf (an) dem 40
Pflöcke mit ihren Schöpfgefäßen {?*dvrUag?) sind, — die habe ich von dir gemietet.
Ich bin bereit {eroi^og), dir 19 Maaß ^ Weizen für sie zu geben nach dem richtigen
(dixaiog) Maaß. Diese bin ich bereit (eroifiog), dir <^ im Monat Epiphi zu geben
von der Ernte der dritten Indiktion {aTto xagiiäv rgCxrjg Ivöitcriovog), so Gott >iU.
' Wenn die Bewässerung (VI) eingestellt wird, bin ich bereit {^'roifiog), sie wieder
an ihren Ort zurückzubringen, wie wir sie übernommen haben, « dergestalt {ml
rä HSV), daß wenn wir sie dir nicht an ihren Ort zurückgebracht haben oder man
sie (VII) uns weggenommen (VIII) hat, ich bereit (erot^iog) bin, » dir 27 Keratien
(asgccTLov) für sie zu geben, ohne Gericht und Gesetz (vo^og), ohne irgend einen
Zweifel {ä^cpißoUa).

^^ Ich Papostolos, der Sohn des Sarapion, bin mit dieser Vertragsurkunde
{d6(pdl£ta) (IX) einverstanden (ötotxstvy.

2. Hand (griechisch): „Geschrieben am 28. Phaophi der 2. Indiktion"
3. Hand: „Anuthis, Sohn des Victor, des Diakons (didxovog), ich bezeuge

die Sicherheitsurkunde (decpdXsLa)"

.

4. Hand (griechisch)
: „Durch mich Victor, den Vertragschreiber (?), wurde

es mit Gottes Hülfe geschrieben."

1) Ergänzung von Crum.
| 2) So vermutet Preisigke in der Annahme, daß der über dem

6 befindliche Strich zu dem r des darüber stehenden •j.iÄ.Konoy gehört, indem der Schreiber zu-
nächst dieses Wort als a.ie.R (mit durchstrichenem r) abkürzen wollte.
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Rückseite (griechisch). — 5, Hand.

„Sicherheitsurkunde Papostolos, Sohn des Sarapion, aus dem Dorfe
Nagos im Grau von Hermopolis."

c) Kommentar.

I ne.nocToAoc ist der auch sonst ^) bekannte Eigenname «.noc-xoAoc mit
dem VulgärartikeP).

II Der Ort nö^Tfok ist auch sonst als Ortschaft in der Nähe von Hermo-
polis bekannt, und zwar in den Schreibungen «£^[01] Copt. Ryl. Pap. no. 147,

neoTfoi ib. no. 370. Copt. Mscr. Brit. Mus. 1041 (S. 433 ed. Crum) 1059 (bis).

Die griechische Form lautet auf der Rückseite unserer Urkunde Nayäg. Die
sonstige Literatur siehe bei Crum: Coptic Manuscripts of the Rylands Library'

Seite 77 Anm. 1.

III Er ist wohl mit dem [<^oi£i*.]xiAiuiit nige t'fiupue der Copt. Rylands
Pap. no. 182^) identisch, den Crum in das 7.-8. Jahrb. setzen möchte.

IV "xec steht für •xe eic.

V Die Erklärung unserer Urkunde steht und fällt mit der Erklärung

von 2^01. Dieses Wort bezeichnet in vielen Fällen eine Art Kulturland, etwa
Acker oder Wiese, so Crum: Rylands Pap. no. 127. 170. 356. Copt. Ostr. no. 185.

206. Djeme Pap. 59*- ^ 111 ^ Zoega: Catal. 547. 659.

Daneben *) gibt es aber ein ebenso geschriebenes Wort, auf das mich Crum
zuerst hinwies. Im Cod. Paris 44 fol. 58 (Peyron) steht neben 2^01 dy/rog und

gegenüber im Arabischen iLxÄL*».Ji also die Bezeichnung für das noch heute für

Ägypten so charakteristische Wasserrad^), mit welchem das Wasser aus einem

Brunnen herausgehoben wird. Diese Bedeutung von g^oi ist mir nun auch sonst

aus einer Reihe von Stellen bekannt, die ich hier folgen lasse.

Crum: Rylands Pap. no. 94 A-Y^uin ofT"pox.oc jutnemne juneciiov xin<3'eA3'j'.\

A&ng^oi epenAeg^Aoi^e UTOfeipe 6>jge cpoq „sie stellten ein Rad (rpdj^og) aus Eisen

auf wie das Rad (?)^) der Schöpfmaschine, indem die ... daran hingen."

ib. no. 340

T-i'xswjuo n'j-e'rneM.itT's.öeic •xe[eic] iteoyoie Ain<>.T--»eitoY^e e.ip^'^e'ynÄ.^^ c^oi

1) Mittlgn. Rainer V, 27, wo zweifellos a. n«.nocToAoc nttHHq ei nt^i „der Schiffer

Papostolos kam zu mir" abzutrennen ist. Andere Formen des Namens sind ii&.nocT(oAoc) Crum

:

Rylands Pap. no. 383, ii*.nocT-aiAoc Crum: Copt. Mscr. Brit. Mus. no. 487. Ohne den Artikel findet

sich das n. pr. als i.no7C-roTAoY Krall: Kopt. Texte no. 84,5, noxcTOTfAi no. 228 R 9. 12)

Siehe dazu meine demot. Studien I S. 32 und Crum : Copt. Ostraca S. 66 (no. 336) S. 68 (no. 354).

3) Vielleicht steckt er auch in dem zerstörten n. pr. [c|oifiie.iULAAiun (?) ncge nnAA*.K] rpHcope

npuijue oyuoyn Rylands Pap. no. 170. | 4) Zu unterscheiden ist weiter das weibliche £Oi

„Getreidehaufen" Amelineau : Hist. monast. 176 (= Zoega 565). | 5) Eine gute Schilderung bei

Klunzinger: Bilder aus Oberaegypten S. 133. | 6 Vergleiche dazu Crum: Ostraca S. 41 zu no. 454.
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junooT ... ttTü.iRe.njuioo'Y' eg^o-yn cnc^'ooAi „ichteile Ew. Herrschaft mit : Die Bauern

von P., ich habe sie heute . . . das Wasserrad instandsetzen *) lassen und das

"Wasser in die Gärten gelassen."

Ferner wird <i^oi xxik^uixx Rylands Pap. no 465 das „Wasserrad des

Gartens" sein und die neRoyiiyHpe e-ipeic^^'^ juc^oi aitks'uiiji „die Knaben, welche

das W. bewachen" sind gewiß die Treiber, welche durch das ewige Antreiben

des Zugviehs das Rad in Bewegung erhalten. Dieser Treiber ist auch bei Zoega:

Catal. 537 genannt als o-yujHpeujHxi 'lewAH-y e-^pg^oi eq^siup« ne-refinooye junjuiiu-

nei^C'iHpion .... e.n-a.iik&o'Aoc -»lenujHpeKoyi enecH'T enujHi A>quiAjic ^Ainjuooy „ein

Knabe war auf ein Wasserrad gestiegen, indem er das Vieh des Klosters antrieb.

.... Da stieß der Teufel den Knaben in den Brunnen, und er ertrank in dem

Wasser".

Da hat man ganz das Bild der modernen Säkije, den Jungen, der auf dem

von der Walze ausgehenden Drehbalken sitzt und vor ihm das Zugtier, das er

im Kreise herumtreibt. Der „Brunnen" ist das Wasserreservoir, aus dem die

Tonkrüge sich füllen. Die ganze Anlage wird Ai.e.juingoi „Ort des Wasserrades"

genannt. Sie wird einmal als Waschplatz erwähnt, so Crum: Cat. Brit. Mus.

Seite 842, 5 A^iffnuK efeoA enju*. AiTT^oi e Tte eie.ne'Y'is'i's junpuioY ,,sie gingen hinaus,

um sich Hand und Mund zu waschen" und ib. Seite 158 a, 7if. als Ort zum

Wasserschöpfen (i-teg^AiooT).

Auch in der bei Zoega 563—4 veröffentlichten Bewässerungs Vorschrift

erscheint unser Wort, »ce Aioyuj-r n-mos' nko xxxxnne. ujö^^oy« eng^oi „man soll

den großen Bewässerungskanal täglich bis zu dem Wasserrad hin inspizieren",

d. h. bis zu seinem Anfang, an dem dieses steht.

Zum Schluß nenne ich noch Crum: Ostraca no. 130 neg^oi jiinneqcKHTfe

xHpo-v „das Wasserrad mit allen seinen Gerätschaften'', wo ^oi schwerlich ein

Stück Land bedeutet^).

Die griechischen Ausdrücke für das Wasserrad und seine Einzelbestand-

teile sind von Reil : Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenist. Aegypten

Seite 82 zusammengestellt worden^).

Dieses ^oi „Wasserrad" liegt zweifellos in unserem Vertrage vor, der

auch die an dem Rade befindlichen Schöpfkrüge nennt. Denn das bedeutet gewiß

das Wort e.n-^kpeö.c, in welchem Crum ein Derivat von ävtlstv erkannt hat^).

1) Würtlich „anspannen, anschirren lassen". Man hat dabei wohl besonders an das Auf-

legen des Strickes mit den Tongefäßen zu denken. Oder sollte nach einer sehr ansprechenden

Vermutung von U. Wilcken das Anschirren der Zugochsen gemeint sein, die das Wasserrad drehen?

2) Vielleicht sind auch Djeme no. ILS (ed. Crum) Teile eines Wasserrades genannt.
| 3) Ver-

gleiche auch Paul M. Meyer: P. Giss. II S'eite f)6 Anm. .8,
| 4) Unter den von Reil a.a.O. ge-

sammelten Wörtern fehlt es. Zu der Bildung erinnert U. Wilcken an den Namen der archimedi-

schen Schraube y.oxf.iag. Auch ;^aiHic;s „Kupferkessel" ist nach einer frdl, Mitteilung von Crönert

zu vergleichen. — Ich möchte hier aber nachträglich ein Bedenken nicht unterdrücken , das der

bohairischen Form des Possessivpronomens noy (statt ney) gilt, wenn auch solche Unregelmäßig-

keiten in diesen Urkunden nichts Unerhörtes sind. Mit einer leichten Textemendatiou , wenn man
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Die e.it'z^.pee.c (= ''äiirWag) sind also die Krüge oder Schöpfeimer, welche an dem
großen senkrechten Rade mit Stricken und Holzptiöcken befestigt sind. Die
letzteren sind in iinserm Text als ».Nägel. Stifte" *) bezeichnet. Sie sind wohl
auch in dem bereits oben angezogenen Rvlands Pap. no. 340 gemeint, wo es

heißt vVjenty.xAooy-) egpe.j evix«e.oc min ^ich brachte ein Rad herauf und versah

es mit vielen Nägeln (Stiften)". An diesen ^Nägeln" war der sogenannte endlose

Strick befestigt, der die Tonkriige um das Rad herum führte, und zwar so, daß

sie sich nach Art unserer Baggermaschinen unten in dem Brunnen mit Wasser
füllten und oben wieder in das dazu bestimmte Wasserbecken entleerten. Ver-

mutlich befand sich zwischen je 2 .Nägeln" ein Gefäß, so daß die Zahl der Nägel
auch die der Gefäße angibt. Danach wäre das hier genannte Wasserrad mit

40 Schöpfkrügen vei'sehen gewesen.

Was in dem vorliegenden Vertrage vermietet wird, ist also nicht die

Säkije. sondern nur dn^ zu dem Wasserrade gehörigen Schöpfgerät, genauer der

endlose Strick mit den zugehörigen Schöpfgefäßen. Vermutlich hatte Papostolos

ein Stück Land in Pacht genommen, etwa einen Garten, in welchem an einem

Brunnen ein Wasserrad war. Dazu mietet er sich von Phoibammon die Schöpt-

geräte. die dieser vielleicht zur Zeit nicht nötig hatte.

VI r)ie richtige Bedeutung von Kune „drehen" hat bereits Crum: Ryl.

Pap. Seite 81,1 und 82.2^) erkannt. Es steht wie xv/.kevsiv eigentlich vom
Bewegen des Schöpfrades und dann allgemein für „bewässern". Das Wort wird

mit e konstruiert"*; (z. B. Rylands Pap. no. 158. 159. 341. Krall: Rechtsurk. 112, 6)

und ist auch außerhalb der Urkundenliteratur nachweisbar, so bei Schenute, Zoega

5Ul. 14^) und Leipoldt I 82, 15. IVVtS, 5.

VII iicof- für die 3. Pers. Plur. des Konjunktivs üce ist in den Urkunden

nicht selten (siehe z. B. die Indices bei Crom: Rylands Pap. Seite 263 und Brit.

Mus. 593 sowie Copt. Ostraca Seite 19 no. 284). Die Form zeigt den Ersatz

von e durch oy. der ja auch sonst®) bekannt ist. Die Nebenform coip (s. die

Indices der eben genannten Publikationen) ist durch Assimilation des n an das

folgende c aus hsu entstanden.

VIII Zu qi „tragen" in dem Sinne von „stehlen, entwenden" vergleiche

näm'ich das eine \i in AMi((ii))oY*.n-2kp(A)e*.c als Dittographie streicht, konnte man iibripens

auch zu der Übersetzung kommen „ein Wasserrad auf (an) dem 40 Ptlöckc (Nägel) sind und ein

d.n'a.p(A)€A.c". Bei dieser Übersetzung könnte e<n'2k.p(A)ev\c (= HvrXias) nach einer ansprechenden

Vermutung Preisigkes der „Schöpftrog^ sein, in den die Schöpfeimer des Wasserrades (g>oi) 'hr

Wa&ser wie in ein Reservoir entleeren.

1) „Nägel" in Verhdg mit einem Rade sind auch fleorg ( aj.pad (ed. Hudgej 9'" erwähnt:

*.qofA.oc*.gni eopoy-eÄ.AAio \»oyTpo|xloc e-»po'Y*'ö-»>"'T'^ noTf«Hiy niq-r epoq.

2) Siehe Crum: Rylands Pap. S. li.". Für diese Bedeutung von ly^^AooY ist Guidi
:

Fram. (opti

V 378 entscheidend evn-soo-y Kiuie nee uoyujx'AooY. | 3) Siehe dort auch die weitere Literatur,

wozu jetzt Wilcken: Grundzüge der Paiiyruskunde I S. 328 zu fügen ist.
| 4) Absolut steht es

Eyl. Pap. no. 463 und Schenute (ed. Leipoldt) 182,15. IV 98/.i.
| 5) Siehe jetzt Lemm

:
Koj.t.

Miszellen no. 139. | 6) Siehe Sethe : Verhum I § 37.

Abhandlungen d. K. Oes. d. Wiss. iu Göttingcn. riiil.-Iiisf Kl. N. F. B.-\iid in, i. H
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Cram: Copt. Rylands Papyri no. 239 n<vi nccKecTpe htä.y^'I'^ot 2^'"*'"' n-xioTc

„dieses sind die Geräte, welche aus meinem Hause in diebischer Weise fort-

getragen sind."

IX Zu dieser Bedeutung von äecpdXeia siehe Paul M. Meyer in P. Giss.

I no. 97 (Heft III Seite 92).

[Einer freundlichen AuflPorderung von Spiegelberg folgend erlaube ich mir,

eine abweichende Deutung von g^oi zur Prüfung vorzulegen. Ich gehe von einer

großen, aus Aegypten heimgebrachten Photographie einer modernen Säkje aus.

Nach diesem Bilde befinden sich die Krüge an dem vertikalen Schöpfrade nicht

zwischen je zwei Nägeln, sondern die Stricke mit den Gefäßen laufen über die

horizontalen Latten, die den vorderen Teil dieses Rades mit den hinteren kreuz-

weise sich schneidenden Balken verbinden. Diese Latten (hier sind es nur 8)

können kaum als „Nägel" oder „Pflöcke" bezeichnet werden, schon weil sie nicht

frei herausragen. Dagegen sind die beiden Drehräder (das große horizontale

und das kleine vertikale), durch die jenes Schöpfrad in Bewegung gesetzt wird,

richtige Zahnräder, an denen die hölzernen Zähne oder „Nägel" herausstehen,

um in einander einzugreifen. Das große Horizontalrad, das von den Ochsen ge-

dreht wird, hat auf meinem Bilde ungefähr 40—50 solcher „Nägel". Diese Pho-

tographie legt daher den Gedanken nahe, daß mit dem g^oi mit seinen 40 Pflöcken

nicht das vertikale Schöpfrad, sondern das horizontale große Drehrad gemeint

ist. Und wäre es nicht auch ganz begreiflich, daß man die Größe einer Säkje

nach der Zahl der Zähne des großen Drehrades bestimmte? Eine Bestätigung

hierfür finde ich in dem oben citierten Text bei Zoega, Catal. 537 , wonach der

den Ochsen antreibende Knabe auf das g^oi gestiegen war. Der Junge sitzt na-

türlich nicht auf dem durch das Wasser laufenden Schöpfrad , sondern auf dem

großen Drehrad, resp. einem hierzu angebrachten und sich mitdrehenden Quer-

balken *). — Ob wir hiernach in dem ewu-i^peewc = ävtliag etwa das vertikale

Schöpfrad zu sehen haben, oder die Schöpfvorrichtungen an ihm oder was

sonst, darauf möchte ich um so weniger eingehen, als der Text noch nicht ge-

sichert ist. Wilcken].

d) Inhalt.

Papostolos mietet von Phoibammon die Schöpfvorrichtung (den Bagger-

strick mit den Schöpfgeräten) eines Wasserrades (Säkije) um 19 Maaß Weizen,

die er im Monat Epiphi liefern will, d. h., da der Vertrag am 28. Phaophi auf-

gesetzt ist, nach Vi Jahren. Das ist vielleicht auch die Leihfrist, deren End-

termin ganz allgemein als die Zeit angegeben ist, in welcher die Bewässerung

eingestellt wird. Für den Fall, daß die Geräte nicht unversehrt an Ort und

Stelle zurückgeliefert werden, ist eine Vertragstrafe von 27 Keratien festgesetzt.

1) So auch Spiegelberg oben S. 80.
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tJnristiscbe Anmerkung.

Spiegelberg bemerkt mit sehr viel Recht, daß die koptischen Formeln
einer umfangreicheren Bearbeitung bedürfen, als sie ein Kommentar zu einem
einzelnen Vertrage liefern kann. Es sei daher lediglich das hohe Interesse betont,
das die Rechtsgeschichte auch an diesen Quellen hat. Von allen näherliegenden
Beziehungen abgesehen, gehören auch sie zu dem Material der Osten und Westen
umfassenden Geschichte der Urkundenformulare. Wie in den Klauseln und Ge-
danken der griechisch-byzantinischen Vertragsschemata, so tritt auch hier die
doppelte innere Verwandtschaft einerseits mit den Papyri der Kaiserzeit, anderer-
seits mit den Stilen des germanischen Mittelalters deutlich hervor. Gleichgültig,
ob die koptischen Dokumente im Strom der Gesamtentwicklung stehen oder mehr
einem toten Seitenarm angehören, ist ihr Beitrag zum gesamten Material schätz-
bar, weil die Urkundenbestände der einzelnen Völker nun beginnen sich gegen-
seitig besser verständlich zu machen.

Ein Beispiel bietet die Klausel Z. 8/9, worin die Vertragsstrafe als Ersatz
der Erfüllung festgelegt wird: „ich bin bereit, dir für sie 27 Keratien zu geben
ohne Gericht [Crum: Urteil] und Gesetz, ohne irgend eine Bezweif-
ilung": n^^Ä[n] riÄ^-ritoxioc n^vTAiv^lf «^juc^i£i[(o'Ah)]. Auf meine Bitte hat mich
Spiegelberg wegen der zahlreichen Parallelstellen auf Crum, Catalogue of the
Coptic Manuscripts in the coli, of the John Rylands Library Manchester (1909)
unter Hervorhebung der Stellen hingewiesen; andere Stellen sind bei Crum, Copt.
Manuscr. Brit. Mus.; Coptic Ostraca; Kopt. Rechtsurk. ; in den Berliner kopt.
Urkunden und bei Krall, Kopt. Texte, Indices unter nojuoc, ^ö.n und ö^juc^ifcoAeie.,

|zu finden. Danach gibt es mehrere Varianten der offenbar stets denselben
Grundgedanken verfolgenden Klausel. neK-ig^Ti ne.-rnojuoc vergleicht Crum Ryl.
70 N. 4 ungefähr richtig mit dem uns aus den griechisch-byzantinischen Ur-
kunden wohlbekannten ävev di%r]g xal KQißecjg und dlx^c Ttavrog vö^ov u. ä. Wie
in unserer Urkunde verbindet sich damit sehr häufig nä.-iA*.e.y ne^juK^ifcoAeie.,

z.B. Ryl. 158,44; 191; 210: ohne irgend einen Zweifel; auch mit der Variante
ine.-xAi^e.n ng^oiq m.xx^^iko'XcM^ 159, 20 ; 207, „without any matter of doubt" (Crum),

„sine uUa re dubii" (Spiegelberg). Dagegen haben Nr. 130 u. a. nd.-xAo^'oc n«.T--

cTi^Ypoc «e^T-cxHAiev nAion«vxoc, was Crum 70 N. 4 übersetzt „without word,
without cross, without monk's habit". Das wird wohl der Verzicht auf mönchische
Exemtionen sein. Nr. 132 und Krall Nr. 113; 114 (zit. bei Crum ebd.) heißt

es: „ohne Wort, ohne Kreuz oder Sonntag oder Festtag".

Es ist nun mit Grund bisher zweifelhaft, ob die in die spätbyzantinischen

Papyri hineinreichenden Klauseln ävev öCxijg 'koI xqCgscos und xad-äjteQ ix dCxrjg

in diesem „Spätstadium noch ernst zu nehmen oder abgestorbene Floskeln" waren
'Mitteis, Gdz. 221; Chrest. S. 69). Und dieselbe Frage wird neuestens für die

mittelalterlichen, durchaus analogen Formeln verhandelt, wonach der Schuldner

sich der Privatpfändung des Gläubigers unterwirft: 1. „sine qualibet nostra

3ontradictione vel offensa" u. dgl. und 3. „sine omni strepitu iudicii et querele",

11*
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„mit und ohne Recht", „mit oder an gericht" (Guido Kisch, Z. Sav. St., Germ.

Abt. 35, 1914, 41 fF.). Wie mir scheint, erweist schon die Mehrzahl von For-

melungen für den koptischen Bereich, daß leere Floskeln nicht vorliegen. Anderer-

seits läßt sich hier natürlich nicht ohne weiteres versichern, daß der Schuldner

sich so weitgehend und wirksam der außergerichtlichen Zwangsvollstreckung des

Gläubigers unterwirft, wie es mit erheblichen Argumenten G. Kisch a. a. 0. für

das Mittelalter tun zu dürfen glaubt. Aber wir können ja den unmittelbaren ;

Sinn von der objektivrechtlichen Anerkennung, also der praktischen Tragweite,

trennen. Und der erstere er.scheint doch sehr klar und einfach, wenn man die

außerordentliche Beständigkeit des Gedankens und seines Ausdrucks im Altertum^)

und Mittelalter ersieht. Der Schuldner soll zahlen, d. h. zur Befriedigung ge-

zwungen werden ohne Urteil, also Erkenntnisverfahren, und ohne R e cht (Gesetz)

oder Gericht, d.h. durch eigenmächtige Privatpfändung. Endlich verzichtet er

bisweilen noch ausdrücklich auf alle Einreden, „Bezweiflung", Bestreitung {(l[i(pi- 1

ßäkXaiv streiten, P. Monac. 1,20; 14,36; Lond. IV 1399, 10; 1434, 257. 303. 306a);
'

((V6V xcc6)ig vjctQd-iöecos te xul svQsöiXoyiag (Monac. 3, 6 u. oft), in byz. Papyri
:

häufig stark ausgeführt mit Aufzählung der erdenklichen Einwendungen. In
j

unserem Zusammenliang geht das auf gerichtliche Einreden gegen etwaiges ge- i

richtliches Vorgehen und auf eigene gerichtliche Schritte gegen das private

Vorgehen (vgl. zum Verzicht auf die contradictio Kisch 54). Kaum zjsveifelhaft,
j

daß in den koptischen Klauseln wirklich die Exekutivklausel vorliegt und auch;

nicht, daß sie so ernst wie möglich gemeint ist. Die andere Frage, welche

Wirkung ihr zukommt, liegt je nach der Gesetzgebung verschieden. Je stärker !

der Staat, desto mehr weiß er die Eigenmacht einzuschränken, und im Altertum
'

ist eine Wellenbewegung bemerkbar. Mit Wenger, Rhist. Pap. Stud. 125 und

gegen Mitteis, Chrest. zu No. 62 meine ich, daß auch im Vertrage, der dem P. Oxy.

71 I a. 303 zugrunde lag, äi'sv dixrjg xal XQiösog ymI •jxaQriq vitsg^söEcog xal svqS' '

öiloyiug keine Phrase war; anscheinend beginnt der Gläubiger tatsächlich mit

der Exekutitm ohne vorausgegangenes Urteil . geht aber dabei die Behörde um
Verfahren an, und das ist noch im wesentlichen der römisch- ägyptische Rechts-

zustand, wenngleich die Durchführung im einzelnen (von dem Mahnverfahren) i

verschieden sein mag, und auch strenger oder sogar weniger streng gegen den
|

Gläubiger. Unter Justinian dürfte eine erneute Bekämpfung der Eigenmacht '

festzustellen sein, wie zahlreiche Erscheinungen '^} und nicht zuletzt die Inter-

polationsnachweise •^) ergeben.

Auf die Garantie des Mieters wegen Diebstahls Z. 8 ist schon oben S. 18 f

aufmerksam gemacht. R a b e 1.

1) Lit. bei JMitteis, Gdz. 119; dazu für die westliyzantinischeu Urkunden Ferrari, I docu-

menti preci mediocvali (1910) 99.

2) Y^\. z. B. betreffs der Ehefrau WeilJ, Pfandrechtl. üutersucb. 1, 123.'

3j Vgl. Z. d. Sav. St. 26, 388 N. 1 u. 2.

I



]SJ achtrag".

Nr. 23. Astrologisches Bruclistück.

S. oben S. 74.

Das Bruchstück hat 30 Zeilen, von denen nur der rechte Teil noch vor-

liegt; in der noch alle Buchstaben, außer einem, lesbar zeigenden Zeile 13 sind

26 Buchstaben erhalten. Wenn die unten versuchte Ergänzung der Zeilen 10

bis 16 ungefähr das Richtige trifft, so waren es Normalzeilen von durchschnittlich

35 Buchstaben. — Unter der letzten Zeile ist nach Wilckens Bemerkung der

Text eingerahmt mit langem Horizontalstrich. — Die Schrift setzt Wilcken ins

III. Jahrh. n. Chr.

Bei der Lesung haben mich die Herren Preisigke und Wilcken sehr

gefördert.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dl

....

. . . jro .

Ö€va .

. £0 .

(vacat) 'Eäv [6] {n?Jog) |^;r:> £:tiTo[

|6 D ^ "fo öy.T[d]y.ojvov e6regr}6[e]y

og xtti evamtog ,u6r£wpt60')^'ö5[Tat

x6:tovg £t,ei xal ävaXojasi rcoXlü

vij xaivit,^TCo 51' Tft> ^rivl sx[ffvcp

b TioiiqöTjrta sv xcp avxä ^G}[di<p

Gxvkiiovg xal xccxo:rccd-iag
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15 [Eäv 7} {esXrlvr}) tö avr]b noir^G'Yirai sv t& «-ütö ^«[d/^oj],

16 [f'^gi JtoXkovg] 6y.vl}iovg xal naxoTta&Cag.

„Wenn die Sonne im Skorpion (nicht viel schlechter ließe sich etwa auch

„im Widder" und Anderes einsetzen) gefunden wird, in tetragonaler oder okta-

gonaler Stellung (zu einem andern, vorher genannten Planeten und zwar wohl

dem Saturn, vgl. Catal. codd. astr. II 166, 1 ff. und Firmicus Mat. VI 9, vol.

II p. 84, 15 ff. Kr.), so beraubt ihn (den von solcher Konstellation betroffenen)

Freund und Feind seiner Habe: er wird viel in Ungemach leben und Mühsal

haben und viel Aufwand. Was (einem) aber gewachsen ist, das soll er im sel-

bigen Monat erneuern. Wenn der Mond das nämliche tut (d. h. tetragonal oder

oktagonal zu dem Planeten steht), so wird der betroffene viel Pein und Elend

haben".

11 f. Zu oxräycovov, wofür 6'/.t[.]xoji'ov verschrieben sein muß. vgl. u. —
Zu eereQrjöev vgl. Heph. Theb. im Catal. VIII 2 p. 99,35 C^pj/g) tö //Atto i:ii-

fiSQi^av STcl (16V rjiiSQccg toü )) k i o v xsxaxa^isvov noist . . . :taxQixäv äno6x iQriöiv

. . . xcd (i€re(0QL6i.ibv TtaQSyerai (s. lUTecoQied^r^öErui 12: liextcogLö^iög = vitae

perturbatio ist bei Vettius Valens und Hephaestio häufig in solchen Voraussagen)

;

ferner Catal. II 166,7 xä iiaxQtxu ey.eödvvxncu xat bi^qoI jrpög xovg oixeiovg

sGovxat. Das Tempus v^ echselt, namentlich zwischen Präsens und Futur, in sol-

chen Texten sehr oft ; der gnomische Aorist neben dem Präsens wie hier z. B.

Catal. II 174,21. 35, was meist auf eine versifizierte Vorlage hinweist.

13. Zu avakcbesi jcokkd vgl. z. B. Heph. ib. p. 97, 21 (Zevg) tö rikuo sTttfis-

Qtt,cov . . fiexecoQiöiiovg. . ccjt£Qyc':^€xaL . . y.ai 6y.v X[iov (s. u. Z. 16) ecoyiuxiy.ov . .
,

STtl Ö£ vvxxsQLvilg yevsösojg an ißovläg cctco (fCliov (s. meine Ergänzung von

12) xal s^d'Qccg övyyevixäv xxX. xal d an uv ag.

14. Die Ergänzung ist natürlich unsicher, aber Anweisungen für das (fv-

Tsveiv gehören zu den xaxaQycd (Anweisungen für Beginn irgend einer Tätigkeit),

vgl. z. B. Maxim, .t. xaxaQypv v. 456 ff. oder Hephaest. ed. Olivieri, Stud. ital.

VI 15, 1.

16. xüL-Kona^iag = xaxojra^£f'ag , dies öfter bei Valens. Zum Inhalt vgl.

Firm. ebd. p. 88,4.

24. £x|3/} : Gegensatz zu dem häufigen astrol. Terminus {sji)s}i,ßai:v£iv. "Ex-

ßadtg hat öfter Valens.

27. xvxloj ov[QavL(p : Lesung und (fraglich bleibende) Ergänzung von

Wilcken.

Den Text in eine bestimmte astrologische Lehre einzureihen gibt bei seiner

UnVollständigkeit nur ein Wort Anhalt, 11 6xx[ä]ycovov (für öxx[6]y(ovov ist, wie

Wilcken bemerkt, kein Platz: öxxdyarog hat seine Analogie in oxxaxortog u. ä.).

Man möchte glauben, daß es sich hier um jene Lehre von der Oktatopos
handelt, von dem System der acht Örter im Tierkreis, über das ich in der Woch.

für klass. Philol. 1913 S. 123 ff\ einiges Neue zusammengestellt habe; vorher

Bouche-Leclercq, L'astrol. gr. p. 276 ff. Man braucht in der Figur bei letzterem
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p. 276 bloß die Linien entsprechend auszuziehen, um das Achteck im Tier

kreis zu erkalten. Wie ich a. a. 0. gezeigt habe, ist diese Lehre, die auck de]

römische Dickter Manilius überliefert, in Auszügen aus Tkrasyllos, dem Hof-

astrologen des Tiberius, und aus dem Atkener Antiockos (IL Jakrk. n. Ckr.) zi

ßnden und vermutlick in Sckriften des Hermes Trismegistos oder Petosiris dar

gelegt worden. Natürlick wäre es zwecklos, daraus auf einen Autor für unse]

kleines Fragment zu raten. F. BolL



Indices,

Fettgedruckte Zalii

Rr. = Bruder, F.

Mit Ausnahme von Nr. 1 und der koptischen Wörter.

= Nr. des Papyrus, beigefügte Ziffer = Zeile. S = Seite. Ist ein Wort nicht

ganz erhalten, so wird die Z-^ilenziffer eingeklammert
[ ].

I. Personennamen.

Frau, Gv. Groß.ater, M. = Mutter, Ma. = Mann, S. — Sohn, T. = Tochter,

V. = Vater.

Aya&bs zlai^iav 6 xal Tf'p«^ Eutheniarnh

13 16.

"Ayad-bg zlaipav 20 7.

'Ayiäcpig naveq)Qefi}' Ewg tov Ayx^^^^^'^S

TTQSöß. 10 12.

AyxGi(pLq Gv. des Vorigen 10 13.

^äiXovQäg nrokXä 2 4.

'AiCLäQig v£(ör€Qog Aq^oxQ(< 33 c II 10.

"AkxLfiog \. d. 2JcoTäg, S. eines Zcordg 8

11 1 III 1.

"A^^icjv 15 öfter.

Avcctöhog 14 6.

Ä-tio-yeic S. d. Bty.rooQ P. copt.

''Avrcjviog 13 I 2.

ATiSQ&g, TlTole^ulog 6 xal yl. 13 I 4.

AnCav Archidikartes 30 1.

'Anitov UroXeiiaCov Komarch 13 I 3.

'A:iokXcov[ 33 b, 1. 7.

'Anvyxig V. der TaTiiäiiig 7 2.

ÄQ^iivöig V. des TlaTiovtäg 33 c II 6.

Ag^ivöig 33 c I 10.

A{Q)7tayä^i]g V. der Hsya^ig 9 11.

AQ-noK^dTicav 'löicovog 33 c II 9.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss, zu Oöttinjen. Phil.-

Aqjioxq&s V. des A:iiScQig 23 c II 10.

AQQiavög 16 2.

AQxcoväg Zc6rof Sitologe 9 5.

AövyxQiriog 14 9.

AvQijhog ^EjtCßaxog 5 11.

AvQ't]XLog 'ÜQicov 5 13 vgl. 11.

Acpsvg UroXsfiaiov 33 b [11].

Acpsvg "SIqov V. des 'Ogöevovq: ig 22 cll 8.

BixtOQivog 36.

Bty.TcoQ Geadagov 36.

BCxxiog Diakon P. copt.

BCxtcoQ Notar P. copt.

Teuipfioc, V. des Phoibammon P. copt.

Aaifiojv s. Ayad-ög

Jeiog 30 9.

Ji^Hmg 14 3.

Aidv^tj 34.

Aidviiog Trapezit 4 4.

Ai66xoQog Praktor 10 3. 11.

Aiööxogog V. des XaLQ}j}io)v, G:v. des ITa-

öicov 4 9.

AioöÄOvgidrig 14 4.

'EXXädiog 14 8.

bist. Kl. N. F. Band 16,3. 1-
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'ETtCfiaxog, Avq. E. 5 11.

"EjtKpcivtog 19 1

'Eg^ödcoQog 14 7,

EQuöcfilog Susceptor 14 2.

Evöaiacov Procurator 15 11.

7/pa[ M. des 'Slgog ajidtioQ 22 c II 13.

'Hoai ) 22 c II 4.

'HgazkeCdrjg 16 8.

7/pfcg 'HQax{ ) xov "^Hgä 23 c II 4.

7/päg Gv. d. Vor. ebd.

llgccg IJaTCovxGixog V. des 'ügöevovqjig 32

c II 12.

"Ilgcov V. des EagunCcav 2 17.

Quriöig M. der 2i'£}^äx>'t? 6 4.

0tt6fig M. des yiyxßxpig F. d. IJavscpgefififiig

10 13.

Hsvunvyxig M. des Ilaxvaig F. d. T£<5£-

i>ov(f)ig 10 6.

fe'fddcopoff, geschrieben &£caöiogog 2(>.

^so^dvrjg 14 5.

r«;f'coy 24.

'Uga'i. s. '/iyad'bg daC^cov 13 I 7.

leuov V. des Agjioxgatiav 32 c II 9.

KüöTcog ('Hgorvog?) Sitologiebeamter 9 18.

/rf';.£(> V. u. Gv. des A'pßTvt,^ 22 c II 7.

/foAAoO^og 23 c 1 15.

Adfiitcov Nsf^ov 2 4.

.ieovräg 17 1.

yiowpiJTiog Inv. Nr. 12 V S. Go Z. 10.

Ahcggr^g 22 c I 8.

.l/apcjj' V. des TIco/Mov 2 3. 20.

Mdgiov 32 c I 3.

Maöofjgtg 33 b 10.

liiij/m/Üos? 16 4.

\Jv6i)^7]g V. des Earaßovg. Gv. des /7a-

xDtfjg < 4.

Salkog V. des AdpLnav 2 5.

NcuEötog "Oxkavog 3 [5].

'Oi/i/ö9;()ig, Priester 6 10.

\)vvG)(pgig V. des TluvE^fgt^^ig 'i lO.

"'OnXcav V. des Nf^ieöiog 2 [5].

'Ogösi'ovcpig Urpkog xov "'^gov 33 c II 8.

'Ogaevovcpig'Ugü xovJlazovxix}xog22cll 12.

'Og6£vov(pig Br. des Ilädig 18 1.

Iltcßovg V. d. IlaKvöig 3 1.

77«^ä? 9 11.

Tlaxvöig Uaßovxog, V. d. ilfig 3 1. 15. 17

IIuKvöLg üaxvaeojg, V. d. Z'roTo^Tig 11 1

Ilaxvötg 2Jax(cßovxog xov Mvö&ov 7 4. 13. 16,

llaxv0ig 2Jaxaßovxog 6 [7].

riaxvöLg Teösvoxxpecog xov nav£(pgt(.ips(oq

10 4.

Ua'xvGtg V. d. TlaxvöLg, Gv. d. 2JTOTorjTig

11 1.

TlaxvGig V. der Heisxovg 4 6.

ilaA« (77«Aäg?) 13 I 25.

Tlccvsipge^fiig Ayxöo(peG)g Ttgsöß. , V. des

'Ayx(o(pig 10 13.

nav6(pge(inig S. des ''Ovväq)gig 7 10.

nav£(pgtfi^Lg V. des Ti-6£vov(pig^ Gv. des

Uccxvöig 10 5.

TlüTiovxag Ag^uvöEcog 33 c II 6.

IlaTtovxäg V. des Xgdxrjg 33 c II 5.

üaTiovxäg (verschiedene) 33 b 2 ; c I 5. 7,

13. 14.

TlaiiööxoXog S. des UagaTiiav P. copt.

riäöLg Br. des 'OgöEvovqyig 18 1.

IJaöCav Xaigri^ovog xov .Jioöxugov 4 8.

Ilavkog 16 1.

Ilaxvovßig 33 b 4,

/Iftg S. des fluxvöig und der 2-WTjj()£i'a.

Enkel d. 77«jSoi)g 3 1. 15 18. 19.

nsxeagjicbxijg V. des Xparj^g 33 c II 3.

nexaagfiibxrig 33 c I 1.

IJsxGlgig (Indxcog 33 c 11 14.

TIovfiQLg 33 c I 11.

IlxoXi-acciog o x«i Axsgcbg, V. d. Komarchei

'AxCav 13 4.

nxoXsficctog V. des 'J^g)fi}g 33 b [11 1.

Uxoklicg S. des ^iAov^fii,' 3 4.

ncoUcov Mdgcovog 2 3. 20. 22.

2Jag(XJti(ov 'Ilgcovog 2 16.

^Jugaiiiori'^ V. d. UaTiööxoXog P. copt,

HagaJtioiv 15 4.

2^aga%C(ov 35.

2.ar(c/?üt)i,' Müöitoi» V. d. ilaxvdig 7 4.



I
PAPYRUSUKKUNDEX DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ZU BASEL, 91

2:araßovg V. des naxvßig [7). Tsösrovcfig ccv»' o^ 'iloog nav6(ft)t}msag.
2:c(Taßovg 7tQ£6ßvT.^QOg j:TororJT£cog 12 3. V. des UuxveLg 10 5.

Zsyä^ig 'A(Q)Tiuyd»ov 9 11. Ti»ofjg 18 5.

^syä&ig T. d. &aT]6ig. M. d. ^5ioo:? (> 3 u. ü. l^oitevAiAiiun S. d. Georgios P. copt.

^«fropj- /Zßxuöfojc, F. d. A'atpr^ufjj' 4 6. 14. XaiQ)\uav Jioö/.öqov, V. d. Raöun' 4 U.

2:t5Öig 'Ogiavog 2 2. 20. 22. XaLO)\^av ilQicovog, Ma. d. Zfifroös^ 4- 8.

Ziööig 22 c I 4. XaQtTcai' 17 1.

2:Toro>;{^ts" S. der Tanuaug 7 [3]. [25]. XodTy,g Kekegov toi) Kslegov 22 c II 7.

2JT0T0^rig Iluxvöscog rov naxvötag 11 1. A'^jf^rj^c Tla^iovzäxog 22 c II 5.

ZzoTof]rig M. d. Vorigen F. d. nccxvötg Xgchrig nsreuQiiäzov 22 c II 3.

11 '2. 'ilQÜov, AvQ. 'il. 5 11. 13.

EroToi^rig V. des Z'^to/joiSc xgeöß. 12 4. 'iiptai^ V. des EiöÖLg 2 2. 20. 22.

2^(ozKg ^Akxiuov zov Ziozä 8 II 1 III 1. 4. '^gibiv V. des XaiQ-)\iiaiv 4 8.

2:azdg Gv. d. Vorigen 8 II 1 III 2. 5. 'Ogog S. der Ziy&.^^ig 6 13.

2:ioz&g V. des Sitologen ^Agyiovüg 9 (3. ^üpo^ alias Teösvovqjig s. d. (10, 5).

HcotiiQeLa M. d. ilfic, F. d. Ilaxvöig 2 1. \ßpo? ccxchag nijZQbs 'HQa[ 22 c II 13.

llazriQLxog S.. V. u. Gv. 22 e II 10. Üßpo? V. d. 'Acpsvg, Gv. d. VQösvovq)ig 22
Tai'£q)QS(iuig S 7. c II 8.

Tu:tiä^iLg T. d. 'A:ivyxig 't 2. 13. 17. -i?o^ 22 c I 6,

11. Kaiser

Hadrianu s.

'A]8qluvov Xeßaözov 7 1. 15.

Antouinus Pius.

"Ezovg zezc'cQzov Avzox[Q^ä[zoQog] Kai-

öuQog Tixov AikCov ^Aöqluvov 'Avzoj-

vCvov Esßuezov Ev6eß[{ovg)\ 26. Febr.

141 4 1.

^Avzaveivov KaCöagog 6 2. 14.

Marcus und Verus.
Ezovg ißdö^ov Avzcovivov xai Ovt]Qo(v)

zäv xvQiiov Esßttözüv 9. Nov. 166 10

1. 9; vgl. 11 1.

'Ezovg i, Avzcovi'vov xai Ovrjgov zav xv-

Qicov EsßuGzäv Agfiei/iaxäv M}jdtxcjv

nuQd-i/.cöif MsyiGzav 28. Aug. 167 12 1.

C mm d u s.

i^Exovg) ku Mf'cQxov AvQ},kiov Kofifxüdov

l4[vza}VL^vov Kail^6cc]Qog zov xvqiov

25. Sept. 190 2 12.

Septimius Severus, Caracalla u.

Geta.
^Ezovg d- Aov/.iov EenziuCov Eeov)fQOV

Evöeßovg IlsQzn'axog xcd M[dg]y.ov

A[v]griktov 'AvzcsvCvov Ev6£ß(pvg -IV-

ß}a6zä)v xcd Hov^kiov [llan\ziui[ov]

Fezc KuCöagog üeßuözov 23. Mai 201

9 1.

III. Geographisches.

Alexandria, Demen: Hcp aiozisvg Demoti- Arsino'^. dacpoda: Avöavi'av -i iO.

Mot]gf(og 8 öfter.kon 20 8.

Arsinoites: 'Ägöivoiczrjg vouög 7 2.

7

0p£'/A£t 4 [6]

12*
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xä^uai : 'Agaßcov 2 [3]. tönot : r. Usfirjr Isyofisvog 5 3.

'Hgaotleiu 9 7.
|

Hermopolites : xco^rj Nayag P. copt.

HoKvoTiKiov Nfiaog 2 2 ; 10 4. 12
; j

Arjtovg [TiöXig) 18 6.

12 4. ! Prosopites : &SQSvovd'ig ? 18 5.

e%omitt : enoiMOv IJsQxs'tjöLog 3 3.
|

IV. Beamten- und Aemterwesen.

äyooccvofios- täv rjyoQavo^rjKÖrcov (Ale-

xandrial 30 3.

ä^X''^ixa6xii]g. iSQet aQxidixaöxJ^fj xcd ngog

tfi sjti^e]Xs[Qa räv j(^Qr]fiatt,6täv[ 30 5.

— Arch. 'ÄTttcov S des ]ö(o\_, gewesenen

Archidikastes, Enkel des -öcogog (ca.

130-180). 30 1.

ßLßhod'i]xr], 7] Tcbv iyxxri6E(ov ß. Arsinoe

7 [7].

ßovXi] 16 9.

dtdxovog P. copt.

SLQÖflSVOV 6 1.

STCaQxog. 6 XQ'y.rLöTug sjcuQxog KkccvÖLog ylov-

xvliavög 25. Sept. 190 3 7.

flf/^i/Tt^g Alexandria 30 4.

cv%if\vi.ä.Qi^g 13 7.

ev6p]fioves 3 5.

ffpeu? und Tepfi« Soknop. Nes. 6 10. [4]

;

Alex. s. oben äQXidtxaönjg.

xöurjg 19 1.

I

xo6^rity]g. Jtdvfiog xsxoß^irjTEVxmg Arsinoe

4 5.

xcjficcQXiiS 13 5.

Xoyi6xr]Qiov 37.

ft£To%ot 9 6; 10 3. 11.

ofo/ia^ftv, €lg xijv ßovlrjv 16 9.

jCQaxxcoQ. ^LOßxÖQog xal nsxoxoi JtgccxroQSg

ccQyvQLXK)V X(b^r]g UoxvoTCaiov Nrfiov a.

166. 10. 3. 11.

nQtößvxsQoi , Ol xfig x(bfii]g 13 I 5. 16. 26.

jtQvxavi.[ Alex. 30 1.

XQoxsvouxsg 31 10.

6LXoX6yog. Ag^coväg IJaxov xal ^ixoyov

GixoXöyoi xäfirjg "HgaxXeCag a. 201 9 5.

Quittungsaussteller Kccöxcoq Z. 13.

6viißoXaioyQccg}og? P. copt.

XQaTCB'^cc. {} Jidv^ov xexo6(ir]xsvx6xog tq.

Oqsuel. Arsinoe a. 141 4 4.

vTtodsxxrjg 14 2.

(pQOVXtÖXYjg 15 11.

XQriliaxLöxm s. 'AQXidi,xa6xr}g.

Exaxoöxri 13 II 2. 7.

iTityQacpaC 7 21.

XccoyQa(p{a 8 II 2. 4 III 2. 5.

Äpo(?diaypag:d,a£v« 8 II 3. 6. 8 III 8,

10 8. 15; 11 4; 13 5.

öyfi/JoAtx« 10 8. 15; 11 5; 13 5.

xeXsß^u xa(ii]Xc}v 13 4.

Abgaben.

xeXeöfiaxcc, ösixixd xe xal aQyvQixd 5 7 yg.

7 22.

XC3fi(xx(ov 10 6. 14; 11 3

6;

ßaöiXtxfj (yfi) 13 I [22].

diu xXrjQovxav 13 I 20, II 8.

VI. Verschiedenes.
.M

1) Daten (außer Ind. II) : Monat Safar d. ' 2) Monate : 'AQxenCöiog = ^a(iEvä9 7 1.

J. 91 d. H. = Dez./Jan. 709/10 n. Chr. 1 Adgiccvög = Xoiax 8 III 4.

S. 6f. 1 35, 1.
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3) Tage: sTtayönevai Schalttage 811 7;' 7) Münzen: öoux,u}'i öfters.

13 3.

4) Gr ö 1 1 e r : UoxvoTcalos O-fdi? 6 [5]

6 &66g 18 9.

5) Christliches: sv x{vql)g} 16 21

6vv dsä 19 1.

xvQiOv ßor]d'ovvtog P. copt.

6) Maße: ccqovqu 52. 15; 13 öfter.

dgräßt], tivqov oc. 9 12; 13 oft.
; j

xQt^fis 13 1 [19].
I

fivä 7 6. 1

6%oiviov ?| Ttr^xBcov 5 4. I

Xvcluov ö/3oAds 8 II 3,6. 8;

III 3. 6.

oßoXog rj(A.Lcoßähov 12 5.

XQiroßoXoV 13 5,

TBTQÜßoXov 10 7. 14 ; 11 4.

vö^idfia 14 öfters.

8) G esetze: vö^oi xäv vTtod^rjzäv 7 19.

YII. Allgemeines

'AyoQdt,nv 4 13; 19 5.

äygccfifiaros 3 [23].

(J^fAtpdg 16 1. 16. 17; 18 2.

ahetv 19 2.

axüAov^cag 7 12.

aZAß 16 11.

äXXv'} 15 8—10.

«Ho? 7 25; 15 12; Inv. Nr. 12'Vo. S. 65.

ßjita 16 5. 14

ä^elstv 17 5.

dficptßoXia P. copt.

ar 18 4.

Ki/«yxat . . 31 9.

Kvaj'xaiog 16 4,

Kva. ai/a ccQTdßiqv = je für eine Artabe

13 I 22 — dvä ^E6ov 7 8.

avaU^'naiv 33 13 dvtjXcoiisva 3 [6].

ai/a;röpt9)og 4 15.

ai/fvf^irvpaöTog 7 [21].

Kvsjiiddvsiörog 7 21.

avTixvi^^toi/ 4 11,

avtXCag P. copt.

K^^apatrtjrcjg 31 8.

anccg 7 22. 23.

KTtEXELV 3 9.

DCjtr}kLG)rijg 3 8
;
7 11.

K:rAräg 19 5.

KTtoyQdcpstv 13 öfters.

Wörterverzeichnis.

dTtodidövat, 7 16. 17.

djcoxad-iötdvai 3 8. 21.

a(>;'i;pixdg 5 [8].

dQyvQiov 4 15. 17; 7 5.

dgid^liriQig, dgi^^tjöeag 8 II 1. 4. 7; III

1. 4; 13 3.

dQLörsQÖg 4 11; 6 [11]; 7 3.

ägovQcc 5 2. 15; 13 öfter.

ccQQi^v 3 8; 4 12.

dgeig 5 6.

UQtdßr] 9 12
; 13 öfter.

«tfiJj^xpiTog 16 1.

d6q}dXstcc P. copt.

«^Ai? 7 8. 11 ; 19 4.

aurdg öfters. 6 ccvtög 5 4; 9 10; 13 I 8.

23 15.

äxQig 18 4.

ß = (Ji;o 3 2.

/3aAAoj 19 3. 4.

ßa6iXiyög 7 11 (^diitti) ; 13 I 22 (yr)

ßeßaiovv 5 8; 7 19.

ßeßakoöig 7 20.

ßtßXi,od'7]X)i 7 7.

/Jt'og 16 3.

/3Aa/3o? 3 6.

ßoti&eiv P. copt.

ßoffgäg. ßoQQä 7 10.
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ßoxccxnt^eiv 5 6.

ßovXri 16 9.

yuQtluLov 16 11.

yfixvCa 7 [12].

yeixLov 7 9.

yivriiiu 9 9.

yi{y)v£6%ai, 5 11; 18 4. 7 (komme); li) 4.

7. — yavö^svog (gewesener) 30 1.2. 4.

ykvoivg 16 15.

yocc^ficc 2 17.

yQc<q)siv 17 7. — syQailia 2 17. 22. — £-

ygdcpr} 19 9; P. copt.

yt'.
( ) 16 7.

ößXTvAog 7 4.

daTKxvTq^u 19 7.

d£|6dg 6 9.

öriiioeiog 5 7 (tskeöfitxTa)

did öfters.

duiygätpew. disyQuxjjev 10 3. 11; 13 3.

Öui&eeig 7 12.

du'cQOVQOV 17 3.

dfciöToAtj 7 18.

dLXCCÖTTJQlOV 31 11.

d(')C)j 5 12.

()tn:Aovg 3 [6].

doKiU(xt,€ll> 16 12.

ÖQax^rj öfters.

eäv 3 10; 5 9; 17 5; 18 9; Inv. Nr. 12

V«. S. 64. 33 10 20

eavriig 7 3.

fyxaXstv 3 4.

tyy.TitGig 7 [7].

föacfog 5 2.

eiötvai 2 17.

e'mau' 19 5.

SlQOflSVOV 6 1.

fi'^ s. ^ta.

sißievai. tov iötövrog [hovg] 7 14.

ii(7od£i;£ti/ 3 [8].

£jc öfters. — £X (ÖQax^äv) = zu je x

Drachmen 15 8. 9.

ixßatvsiv 33 24.

«x£f 18 7. 33 25.

sxlafißccveiv 18 3 (aufnehmen).

sxrivsiv 5 10.

iK(pöQtov Inv. No. 12 V". S. 64.

siiTCQoö&ev 7 [22].

EvavTiog 33 12.

£Vf^o[ft£i/6a oder -tx« 6 21.

Ev&dÖe 16 7; 18 9.

eviörävai. evsöräg 5 4; 6 [15]. [27] ; 7

22; 9 9.

ivo%keiv 16 7.

svnoCi]6t,g 7 23.

ei/rav^ß 3 10; 31 5.

£|£fvat 3 7; 7 15 (elg rb ßi] i^stvai).

i^SQydvTjg 19 6.

ilrjyy^rrjg 30 4.

i^oösvsLv 3 8. 9.

maQ^og 2 7.

ETiayyeXCa 7 18.

BTidvca 13 I 5. 16.

eTCBQX^G&at 5 [8] (sJtEXsVÖEGd'CCl).

STtC öfters.

miygacpEiv 7 25.

imyQKiprj 7 21.

sjii[ieXEia 30 [6].

S7ii6rjnog 7 5.

£:n:iTo[A?J '? (unwahrscheinlich) 33 10.

iuiTQBTCSLV 19 1.

STtiTQOTCog Vormund 13 I 3.

eitoCxiov 2 3.

iQyd^£6d'ai, 18 8.

£p;f£ei^o:t 16 4.

fö'co 19 4.

hsQog 6 20.

m 6 24.

fVot/iog P. copt.

£Ua()£^TOg 5 9.

£v&vg. sv&eag 18 7. 10.

EVQIÖXSIV 31 6.

evexrlfKov 2 5.
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£vXaQi6na 19 9.

evxsed-ai 16
[3J.

20.

iX6tv 5 13; 18 8; 33 13.

^rjtstv 2 12 (Ansprüche erheben).

^aÖLOv Tierkreis 33. 15. 21.

fiyetß&aL 16 [5J.

ijyovv 19 8.

i]X£tv 18 10.

i;Xios 23 10. 24. 25.

ilfisga 7 22.

fjfiSTEQog 16 16. 18.

^'rot 19 2.

^£';.a2/ 17 5; 18 9; Inv. No. 12 V«. S. 64.

»eög 6 18 9. — 6vv #£ö 19 1.

d^socpikiu 19 2.

^epiiid:? 33 4.

^vpa 3 9.

ifiatiovv (so) 6 12.

Iva 16 7; 18 7.

ivöiXTtäv P. copt.

xadfiÄf^. X. £x dt'xT/g 5 12 ; 7 24.

xa^agös 5 8; 7 21.

xad-YixsLv 6 26.

xa^Wi? 9 13; 17 2.

xatw^fii; 33 14.

xat()dij 5 10.

xuxoTccc&eitt 33 16.

xccxög 33 22.

x«Aü5- 16 12; 18 8. — xaAAtörog 16 3.

xau};Aart;g 3 2.

xafiijkos 3 6. 10. 15. [21]: 13 4.

xaQTiög P. copt.

xttTttkoyi^ted-aL 19 6. 9.

xarccXv^a < 8.

xaru6%tCQtiv 17 4.

xAt;()ot);ijog. (3ta xAfypoi'jfcoi/ 13 I 20. II 8.

xd/uiyg 19 1.

xovUi 19 4.

xd;ros 33 13.

X06[iriT6VSlV 4 5.

XQL&fj 13 II 3.

xvxlog 33 27.

xvptov; G-ütt P. copt. — £»/ xvpt'oj 16 21.

— Kaiser 3 13: 10 2. 10; 13 1. -
Frauenvogt 4 7; 7 3. 25. — Vater u.

Mutter 16 5. 13.

xvQios gültig ^evov6),g xvgiag [zig vtco-

d-}jxr}g] 7 23.

xä^tj 2 2; 9 6; 10 4. 12; 13 I 26; P.

copt.

Xafißdveiv 17 7.

kaoygacpia 8 öfters.

ksysLv 5 3 ; 19 5.

levxög 4 13.

Xi^p. Xißög 7 11.

hd-Ö7tXai? 19 2.

li&og 19 4.

köyog Rechnung 14 1.

koLXÖg 3 5; ö 14; 13 I 26: 33 b 9.

[licyiQiov 19 4.

^axägiog P. copt.

fieV«? 19 6.

nävEiv 7 23.

,U£öOg 3 10. Upä (IE60V 7 8.

fihoxog 9 6; 10 3. 11.

flSTECJQL^SlV 33 12.

flETQHV 9 7. 13.

^BttoTtov 3 10; 7 [3].

iu£> 5 6; 6 [27]; 7 22.

firjdei' 3 4.

fir/i/ 5 [3]: 7 14; 9 8; 19 9: 33 14. 17.

ui]rr]o 3 1: 8 II 2. III 2. 5: 10 6. 13;

11 2.

/u'k .) 2: 7 9.

juiö&ot'i' 19 3.

(ivä 7 6.

v6,Ln6fiu 14 öfters.

v6i.iog P. copt. — i^mtoi rtä// u-toö^z/x rü

7 19.
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voßog 2 4. 9; 7 2.

vvv 16 6.

i,iikov 19 5.

oßoXog s. Ind. VI.

bdög 2 11.

ofog 16 12.

o/'xta 7 10. 11; 33 b 9.

oixovo^siv 3 3.

otxog. B^ olxov 7 5.

oxTuycovov 33 11-

bkoxhjQslv 16 13.

bkoxXr]QCog 16 20.

Uog 7 9.

o/iotwg 8 II 7; 13 öfters; 33b 3.

6^oAor£t>3 6;3 4;7 2.5.13.16.17.19.

o^oAoj'ta 6 16.

ovofia Name 3 18.

övo^idtsiv, sig Tr}V ßovkrjv 16 9.

övog 4 12; Inv. No. 12 V. S. 64.

bgCtsiv 7 [17].

ööxig 3 [5].

OVÖBV 3 12.

o^Aij 3 10; 4 11; 6 11; 7 4.

oi>v 16 10.

otrog 3 1 ; 4 14.

ö(peClsiv 6 23.

ö(pQvg 6 11.

üu[pf^vtog? 33 27.

TiavTOlog 6 21.

7iaQ(x. Ol TtaQi' avrov 7 20.

TtaQccßuivetv 3 [5j.

Ttapadtddvat 3 8. 16. 21 ; 5 9.

7CCiQo:do6t.g 5 3.

;rapaxaA£ti' 17 2.

nagaktt^ßccvstv 3 6. 15.

7r(i:(>u;^()t5/iia 7 5.

:xaQtxeiv 5 5.

;r«s^ 5 8. 12; 7 9. 20. 24; 16 16. 19:

5. 7. 8; 31 9.

jcutrJQ 16 6.

E. KABEL.

24

19

naxQig 21 7.

Tti^miv 16 11.

TiegiylyvBö^ai 3 2.

negiEivui 3 7.

TirixL6ii6g 7 12.

Tifjxvg 5 4.

jiiTtQdöxEiv 15 4. 8. 9. 10.

nCörig 19 8.

;rA£föTog 5 10.

:7tA?jv 31 3.

ÄAr/prjs 19 7. 8 (f^g jrArjptjg sie).

Äom> 5 3; 7 13; 19 3; 33 15.

nohg P. copt.

noXvg 33 13; s. %lsl6xog.

jiotC^eiv 17 3.

XQ&lLg 5 11 ; 33 22.

^QBGßvreQog 7 [2]; 10 13; 13 4. -

xay^rjg s. Ind. IV.

nQodöTtov 19 6.

jr()oj'(>a9J£ti^. 3i;()o}'£y()ajii^£Vog 3 5 ;
6

[24]. 25.

TiQo&Bö^Ctc 5 9; 31 [3].

7tQox£i6d-aL , TCQOXBCfievog 3 4. 9; 5

jiQÖxBitai 3 16. [22]; 5 16; 9 13.

jcQOCSayoQBVBtv grüßen 16 öfters.

TCQOöÖLayQacpBLV s. Ind. V.

TiQvravi[ 30 1.

7CQ(otBvBLv s. Ind. IV (31 10).

7t„pd? 9 12; 13 17. 22.

JttCCiSLV 3 11.

naksiv 3 3 ; 7 15.

Qv(iri 7 11.

QCOVVVVCCL 16 19.

öeßccörög s. Ind. II.

ßrj^iSLOvv. 686r]^Bianai 15 11 ;
Inv. Nr. 1-

V. S. 65 Z. 9.

6ui%6g 5 7.

öiToAdyog 9 6.

öxvAfiög 33 16.

öTistgeiv 5 5.

6TiEQ(ia 5 5; 15 oft; 17 6.

7CQ.

Ij

9. —
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dtsQslv 23 11.

exoix^tv P. copt.

övfißiog 16 14.

6vveni,ka^ßävei,v? 31 12.

övPTCaQakaußävsLV 2 20.

6v6Ta6(,g 19 8.

0(pQayCg 1. Siegel (Stempel) 2 11. -

Flurbezirk 5 2; 7 9; 13 II 9. 12.

tsxvov 16 15.

Tf'xrcov 19 3.

rekeiog 4 12.

tsXeößa 5 7; 12 4.

T^IQBlv 5 6.

TiXTfti/. 17 rexovöa 16 13.

Tt/i>; Kaufpreis 4 12; 5 10. 15.

TÖxog 7 6. 14.

T()a;C£^a 4 5.

XQEipBlV 6 22.

XQÖTCog. xara ^rjösva tqöjiov 3 1.

r()og5?^. T(>093a^ 2 10. 14. 21; 21 7.

I

viög 2 1; 6 20; 7 8. 25; 18 6(?)

i viovög 20 [5].

vnäQxsiv 16 3. vTtdQxovttt 5 12; 7 7. 24.

j

VTtOyQCifpEiV 2 18.

' vnodäxrtjg 14 2.

j

vzo^rjxr} 7 18. 19. 20.

2.
[

V7iö^vy]^a 22 b 8.

VJlO{il^V7]6XSlV 16 6.

vjiorc&svai 3 3.

!
(pSQSLV 2 11.

cpikoxcclEtv 19 5.

j

qjQOVTLGtrjg 15 11,

;Kaipfti^ 2 6 ; 17 1 ; 18 2.

Xakxög s. Ind. VI.

j;f/-(). dt« ;^tpdg 7 5.

;)jd()rog 5 9. 15.

;K()di;os^ 3 [6] ; 7 22. 23.

X&^icic s. Ind. V.

&6x€ 19 2.

yill. Verzeichnis der behandelten Stellen.

Bemerkungen zum Text der Stellen

P. Amh. II 120 S. 50. 52. *53.

P. lat. Argent. 1 S. 11.

P. Basel = No. 7.

BGU. I 14 VI 12 S. 22.

15 II 21 S. 15. 16.

18 S. 13.

61 I S. 50. 52.

87, 12 S. 15.

218 S. 50. 52.

266 S. 12. 14. *23 u. *N. 1.

297, 20 S. 43.

350, 14 f. S. *26. *27.

369 S. 53 f.

II 381 S. 13.

(391,8 S. 54.

453, 20 S. 15.

461 S. *56.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Oöttingen. Phil.

sind durch ein Sternchen * gekennzeichnet.

I

468, 10 S. 15.

' 521 S. 56. *57.

I

607, 12 S. 22.

; 614, 6. 28 S. 40.

i

III 709, 15 S. *42.

I

— 19 S. *27.

' 716,5 S. 51.

I
762 S. 14.

i 770 S. *57.

i 869, 11 S. 16.

891 R., 31 S. 19.

901, 6 S. *27.

IV 1036, 9 S. 53.

1131 11, 53 S. 39. 40.

1158, 15 S. 39.

P. Brit. Mus. 229 S. 11.

,

P. Brax. 1 S. 61.

bist. Kl. N. F. Band 16, .. 13
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CPR 1,18 ff. S. 26.

—,21 S. *27.

4, 25 S. *26.

P. Crawford S. 11.

P. Fay. 51,3 S. *49.

279 = P. gr. Wiss. Ges. 23.

S. 48.:

P. Flor. I 1, 9 S, 45.

16 S. 13.
1

61 S. 13.
j

86 S. 44 f.
:

II 278 S. .13 f.

P. Gen. 8,5 S. 37.

— 29 S. 31.

35 S. U.

P. Grenf. I 33, 31 S. 69.

II 28. 4 S. 69.
j

52, 7 S. 57.

P. Hainb. 12, 16 S. 58. 61.

P. Lips. 72 S. 54.

85. 86 S. 13f.

90. 8 S. 20.

Inv. 610 S. 71.

P. Lond. 1 S. 166 n. 131 R". S. 63.

S. 175 n. 131 col. 8 S. 64

II. S. 32 n. 258. 130 S. 30.

S. 69 n. 170 S. *48.

S. 75 n. 328 S. 14.

S. 93 n. 217 S. 52.

S. 179 n. 154 S. 25.

^_ _ 8 S. *24.

III. S. 55 n. 844, 9 S. 54.

S. 107 n. 1171 V. c.) S. 14.

S. 142 n. 1132 b, 6 S. 15.

— — , 11 S. 19.

S. 162 n. 11641', 26 S. 43.

S. 170 n. 909 a, 6 S. 15.

IX.

P. Münch. I 7, 85 S. 20.

P. Oxv. II 289 S. 49.

III 485 S. 44 f.
-y

506, 39 S. 43.

— , 46 S. 44.

— 51 S. 43.

508, 18 S. 37.

IV 716, 6 S. 22.

728 S. 31.

VI 929, 13 S. 15.

VIII 1118 S. 44 f.

P. Rain. S. N. 166 S. 15.

P. Ryl. II 162, 12 S. 41 N. 1.

Sammelbuch Preisigke 5168,30 S. 35. 39

P. Straßb. 9,8 S. *38.

19, 19 iS. 19.

23, 69 S. 59.

52,7 S. 41.

— , 11 S. 45.

— , 12 S. 38.

P. Teb. I 109 S. 32.

II 348, 9 S. 49.

383,28 S. 24.

419, 3 S. 15 f.

Ostr. Areh. VI, 126 No. 52 S. *49.

— Gr. Texte, ed. Meyer No. 25. 36. 3(

S. 54.

— Theb. ed. Milne Nr. 36. 81. 99. lO

S. 54.

— ed. Wilcken, No. *86,4. 117. 234. 367

*450. 463 S. *49.

Dig. 19,1,9; 40 S. 31.

— 50,4,1,2; 18,11,21 S. 22.

lust. Nov 73, 8 pr. S. 20.

german., indische, jüdische Quellen zu

Tierhüterhaftung S. 16—18.

Sachregister.

\4yQ(iiiaarog S. 20. Archidikastes S. 71.

Arabische Unterschrift und Siegel S. 6. Astrologisches Fragment No. 23.

aQi%iin6i? S. 47. .

Bankurkunden S. 28-30.



PAPYRUSÜRKUNUEN DKR UNIVERSlTÄTSlilLiLIOTlllCK ZU BASKl,. OÜ

ßeßt(ico6ig S. 32 f. 35.

Christlicher Brief, der derz. älteste?^)

No. 16.

Dammsteuer S. 53 if.

diuöroki] S. 39.

diploma des Präf'ekten S. 14.

Durchgangsrecht S. 23 f.

syxakeiv Präs. u. Fut. S. 26.

inafyskivc S. 40.

Eytheniarch S. 61.

Euschemones S. 13.

G-arelaion S. 67.

Grundsteuernachlässe S. 58 ff.

Grrynaeus Joh. Jac. S. 7—9.

Haftung des Mieters S. 18.

— des Tierhüters S. 16 If.

— persönliche des Verpfänders S. 43 ff.

Hypothekenrecht S. 35 ff.

Kamelsteuer S. 56 f.

Kameltreiber S. 22.

yMQTicjvsia S. 31.

xarayQatpT] S. 38.

Kauf der Früchte S. 31.

Kopfsteuer S. 48 f.

Lateinische Bruchstücke S. 11.

Lieferungsvertrage S. 31 f.

Narkissos S. 6.

oixEios S. 69.

öliyoyQcc^^aros S. 20.

TtccQaxägrjaig S. 25.

jtQ&^ig S. 43.

TtQoGÖLaygaiföfiava S. 54. 57.

Requisition No. 7.

Sicherungsübereignung S. 39.

Siegel S. 5; s. Stempelung.

Sitologenquittung No. 9.

Stempelung der Tiere S. 15.

Subscriptor S. 19f., 52; s. Unterschrift.

Unterschrift bei diayQafpai S. 28ff. ; bei

Sitologenquittungen S. 50 ; allg. Be-

deutung S. 51 f. : abgekürzte eigenhän-

dige S. 19.

Urkunden. Beweiskraft S. 29. 51 f.

Verfallklausel S. 39.

Verfügungsverbot S. 38 f.

Viehmarke S. Uff.

Wicklevbild S. 7. 9 Anm.

1) Daß als der älteste auf Papyrus erhaltene Christenbrief P. Amh. I. No. lila nicht vor

264 n. Chr., gilt, betont soeben neuerlich Wessely, D. Lit.-Ztg. 1916, Sp. 1944.
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Griechische Papyri der ötfcnth"chen Bbliothek der UniversitSt zuBaser

Pap Bas Nr. 2.
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,-!•
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Transportvertrag über Kamele, 190 n. Chr.

Pap. Bas. Nr. 8.

^Fvv-ir'
jr^> ^

:^ ~
r-::

i

eidmMinscb« Barhhindluag, Berltn. ItufkuMUriNlalt von Albert Friich, Berlia W.



lA^^«^

22. Passio SS. Machabaeorum, die antike lateinische Übersetzung des IV. Makkabäer-
buches, herausgegeben von Heinrich Dörrie. 1938. VIII, 147 S 1 TafeJ

brosch. 15 — DM
23. Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge Band 3: Artois. Herausgegeben von

Johannes Ramackers. 1940. 245 S. brosch. 24,— DM
24. Spanke, Hans, Untersuchungen über die Ursprünglichkeit des romanischen

Minnesangs. Teii 2: Marcabrustudien. 1940. VIII, 119 S. brosch. 12,— DM
25. Morsbach, Lorenz, Shakespeares dramatische Kunst und ihre Voraussetzungen.

Mit einem Ausblick aui die Hamlet-Tragödie, 1940, 167 S. brosch. 16,50 DM
27. Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge Band 4: Picardie. Herausgegeben

von Johannes Ramackers. 1942. III, 536 S. brosch. 51,— DM
28. Gnosis-Texte der Ismailiten. Arabische Handschrift Ambrosiana H. 75, heraus-

gegeben von R. Strothmann. 1943. 62, 215 S. brosch 39,— DM
30. Waldschmidt, Ernst, Die Überlieferung vom Lebensende des Buddha. II Teil:

Vorgangsgruppe V—VI. 1948. 182 S. brosch. 18,— DM
31. Koran-Kommentar, Ismailitischer. Herausgegeben von R Strothmann. Liefe-

rung 1—2, 1944. je brosch. 6,— DM
Lieferung 3, 1948. brosch. 7,50 DM
Lieferung 4, 1956. 242 S. u. 1 Tafel brosch. 27,— DM

32. Duensing, Hugo, Der aethiopische Text der Kirchenordnung des Hippolyt.

Nach 8 Handschriften herausgegeben und übersetzt. 1946. 148 S. brosch. 15,—DM
33. Papsturkunden in England: 3. Band: Oxford, Cambridge, Kleinere BibHo-

theken und Archive und Nachträge aus London, herausgegeben von Waither
Holtzmann. 1952. 596 S. brosch. 56,— DM

34. Dörries, Hermann. Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins. 1954. 431 S.

brosch. 30.—; Lwd. 34,— DM
35. Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge Band 5: Touraine, Anjou, Maine und

Bretagne, herausgegeben von Johannes Ramackers. 1956. 372 S. brosch, 35,— DM
36. Schramm, Percy Ernst, Kaiser Friedrichs II, Herrschaftszeichen, 1955. 162 S,

und 48 Tafeln brosch, 22,— DM; Lwd, 24,—

37. Dihle, Albrecht, Studien zur griechischen Biographie. 1956. 121 S, brosch,

10,80 DM
38. Friedrich, Wolf-Hartmut, Verwundung und Tod in der Ilias, Homerische Dar-

stellungsweisen, 1956, 122 S, brosch, 10,80 DM
39. Dörries, Hermann, De Spiritu Sancto, Der Beitrag des Basilius zum Abschluß

des trinitarischen Dogmas, 1956, 199 S, brosch, 15,— DM
40. Thaer, AJbrecht von, Generalstabsdienst an der Front und in der O. H. L. Aus

Briefen und Tagebuchaufzeichnungen v, 1915—1919, 1958, 333 S. brosch. 28,— DM
41. Papsturkunden in Frankreich, NeueFolge Band 6: Orleanais. Herausgegeben von

Johannes Ramackers, 1958. 278 S brosch. 30,— DxM

42. Patzig, Günther, Die aristotelische Syllogistik, 3,, verbesserte Auflage in

Vorbereitung

43. Walserf, Fritz u, Rainer Wohlfeil, Die spanischen Zentralbehörden und der

Staatsrat Karls V, 1959, 326 S, brosch. 30,— DM
44. Mortensen, Hans u. Arend Lang, Die Karten deutscher Länder im Brüsseler

Atlas des Christian S'Grooten (1573), I: Kartenband: 26 Karten, II: Textband:

80 S, u. 1 Tafel. 1959 zus. 96,— DM
45. Wieacker, Franz, Textstufen klassischer Juristen. 1960. 471 S. brosch, 48,— DM
46. Sehrt, Ernst Th,, Der dramatische Auftakt in der elisabethanischen Tragödie.

1960 216 S. brosch, 19,80; Lwd. 23,— DM
47. Lüdersf, Heiiurich Mathurä Inscriptions. Unpublished papers ediled by Klaus

L. Janert. 1961. 320 S. (davon 60 Lichtdrucktafeln) brosch. 38,— DM
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48. Bibliographie der Runeninschriften nach Fundorten. I.Teil: Hertha Marquardt,

Die Runeninschriften der Britischen Inseln. 1961. 168 S. brosch. 20,— DM
49. Heitsch, Ernst, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit.

Band I. 2., veränderte Auflage 1963. 205 S. u. 12 Tafehi brosch. 29,— DM
Ln. 33,— DM

50. Heissi g, Walther, Beiträge zur Übersetzungsgeschichte des mongolischen bud-
dhistischen Kanons. 1962. 59 S. u. 20 Abb. brosch. 18,— DM

51. Dörries, Hermann, Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold. 1963. 220 S.

brosch. 26,— DM
52. Gross, Walter Hatto, luha Augusta. Untersuchungen zur Grundlegung einer

Livia-Ikonographie. 1962. 137 S. und 30 Kunstdrucktafeln brosch. 26,— DM
53. Bleicken, Jochen, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwick-

lung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat. 1962. 198 S. brosch, 24,— DM
54. Bernhard, Franz, Saüskrittexte aus den Turfanfunden X. Udänavarga. 1965

Bd. I: Einleitung, Beschreibimg d. Handschr,, Textausgabe, Bibhographie. 537 S.

brosch. 70,—DM
Bd. II : Register, Konkordanzen, Synoptische Tabellen. brosch. 70,—DM

55. Fränkel, Hermann, Einleitung zur kritischen Ausgabe der Argonautika des

Apollonios. 1964. 167 S. brosch. 23,— DM
56. Kroos, Renate, Drei niedersächsische Bildhandschriften des 13, Jahrhunderts

in Wien. 1964, 330 S, und 16 Kunstdrucktafeln brosch. 30,— DM
57. Liebs, Detlef, Hermogenians iuris epitomae, 1964, 137 S. brosch, 20,— DM
58. Heitsch, Ernst, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit.

Band II, 1964. 64 S. brosch, 9,— DM; Hhi. 10,— DM
59. Renthe-Fink, Leonhard von, Geschichtlichkeit, Ihr terminologischer und be-

grifflicher Ursprung bei Hegel, Haym, Dilthey und York. 1964. 153 8.

brosch, 18,— DM
60. Dörrie, Heinrich, Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer

Inschriftenfunde, 1964, 236 S. brosch. 32,— DM
61. Völckers, Hans H., Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751—800), 1965.

217 Seiten mit 17 Lichtdrucktafebi brosch, 35,—DM
62. Hypsikles, Die Aufgangszeiten der Gestirne. Herausgegeben und übersetzt von

V, de Falco und M, Krause (f) mit einer Einfühnmg von 0. Neugebauer. 1966.

85 Seiten brosch. 22,—DM
63. Heissig, Walther, Die mongolische Steininschrift imd Manuskriptfragmente aus

Olon siime in der Inneren Mongolei. 1966. 93 S, und 32 Tafeln brosch. 38,— DM
64. Schellenberg, Hartwig, Die Interpretationen zu den Paulussentenzen. 1965.

131 S. u, 3 Tafeln brosch, 19,80 DM
65. Krause, Wolfgang und Jankuhn, Herbert, Die Runeninschriften im älteren

Futhark, 1966, 348 S, mit 72 Tafehi in 2 Bänden brosch. 82,—DM
66. Dietrich, Albert, Medicinalia Arabica. 1966. 258 S. brosch. 56,—DM
67. Wießner, Gemot. Zur Märtyrerüberlieferung aus der Christenverfolgung Scha-

purs II. 289 S. brosch. 48,— DM
68. Szabö, Läszlö, Kolalappische VoUtsdichtimg. Texte aus den Dialekten in Kildin

und Ter. 1966. 153 S. brosch. 22.— DM
69. Langerbeck, Hermann, Aufsätze ziu: Gnosis. 1967. 216 S. brosch. 34,— DM
70. Horn-Oncken, Alste, Über das Schickliche. 1967. 164 S. brosch. 30,— DM
71. Redei, Karoly, Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Gram-

matik. 1968. 139 S. brosch. 25,—DM
72. Szabö, Läszlo, Kolalappische Volksdichtung (Zweiter Teil), 1968. 117 S.

brosch. 16,—DM
73. Heimpel, Hermann, Zwei Wormser Inquisitionen aus den Jahren 1421 und 1422.

1969, 81 S, brosch, 15,—DM
74. Vorgeschichtliche HeiUgtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeiuropa.
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